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Datenübersicht 2023 
Daten der Gesundheitsämter: Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Unterrichtung und 
Intervention der Gesundheitsämter 
Anzahl versendete Einladungen zu den Früherkennungsuntersuchungen U4 bis U9 
durch das Zentrum für Kindervorsorge (ZfK) 263.317 

Durchgeführte Früherkennungsuntersuchungen nach Einladung und Erinnerung 228.863 
Teilnahmequote nach Einladung und Erinnerung 
(Anteil der bestätigten Früherkennungsuntersuchungen an allen Einladungen) 86,9 % 

Meldungen des ZfK an zuständiges Gesundheitsamt über Fälle von fehlenden Un-
tersuchungsbestätigungen 34.454 

Meldequote (Anteil der Meldungen über fehlende Untersuchungsbestätigungen an 
allen Einladungen) 13,1 % 

Anzahl „echte“ Nichtteilnahmen1 14.089  
davon Früherkennungsuntersuchung bereits terminiert 6.144  
ohne Terminierung 7.945  

Anzahl „falsche“  Meldungen 11.721  
Anteil  „falsche“  Meldungen  an allen  eingeladenen Untersuchungen (233.582)  5,1  %  
Anteil „falsche“ Meldungen an allen Meldungen (gültige Fälle2) 42,7 % 

Anzahl zeitliche Überschneidung von Meldung und Eingang der Untersu-
chungsbestätigung 2.700 

Tatsächliche Teilnahmequote nach Klärung durch Gesundheitsämter 
(von 233.5823 eingeladenen Untersuchungen verbleiben lediglich 7.945 
„echte“ Nichtteilnahmen, die nicht terminiert waren) 

96,6 % 

Daten der Jugendämter: Erkennen von Hilfebedarfen und Risiken in Folge der Meldungen durch die Gesund-
heitsämter 
Anzahl der Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter (Weiterleitungen) 1.9494 

Anteil der Meldungen an die Jugendämter an allen Einladungen 0,7 % 
Eckwert der Meldungen an die Jugendämter in RLP (Meldungen je 1.000 Kinder un-
ter 6 Jahren in RLP, in Klammern Eckwerte für die kreisfreien Städte, kreisangehöri-
gen Städte und Landkreise) 

8,2 (11,6/7,2/7,0) 

Anzahl der Mädchen (absolut, Anteil an allen Meldungen an die Jugendämter in %) 931 47,8 % 
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund (absolut, Anteil an allen Meldungen an 
die Jugendämter in %), in Klammern Werte der St/KAS/LK in %) 1.150 59,4 % 

(71,0 %/67,1 %/51,6 %) 
Anzahl der bekannten Familien (absolut, Anteil an allen Meldungen an die Jugend-
ämter in %) 486 25,5 % 

Anzahl der Familien mit Hilfebedarf (absolut, Anteil an allen Meldungen an die 
Jugendämter in %) 122 9,6 % 

Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung (absolut, Anteil an allen Meldungen an 
die Jugendämter in %) 18 1,4 % 
Anrufung des Familiengerichts (Anzahl absolut) 8 
Netzwerkbogen: Struktur und Aktivitäten der lokalen Netzwerke Kinderschutz 
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden bei den Netzwerkkonferenzen 122 
Wofür wurden die Gelder zur Umsetzung des LKindSchuG im Jahr 2023 eingesetzt? (Angaben in % der eingesetzten 
Mittel; 1.652.364 Euro) 
Personalmittel im Jugendamt 71,3 % 
Förderung konkreter Projekte 12,8 % 
Personalmittel beim freien Träger 7,3 % 
Infrastrukturkosten für die Netzwerkarbeit 4,9 % 
Sonstiges 2,2 % 
Qualifizierungsmaßnahmen, Fortbildung 1,5 % 

1 Ab dieser Zeile basieren die differenzierten Auswertungen zu den Meldungen auf der Grundgesamtheit von 29.171 Fällen, da 
der Rhein-Pfalz-Kreis (RPK) für 2023 keine Dokumentation seiner 5.283 Meldungen liefern konnte. Diese Meldungen sowie die 
29.735 Einladungen im RPK werden im Weiteren aus der Auswertung ausgeklammert. Die Summe der „falschen“ Meldungen 
(11.721), „echten“ Nichtteilnahmen (14.089) und der zeitlichen Überschneidungen (2.700) entspricht nicht der Gesamtsumme 
der dokumentierten Meldungen (29.171). Hintergrund: Fehlende Angaben (1.741) und Mehrfachnennungen, welche im gleichen 
Fall möglich sind (nähere Erläuterungen in Abschnitt 3.1). 
2 Dieser Anteil berechnet sich an den gültigen Fällen (27.430 statt 34.454), d. h. nur jenen Fällen, bei denen Angaben zu den 
Gründen für eine Meldung gemacht wurden. Neben den fehlenden 5.283 wurden auch im bestehenden Datensatz von 29.171 
Fällen in 1.741 Fällen wurden keine Angaben zu Gründen gemacht, daher ist nicht bekannt, ob es sich bei diesen Fällen um 
„falsche“ Meldungen handelt. Sie fallen daher aus der Berechnung des Anteilswertes heraus. 
3 Diese Zahl entspricht den 263.317 versendeten Einladungen abzüglich der 29.735 Einladungen des Rhein-Pfalz-Kreises. 
4 Im Jahr 2023 hat die Stadt Kaiserslautern nicht an der Einzelfallerhebung von Meldungen der Gesundheitsämter an die Ju
gendämter teilgenommen. In den vergangenen Jahren lag die Zahl der Weiterleitungen in der Stadt Kaiserslautern bei ca. 50 
Fällen. 

-
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1. Vorbemerkung 

Im März 2008 ist das rheinlandpfälzische 

Landesgesetz zum Schutz von Kindes-

wohl und Kindergesundheit, kurz Landes-

kinderschutzgesetz (LKindSchuG), in Kraft 

getreten – als eines der ersten in der Bun-

desrepublik. Es entstand vor dem Hinter-

grund einer kontrovers geführten politi-

schen und fachlichen Debatte zum Kinder-

schutz in Deutschland, die insbesondere 

als Reaktion auf problematisch verlaufene 

Fälle von Kindesmisshandlung und -ver-

nachlässigung, bei denen Kinder zu Tode 

kamen, entstand. Im Mittelpunkt dieser 

Diskussion stand insbesondere die Frage, 

in welcher Weise und durch welche Maß-

nahmen auf verschiedenen Ebenen – poli-

tisch, rechtlich, fachlich – der Kinderschutz 

in Deutschland verbessert werden kann. In 

den letzten beiden Jahrzehnten war ent-

sprechend eine hohe Aktivität auf diesen 

unterschiedlichen Ebenen zu beobachten, 

die zu einer ganzen Reihe unterschiedli-

cher Maßnahmen im Feld des Kinder-

schutzes geführt hat. Insgesamt sind in 

Deutschland die Bemühungen um einen 

besseren Kinderschutz seitdem insbeson-

dere in zwei Handlungsstrategien gemün-

det, die auf unterschiedliche Weise Eltern 

bei der Wahrnehmung ihrer erzieherischen 

Verantwortung und der Sicherstellung des 

Kindeswohls unterstützen sollen: 

Der Auf- und Ausbau Früher Hilfen stellt 

die erste zentrale Strategie dar: Dabei sol-

len (werdende) Eltern frühzeitig hinsicht-

lich der Wahrnehmung ihrer Verantwor-

tung in der Versorgung, Pflege und Erzie-

hung ihrer Kinder unterstützt werden. Ziel 

ist es, die Eltern präventiv in ihren Bezie-

hungs- und Erziehungskompetenzen zu 

stärken, die als zentraler Schlüssel für das 

gesunde Aufwachsen von Kindern gelten. 

Die zweite zentrale Strategie bezieht sich 

auf die Entwicklung von kommunalen bzw. 

regionalen Netzwerken (strukturelle 

Ebene): Durch verbindliche Strukturen der 

Zusammenarbeit zwischen allen Akteurin-

nen und Akteuren, die mit Familien mit 

(kleinen) Kindern in Kontakt stehen, sollen 

Förder- und Hilfebedarfe oder auch Hin-

weise auf Gefährdungslagen von Kindern 

frühzeitig erkannt werden. 

Das rheinlandpfälzische Landeskinder-

schutzgesetz setzt diese beiden Strate-

gien in landesweite Strukturen um. Das 

Gesetz regelt hierzu Maßnahmen zum 

Schutz von Kindeswohl und Kinderge-

sundheit durch frühe Förderung und recht-

zeitige Hilfen zur Vermeidung von Ver-

nachlässigung, Missbrauch oder Miss-

handlung (§ 1 Abs. 2 LKindSchuG). Die 

Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass 

das Recht jeden Kindes auf „eine positive 

Entwicklung und Entfaltung sowie auf das 

erreichbare Höchstmaß an Gesundheit“ 

(§ 1 LKindSchuG) gewährleistet wird. 

Im Rahmen der Novellierung des Landes-

kinderschutzgesetzes im Jahr 2020 ist eine 

Schwerpunktsetzung im präventiven Kin-
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derschutz auf die Gruppe der Kinder mit ei-

nem psychisch und/oder suchterkrankten 

Elternteil erfolgt. Hierbei handelt es sich um 

eine besonders vulnerable Gruppe, die ho

hen Belastungssituationen ausgesetzt ist. 

Die Kinder weisen nicht nur ein drei- bis 

vierfach erhöhtes Risiko auf, später selbst 

psychisch zu erkranken, auch ist ihr Risiko, 

Opfer einer Kindeswohlgefährdung zu wer

-

-

den, erhöht. Um Kindern psychisch und 

suchterkrankter Eltern zu helfen und zur 

Verbesserung ihrer Lebenssituation beizu-

tragen, wurden zusätzliche Fördergelder in 

Höhe von jährlich 750.000 Euro gewährt. 

Gefördert werden: 

• der Auf- und Ausbau von nied-

rigschwelligen, familienunterstützen-

den Angeboten und Projekten in den 

Kommunen (mind. 50 % der Landes-

mittel); 

• die strukturelle Qualifizierung des be-

stehenden Hilfesystems durch Auf-

oder Ausbau von Personalstellen; 

• die Sensibilisierung von Fachkräften 

und sonstigen Verantwortlichen durch 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

für die besonderen Belange von Kin-

dern psychisch oder suchterkrankter 

Eltern; 

• die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 

„psychische- und Suchterkrankungen“ 

mit dem Ziel der Information und Entta-

buisierung. 

Um die oben benannten übergreifenden 

Ziele des Landeskinderschutzgesetzes zu 

erreichen, wurden in Rheinland-Pfalz zwei 

zentrale und seither landesweit gültige 

Strukturelemente implementiert, die als die 

beiden Säulen des LKindSchuG bezeich-

net werden können: 

• Zum einen der Aufbau lokaler Netz-
werke, dieser soll das systematische 

Zusammenwirken aller Akteurinnen 

und Akteure, insbesondere der Ju-

gend- und Gesundheitshilfe zur Stär-

kung der frühen Förderung und des 

Schutzes von Kindern fördern und un-

terstützen. 

• Zum anderen wurde der Aufbau eines 
verbindliches Einladungs- und Erin-
nerungswesen zu den pädiatrischen 

Früherkennungsuntersuchungen für 

Kinder (U4 bis U9) initiiert, durch das 

Verfahren soll die Inanspruchnah-

mequote erhöht und damit ein Beitrag 

zur Gesundheitsförderung und Präven-

tion von Krankheit im Kindes- und Ju-

gendalter geleistet werden. 

Der vorliegende Monitoringbericht zum 

Landeskinderschutzgesetz basiert auf den 

Vorgaben des § 11 LKindSchuG (Berichte 

zum Kinderschutz). Der Bericht erscheint 

seit 2008 jährlich und ist in jeder Wahlperi-

ode Bestandteil der regelmäßigen Bericht-

erstattung zur Umsetzung des Landesge-

setzes zum Schutz von Kindeswohl und 

Kindergesundheit (LKindSchuG) an den 

Landtag. Der Bericht basiert auf Daten, die 

jährlich bei den Gesundheitsämtern und 

den Jugendämtern erhoben und vom Insti-

tut für Sozialpädagogische Forschung 
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Mainz gGmbH ausgewertet und aufberei-

tet werden. Die Daten dokumentieren das 

Einladungs- und Erinnerungswesen sowie 

die strukturelle und organisatorische Um-

setzung des Landeskinderschutzgesetzes 

in Form der lokalen Netzwerke Kinder-

schutz. 

Zur Datenerhebung werden die folgenden 

drei Erhebungsinstrumente eingesetzt, die 

von den Fachkräften in den Jugend- und 

Gesundheitsämtern zur Dokumentation 

der Daten genutzt werden: 

1. Der Bogen zur Einzelfallerhebung von 

Meldungen an die Gesundheitsämter 

im Rahmen des Einladungs- und Erin-

nerungswesens (EEW) (Daten der Ge-

sundheitsämter); 

2. Der Bogen zur Einzelfallerhebung der 

Jugendämter aufgrund von Meldungen 

durch die Gesundheitsämter im Rah

men des EEW (Daten der Jugendäm

-

-

ter); 

3. Der Erhebungsbogen für die Jugend-

ämter zur strukturellen und organisato-

rischen Umsetzung des Landeskinder-

schutzgesetzes (Netzwerkbogen). 

Die beschriebenen Daten bilden die 

Grundlage des vorliegenden Berichts. Ka-

pitel 2 fasst die zentralen Ergebnisse aller 

drei Erhebungen in einer bilanzierenden 

Kommentierung zusammen. Kapitel 3 stellt 

die Ergebnisse der drei Erhebungen aus-

führlich dar. 

2. Zusammenfassung und 
Kommentierung der Ergeb-
nisse für das Berichtsjahr 
2023 

Seit dem Inkrafttreten des Landesgeset-

zes zum Schutz von Kindeswohl und Kin-

dergesundheit (LKindSchuG) in Rhein-

land-Pfalz im März 2008 werden die Um-

setzung der im Gesetz formulierten Ziele 

und Aufgaben sowie die Wirkungen des 

Gesetzes regelmäßig in Form eines jähr-

lich erscheinenden Monitoringberichts 

überprüft. Der Monitoringbericht dient als 

Vergleichsgrundlage, um die Wirkungen 

des Gesetzes sowie Veränderungen in 

den Kommunen zu beschreiben. Die bei-

den zentralen durch das Landeskinder-

schutzgesetz vorgesehenen Strukturen – 

das Einladungs- und Erinnerungswesen 

zu den Früherkennungsuntersuchungen 

und die lokalen Netzwerke Kinderschutz – 

sind seit 2011 vollständig implementiert. 

Im Oktober 2014 erfolgten Änderungen 

des Landeskinderschutzgesetzes in meh-

reren Bereichen, die insbesondere die 

Weitergabe und Speicherung personenbe-

zogener Daten sowie die Unterrichtung 

der Jugendämter durch die Gesundheits-

ämter betreffen (vgl. MIFKJF 2015a). 

Im Dezember 2020 wurde das Landeskin-

derschutzgesetz um den Förderschwer-

punkt zum Thema „Kinder psychisch und 

suchterkrankter Eltern“ ergänzt. Die daraus 

folgenden Veränderungen in den Angebo-
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ten und Strukturen in den Kommunen wur-

den erstmals im Monitoringbericht für das 

Jahr 2021 dokumentiert und dargestellt. 

Die drei dem Bericht zugrundeliegenden 

Datenerhebungen bei den Jugend- und 

Gesundheitsämtern beziehen sich auf die 

zentralen Zieldimensionen des Gesetzes, 

die in § 1 LKindSchuG folgendermaßen 

formuliert werden: 

1. die Gewährleistung notwendiger nied-

rigschwelliger Angebote zur Förderung 

des Kindeswohls, 

2. die Früherkennung von Risiken für das 

Kindeswohl und die konsequente Si-

cherstellung der erforderlichen Hilfen, 

3. der Aufbau lokaler Netzwerke zur För-

derung des Kindeswohls und zur Ver-

besserung des Kindesschutzes und 

4. die Förderung von Kindergesundheit, 

insbesondere durch die Steigerung der 

Inanspruchnahme der Untersuchungs-

angebote zur Früherkennung von Ent-

wicklungsrückständen und Krankheiten 

(Früherkennungsuntersuchungen) bei 

Kindern. 

Auf den folgenden Seiten erfolgen eine 

Zusammenfassung und Kommentierung 

der Befunde des Berichtsjahres 2023 und 

des zurückliegenden Zeitraums bis 2019 

hinsichtlich der genannten Zielsetzungen 

des Gesetzes. 

Die Steigerung der Inanspruch-
nahme der pädiatrischen Früherken-
nungsuntersuchungen als zentrale 
Zielsetzung des Landeskinder-
schutzgesetzes (Daten der Gesund-
heitsämter) 

Die Daten aus dem Monitoring zeigen, 

dass eine Steigerung der Inanspruch-

nahme der Früherkennungsuntersuchun

-

-

gen in den letzten Jahren gelungen ist und 

die Inanspruchnahmequote auf einem ho

hen Niveau von 96,6 % verbleibt. Mit den 

pädiatrischen Früherkennungsuntersu-

chungen als freiwillige Angebote der Ge-

sundheitsprävention ist vorrangig das Ziel 

verbunden, Entwicklungsstörungen und 

gesundheitliche Beeinträchtigungen bei 

jungen Kindern im Alter bis zu sechs Jah-

ren frühzeitig zu erkennen und gegebe-

nenfalls zu vermeiden. Bei den kinderärzt-

lichen Früherkennungsuntersuchungen 

können Störungen der körperlichen, geisti-

gen und sozialen Entwicklung frühzeitig 

festgestellt und dokumentiert werden. Zu-

sätzlich können weitere Unterstützungsbe-

darfe auf Grund besonderer Anforderun-

gen und Belastungen auf Seiten der Kin-

der oder der Eltern im Zuge der Vorstel-

lung in der Kinderarztpraxis erkannt und 

aufgegriffen werden. Deshalb wird den 

Früherkennungsuntersuchungen sowohl 

im Kontext der Frühen Hilfen sowie allge-

mein im Rahmen eines präventiven Kin-

derschutzes eine hohe Bedeutung beige-

messen. Die Berufsgruppe der Ärztinnen 

und Ärzte wird von Familien meist als 

8 



 

 
 

   

   

     

  

     

    

  

 

     

  

 

    

   

   

  

   

   

  

  

  

  

    

 

    

    

   

  

   

   

   

   

  

   

     

 

   

   

    

    

    

   

  

   

   

   

    

     

  

     

  

 

  

     

    

 

    

  

  

   

   

   

 

   

   

   

      

   

   

  

wichtiger Partner hinsichtlich der Gesund-

heit und Entwicklung ihrer Kinder wahrge-

nommen. Eltern sehen in der Regel die 

Gesundheit und die „erfolgreiche“ Entwick-

lung ihres Kindes als ein hohes Gut an, für 

das sie sich gerne einsetzen. Vor diesem 

Hintergrund bieten die kassenfinanzierten 

Früherkennungsuntersuchungen einen 

niedrigschwelligen Zugang für Eltern, um 

sich Rückmeldungen zum Entwicklungs-

und Gesundheitsstand ihrer Kinder einzu-

holen. Auch Fachkräfte (zunächst aus 

dem medizinischen Bereich) erhalten im 

Kontext der Untersuchung die Chance, 

Frühe Förderung und Hilfe anzubieten, 

wenn deutlich wird, dass bei Kindern 

und/oder Eltern zusätzlicher Unterstüt-

zungsbedarf besteht. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden in 

den vergangenen zwei Jahrzehnten in 

mehreren Bundesländern Verfahren etab-

liert, um eine möglichst vollständige Inan-

spruchnahme der Früherkennungsunter-

suchungen zu erreichen, verbunden mit 

dem Ziel, einerseits die Kindergesundheit 

zu fördern und andererseits, auch den Kin-

derschutz zu verbessern. In Rheinland-

Pfalz wird das Verfahren als „Einladungs-

und Erinnerungswesen“ bezeichnet und ist 

im Landeskinderschutzgesetz geregelt 

(Teil 3 Früherkennungsuntersuchungen). 

Das Verfahren ist mehrstufig aufgebaut: 

Zunächst sieht es vor, dass die gesetzli-

chen Vertreterinnen und Vertreter über die 

anstehenden Früherkennungsuntersu-

chungen (U4 bis U9 und J1) durch recht-

zeitige Einladungs- und Erinnerungs-

schreiben von der Zentralen Stelle Lan-

deskinderschutzgesetz beim Landesamt 

für Soziales, Jugend und Versorgung in-

formiert werden. Wenn in Folge keine Un-

tersuchungsbestätigung der U4 bis U9 bei 

der Zentralen Stelle eingeht, ist stufen-

weise eine Intervention der Gesundheits-

ämter und gegebenenfalls auch der Ju-

gendämter vorgesehen. So kommt zu-

nächst den Fachkräften der Gesundheits-

ämter die Aufgabe zu, die Eltern zeitnah 

zu kontaktieren, um die Gründe für eine 

fehlende Untersuchungsbestätigung zu er-

fragen, die Eltern über den Nutzen der 

Früherkennungsuntersuchung aufzuklären 

und schließlich zu einer Inanspruchnahme 

der Früherkennungsuntersuchung zu moti-

vieren. Wenn sich bei der Durchführung 

dieser Maßnahmen Anhaltspunkte für eine 

Vernachlässigung, einen Missbrauch oder 

eine Misshandlung des betreffenden Kin-

des ergeben, unterrichtet das Gesund-

heitsamt unverzüglich das zuständige Ju-

gendamt. Zudem können die Gesundheits-

ämter die Jugendämter unterrichten, wenn 

trotz der eigenen Intervention weiterhin 

keine Früherkennungsuntersuchung 

durchgeführt wurde (vgl. § 9 LKindSchuG). 

Mit der Änderung des Landeskinder-

schutzgesetzes vom 23.10.2014 und der 

Neufassung des § 9 LKindSchuG ist aller-

dings keine regelhafte Verpflichtung der 

Gesundheitsämter zur Unterrichtung des 

zuständigen Jugendamtes mehr vorgese-
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hen, wenn keine Früherkennungsuntersu-

chung durchgeführt wurde oder sich dies 

nicht feststellen lässt. Den Gesundheits-

ämtern wird ein Ermessensspielraum ein-

geräumt und die Möglichkeit gegeben, von 

einer Meldung an die Jugendämter abzu-

sehen, wenn ihnen plausible Gründe für 

die Nichtteilnahme an den Früherken-

nungsuntersuchungen genannt werden. 

Im März 2020, sehr zeitnah nach dem Be-

ginn der COVID-19-Pandemie, wurden die 

Einladungs- und Erinnerungsschreiben um 

einen Passus ergänzt, der betont, dass 

sich das Einladungswesen durch die CO-

VID-19-Pandemie nicht ändere, die Früh-

erkennungsuntersuchungen und Impfun-

gen auch weiterhin sinnvoll seien und das 

weitere Vorgehen mit der jeweiligen Kin-

derarztpraxis besprochen werden solle. 

Die Daten der Monitoringberichte 2020 bis 

2023 bestätigen, dass das Einladungs-

und Erinnerungswesen auch in der Pande-

miezeit aufrechterhalten werden konnte. 

Mit dem schriftlichen Einladen und Er-
innern zu den Früherkennungsuntersu-
chungen U4 bis U9 wurde 2023 auf der 
ersten Stufe des Verfahrens bereits 
eine Teilnahmequote von rund 87% er-
reicht. Durch die Intervention der Ge-
sundheitsämter wird das Teilnahmever-
halten näher spezifiziert, sodass die 
Teilnahmequote im Jahr 2023 auf rund 
97% beziffert werden kann. 

2023 wurden seitens des Zentrums für 

Kindervorsorge (ZfK) im Auftrag der Zent-

ralen Stelle Landeskinderschutzgesetz 

263.317 Einladungsschreiben für die Un-

tersuchungsstufen U4 bis U9 verschickt5

5 Das Einladungswesen wurde von der Zentralen Stelle an 
das Zentrum für Kindervorsorge Rheinland-Pfalz (ZfK 
RLP) im Universitätsklinikum Homburg delegiert. 

. 

Diese Untersuchungsstufen beziehen sich 

auf die Alterspanne von 3 bis 4 Monaten 

(U4) bis 6 Jahre (U9). Für die Untersu-

chungsstufe J1 (Altersspanne 12-14 

Jahre) wurden weitere 38.036 Einladun-

gen versendet. Im nächsten Schritt wur-

den in 34.454 Fällen die Gesundheitsäm-

ter durch das ZfK informiert, weil keine Un-

tersuchungsbestätigung für die Früherken-

nungsuntersuchung U4 bis U9 der jeweili-

gen Arztpraxis beim ZfK eingegangen war 

(zur J1 wird lediglich eingeladen, daher er-

folgen keine weiterführenden Maßnahmen 

durch die beteiligten Stellen). Somit folgte 

auf etwa jede achte Einladung (13,1%) 

eine Unterrichtung des Gesundheitsamtes, 

weil die Erziehungsberechtigten der Einla-

dung bzw. Erinnerung nicht nachgekom-

men waren oder die Teilnahme dem ZfK 

nicht mitgeteilt wurde. Diese Meldequote 

von 13,1 % entspricht umgekehrt bereits 

einer Teilnahmequote von 86,9 %. 

Sobald eine Meldung vorliegt, nehmen die 

Fachkräfte der Gesundheitsämter in Folge 

Kontakt mit den Sorgeberechtigten der 

Kinder auf und erfragen die Gründe für die 

fehlende Untersuchungsbestätigung. 
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Auf Basis dieser Erkenntnisse lassen sich 

die Meldungen in drei verschiedene Kate-

gorien einordnen6

6 Im Weiteren ist von 29.171 dokumentierten Meldungen 
statt 34.454 Meldungen die Rede, da der Rhein-Pfalz-
Kreis (RPK) für 2023 keine Dokumentation seiner 5.283 
Meldungen liefern konnte. Diese Meldungen sowie die 

29.735 Einladungen im RPK werden im Weiteren aus der 
Auswertung ausgeklammert. 

: 

• Bei den 29.171 dokumentierten 

Meldungen an die Gesundheitsäm-

ter waren 11.721 Fälle „falsche“ 

Meldungen. D.h. diese Untersu-

chungen waren durchgeführt wor-

den, jedoch ging keine Untersu-

chungsbestätigung der Praxis bei 

der Zentralen Stelle ein. 

• Weitere 14.089 Fälle werden als 

„echte“ Nichtteilnahmen bezeich-

net. Bei 6.144 dieser „echten“ 

Nichtteilnahmen war jedoch bereits 

ein Untersuchungstermin verein-

bart, die Früherkennungsuntersu-

chung nur noch nicht durchgeführt 

worden. Es kann davon ausgegan-

gen werden, dass in diesen 6.144 

Fällen die Früherkennungsuntersu-

chung schließlich tatsächlich wahr-

genommen wurde. Für die Ver-

gleichbarkeit der Statistiken über 

die Jahre hinweg, werden diese 

Fälle als „durchgeführte Untersu-

chungen“ definiert. 

• Bei 7.945 „echten“ Nichtteilnahmen 

war die Früherkennungsuntersu-

chung nicht terminiert. Von 

233.5827 

7 Die Gesamtzahl der Einladungen (263.317) abzüglich der 
29.735 Einladungen des Rhein-Pfalz-Kreises. 

eingeladenen Untersu-

chungen verbleiben nach der ers-

ten Klärung durch die Gesundheits-

ämter lediglich 7.945 „echte“ Nicht-

teilnahmen, die nicht terminiert wa-

ren. Das entspricht einer Teilnah-

mequote von 96,6 %. 

In den Fällen, bei denen es sich um 

„echte“ Nichtteilnahmen handelt und für 

welche auch noch kein Untersuchungster-

min vereinbart ist, werben die Gesund-

heitsämter bei den Familien für eine Teil-

nahme an der jeweiligen Früherkennungs-

untersuchung. 

Stellen die Gesundheitsämter in diesem 

Rahmen Anhaltspunkte für die Vernach-

lässigung, den Missbrauch oder die Miss-

handlung eines Kindes fest, unterrichten 

diese unverzüglich das Jugendamt im je-

weiligen Bezirk. Von einer Meldung an das 

Jugendamt sahen die Gesundheitsämter 

dann ab, wenn es plausible Gründe für 

eine Nichtteilnahme gab. 

Die rheinland-pfälzischen Jugendämter 

wiederum dokumentierten 1.949 Fälle, in 

denen das Gesundheitsamt eine Meldung 

machte, d.h. ein Bruchteil aller versende-

ten Einladungen (0,7%) musste an die Ju-

gendämter weitergeleitet werden. 

Die Daten zum Einladungs- und Erinne-

rungswesen machen deutlich, dass die In-

terventionen des Gesundheitsamtes wich-

tig sind, um die Hintergründe einer Mel-

dung des ZfK zu eruieren und jene Sorge-

berechtigte zu einer Teilnahme an der 
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Früherkennungsuntersuchung zu motivie-

ren, die bisher noch keinen Untersu-

chungstermin vereinbart haben. 

Das Monitoring zeigt für die Jahre 2022 

und 2023 wenige Bezüge zu pandemiebe-

dingten Einschränkungen, die in den Jah-

ren zuvor noch relevant waren. So erfolgte 

die erste Kontaktaufnahme der Gesund-

heitsämter zu den Familien 2023 ebenso 

wie in den Vorjahren am häufigsten in 

schriftlicher Form. Die weiteren Kontakt-

versuche hingegen fanden 2023 wie 

schon 2021 und 2022 deutlich seltener te-

lefonisch statt. Dies könnte mit einge-

schränkten Bürozeiten oder beibehaltenen 

Home-Office-Regelungen der Mitarbeiten-

den zusammenhängen. Interessant und 

ein Indiz für die Normalisierung der Ar-

beitsabläufe in den Gesundheitsämtern ist 

der Befund, dass 2023 der Anteil der 

Hausbesuche als Form des weiteren Kon-

taktversuchs deutlich angestiegen ist 

(24,2 %), und dies sogar über den Wert 

aus 2019 (vor der Pandemie, 12,5 %). 

2023 sank die Gesamtzahl der Meldun-
gen des ZfK an die Gesundheitsämter 
aufgrund fehlender Untersuchungsbe-
stätigungen vor der Intervention der 
Gesundheitsämter insgesamt auf 
34.454 (2022 waren dies 38.600). Die 
Meldequote sank daher auf 13,1 % 
(2022 noch 14,5 %) und nähert sich da-
mit wieder dem Niveau der Jahre 2018 
und 2019 (vor der COVID-19-Pandemie). 

Seit 2014 lässt sich bei der Gesamtzahl 

der Meldungen über fehlende Untersu-

chungsbestätigungen ein leicht ansteigen-

der Trend feststellen, nachdem die Fall-

zahlen in den ersten Jahren nach der Ein-

führung (bis 2012) zunächst rückläufig ge-

wesen waren. Von 2017 bis 2019 gab es 

eine nur noch geringe Zunahme der Mel-

dequote, sie bewegte sich bei 11,2 % bis 

11,5 %. Die Jahre 2020 und 2021 brach-

ten eine zunächst leichte Steigerung, im 

Jahr 2022 lag die Meldequote dann bei ei-

nem Höchststand von 14,5 %. 2023 fällt 

der Wert wieder ab auf 13,1 %. Die er-

höhte Meldequote 2022 könnte als Pande-

mie-Effekt erklärt werden. Auch 2022 gab 

vielerorts pandemiebedingten Einschrän-

kungen im Betrieb der Gesundheitsämter 

und Arztpraxen. 

Dabei verteilen sich die Meldungen wie in 

den Vorjahren in ähnlicher Verteilung über 

alle Untersuchungsstufen (U4 bis U9). 

Betrachtet man das Verhältnis der Einla-

dungen und eingegangenen Meldungen in 

den einzelnen Gesundheitsamtsbezirken 

(Meldequote) zeigt sich eine große Spann-

breite von 8,7 % bis zu 17,8 % Meldungen 

an allen Einladungen. 

Trotz beständig hoher Teilnahmequo-
ten macht sich das Einladungs- und Er-
innerungswesen auch 2023 nicht über-
flüssig – gerade im Kontext möglicher 
Aus- und Nebenwirkungen der zurück-
liegenden COVID-19-Pandemie für Kin-
der und Familien. 
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Trotz der über die Pandemiejahre leicht 

erhöhten Meldequote, die sich 2023 schon 

wieder normalisiert, lässt sich eine kon-

stant hohe Teilnahme an den freiwilligen 

Früherkennungsuntersuchungen feststel-

len, selbst für die Jahre 2020 bis 2021 mit 

den phasenweisen pandemiebedingten 

Einschränkungen im Betrieb der Gesund-

heitsämter und Arztpraxen. Mit den hohen 

Inanspruchnahmequoten der vergangenen 

Jahre von 96 % bis 98 % kann das Verfah-

ren als „Erfolg“ bezeichnet werden. 

Gleichwohl gilt es zu bedenken, dass sich 

jedes Jahr die Adressatinnen und Adres-

saten des Verfahrens ändern, d.h. es kom-

men immer wieder neue Familien mit dem 

Meldewesen in Kontakt. Daher macht sich 

das Einladungs- und Erinnerungswesen 

auch weiterhin nicht überflüssig. Es ist im 

Gegenteil sinnvoll, weiterhin einzuladen 

und durch Information und Aufklärung für 

eine Teilnahme zu werben. Gleichzeitig 

machen die Daten im Rückblick der letzten 

Jahre deutlich, dass es immer eine kleine 

Gruppe an Eltern bzw. gesetzlichen Ver-

treterinnen und Vertretern geben wird, die 

die freiwilligen Früherkennungsuntersu-

chungen nicht in Anspruch nehmen, weil 

sie sie bewusst ablehnen oder aus ande-

ren Gründen. 

Die jährliche Datenanalyse und der damit 

mögliche Blick auf das Teilnahmeverhal-

ten der Sorgeberechtigten an den Früher-

kennungsuntersuchungen erweist sich 

auch und gerade vor dem Hintergrund der 

zurückliegenden COVID-19-Pandemie, die 

auch langfristig psychosoziale Folgen, 

Aus- und Nebenwirkungen für Kinder und 

Familien erwarten lässt, als bedeutsam. 

Zahlreiche Studien verweisen seit 2020 

auf die Zunahme psychischer Belastungen 

und eine Verringerung der Lebensqualität 

durch die COVID-19-Pandemie bei Kin-

dern und Jugendlichen ebenso wie bei El

tern (vgl. bundesweit z. B. Andresen u. a. 

2020a, 2020b, 2020c und 2022, Ravens-

Sieberer u. a. 2021, Güzelsoy u. a. 2022, 

Langmeyer u. a. 2020, DJI 2022, Müller 

2022, und für Rheinland-Pfalz Dittmann u. 

a. 2021a, 2021b). Fehlende Möglichkeiten 

des Ausgleichs durch den Wegfall von 

Freizeitangeboten, Sorgen um den Verlust 

des Arbeitsplatzes sowie Überlastungen 

im Alltag – auch durch Homeschooling der 

Kinder sowie das gleichzeitige Arbeiten 

und Betreuen von (kleineren) Kindern im 

Home-Office – haben in der Pandemiezeit 

zu einem erhöhten Risiko für Stresssituati

-

-

onen in der Familie geführt. Zusätzlich war 

die Verfügbarkeit von Hilfs- und Unterstüt-

zungsangeboten in den Jahren 2020, 

2021 und zum Teil 2022 eingeschränkt. 

Umso wichtiger erscheint daher ein weiter-

hin funktionierendes Einladungs- und Erin-

nerungswesen als Instrument der Präven-

tion und Beratung sowie der nied-

rigschwelligen Unterstützung und Weiter-

vermittlung von Familien. Denn über die 

pädiatrischen Untersuchungen oder die 

Kontaktaufnahme durch die Fachkräfte der 

Gesundheits- oder Jugendämter bleiben 

Familien in Kontakt mit Fachkräften, die 

13 



 

 
 

     

 

     
    

   
   

      
     

     

  

   

    

    

     

 

   

    

     

   

     

     

    

       

    

   

     

   

  

     

     

      

  

                                                           
          

         
    

        
     

  

   

    

   

   

      

  

     

      

     

 

   

  

   

   

    

  

  

  

  

   

     

   

    

   

    

  
    

   
   

      
       

      
       

     

ihnen im Bedarfsfall Zugänge zu Hilfen er-

leichtern können. 

Die Gründe für eine Meldung an die Ge-
sundheitsämter sind vielfältig. Dabei 
können „falsche“ Meldungen von „ech-
ten“ Nichtteilnahmen unterschieden 
werden: 2023 liegt der Anteil der „fal-
schen“ Meldungen bei 42,7 %. 

Ein großer Teil der Meldungen bezieht 

sich auf Früherkennungsuntersuchungen, 

die tatsächlich bereits durchgeführt waren 

(„falsche“ Meldungen). Die Fachkräfte der 

Gesundheitsämter gaben 2023 bei 11.721 

Meldungen an, dass sich im Nachgang 

herausstellte, dass die Untersuchung in-

nerhalb (10.489 Fälle) oder außerhalb 

(1.232 Fälle) von Rheinland-Pfalz bereits 

durchgeführt worden war, ohne dass eine 

Untersuchungsbestätigung bei der Zentra-

len Stelle einging, was dann eine „falsche“ 

Meldung auslöste. Der Anteil dieser fal-

schen Meldungen lag 2019 noch bei 

48,9% und sinkt seither stetig (2022 lag er 

sogar bei 41,5 %)8

8 Berechnet wird der Anteil an den gültigen Fällen, d.h. nur 
jenen Fällen, die die Frage zu Gründen für eine fehlende 
Untersuchungsbestätigung beantwortet haben. Dies er-
folgte bei 27.430 der Fälle statt 34.454. Abgezogen sind 
die nicht dokumentierten 5.283 Meldungen des Rhein-

Pfalz-Kreises sowie die 1.741 Fällen ohne Angabe zu 
Gründen- Bei diesen Fällen kann nicht festgestellt werden, 
ob es sich um „falsche“ Meldungen, „echte“ Nichtteilnah
men oder zeitliche Überschneidungen von Meldung und 
Eingang der Untersuchungsbestätigung handelt. 

. 

Das Zustandekommen einer „falschen“ 

Meldung ergibt sich z.B., weil das Rück-

meldeformular von den Eltern vergessen 

wurde oder die Arztpraxis – trotz gesetzli-

chen Auftrags – dieses nicht übermittelt. 

Mit Blick auf die unterschiedliche Vertei-

lung dieser „falschen“ Meldungen auf die 

verschiedenen Gesundheitsamtsbezirke 

scheinen die bisherigen Strategien zur 

Verringerung der „falschen“ Meldungen in 

einigen besser zu gelingen als in anderen. 

Zu diesen Strategien gehört beispiels-

weise die Verbesserung der Rückmel-

depraxis der Ärztinnen und Ärzte, z.B. der 

Einsatz eigener Blanko-Rückmelde-

scheine im Fall von vergessenen Unterla-

gen seitens der Eltern. Der Anteil der „fal-

schen“ Meldungen an allen Meldungen der 

einzelnen Gesundheitsamtsbezirke streut 

zwischen 18,7% und 64,4 %. In vier Ge-

sundheitsamtsbezirken erweisen sich 

mehr als die Hälfte der Meldungen als 

falsch. Gerade hier scheint es weiterhin 

sinnvoll, gemeinsam mit den für die Früh-

erkennungsuntersuchungen zuständigen 

Arztpraxen das jeweils aktuell praktizierte 

Rückmeldeverfahren zu reflektieren und 

nach Fehlerquellen bzw. Optimierungs-

möglichkeiten zu suchen. Auch Rück-

gänge der „falschen“ Meldungen sind zu 

verzeichnen: In acht Gesundheitsamtsbe-

zirken konnte der Anteil im Vergleich zum 

Vorjahr verringert werden. 

Resümierend lässt sich festhalten, dass 
die Früherkennungsuntersuchungen 
sich für den Großteil aller Eltern in 
Rheinland-Pfalz als ein akzeptiertes An-
gebot erweisen, das sie gerne nutzen. 
Das Einladungs- und Erinnerungswe-

-
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sen unterstützt sie bei der Inanspruch-
nahme. Jedes Jahr bleibt ein kleiner 
Teil „echter“ Nichtteilnahmen. 

14.089 Fälle wurden 2023 von den Fach-

kräften als „echte“ Nichtteilnahmen mar-

kiert, d.h. bei diesen Fällen hatte zum Zeit-

punkt der Meldung durch das ZfK noch 

keine Früherkennungsuntersuchung statt-

gefunden. Dafür wurden verschiedene 

Gründe benannt: Der Termin hatte noch 

nicht stattgefunden, war aber bereits ter-

miniert; die Eltern hatten bisher nichts ver-

anlasst bzw. noch keinen Termin verein-

bart; die Eltern hatten den vereinbarten 

Termin versäumt; die Toleranzgrenze war 

abgelaufen; das Kind hielt sich im Ausland 

auf; das verbindliche Einladungswesen 

wurde abgelehnt; das Kind war nicht kran-

kenversichert; eine anderweitige ärztliche 

Betreuung des Kindes ist nachgewiesen; 

Grund unbekannt; andere Gründe (für dif-

ferenzierte Daten zur Verteilung siehe Ka-

pitel 3.1). 

In knapp der Hälfte dieser Fälle war die 

Früherkennungsuntersuchung jedoch be-

reits terminiert (6.144 Fälle), so dass da-

von ausgegangen werden kann, dass sie 

noch durchgeführt wurde. Bei den noch 

nicht terminierten Fällen konnten die Fach-

kräfte für eine Inanspruchnahme werben. 

Insbesondere in jenen Fällen, in denen der 

vereinbarte Termin versäumt worden war 

oder die Eltern bisher nichts veranlasst 

bzw. noch keinen Termin vereinbart hat

ten, wird die Bedeutung des Einladungs

-

-

und Erinnerungswesens als angemessene 

Strategie zur Steigerung der Inanspruch-

nahme der Früherkennungsuntersuchun-

gen als Teil der Gesundheitsprävention 

deutlich. Durch die Kontaktaufnahme sei-

tens der Gesundheitsämter konnten diese 

Familien an die Untersuchungen erinnert 

und motiviert werden. Konstant bleibt eine 

kleine Gruppe, die aus unterschiedlichen 

Gründen die gemeldete Früherkennungs-

untersuchung nicht in Anspruch nimmt, 

wenn z.B. die Toleranzgrenze für die 

Durchführung der Untersuchung abgelau-

fen ist. Hier könnte auch eine Rolle spie-

len, dass Eltern z.B. in Ballungsgebieten 

zunehmend Schwierigkeiten haben, nach 

der Erinnerung durch das Gesundheitsamt 

einen Termin für die Untersuchung zu ver-

einbaren, da viele Praxen mittlerweile eine 

sehr hohe Auslastung haben und es sich 

bei den Früherkennungsuntersuchungen 

um planbare Leistungen handelt. Bei der 

Terminvergabe werden jedoch akut er-

krankte Patientinnen und Patienten vorge-

zogen, sodass es hier zu gewissen Warte-

zeiten kommen kann. Aus diesem Grund 

werden die Einladungen schon sehr früh 

verschickt, damit Eltern mit viel Vorlauf 

Termine vereinbaren und so die Fristen 

einhalten können. Die Fachkräfte der Ge-

sundheitsämter berichten zunehmend da-

von, dass Familien keine/n Kinderärztin/-

arzt oder Hausärztin/-arzt finden, die/der 

die Früherkennungsuntersuchung durch-

führt oder es werden in den Praxen keine 

neuen Patientinnen und Patienten aufge-

nommen. Diese Entwicklung gilt es kritisch 

zu beobachten. 
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In einzelnen Fällen wurde das verbindliche 

Einladungswesen von den Eltern abge-

lehnt, es lag ein Auslandsaufenthalt des 

Kindes vor, oder das Kind war nicht kran-

kenversichert. Für nicht-krankenversi-

cherte Kinder übernimmt das Land die 

Kosten der Untersuchungen. 

Die Daten deuten insgesamt auf eine hohe 

Stabilität in den Motivationslagen von El

tern. Sie deuten aber auch auf strukturelle 

Rahmenbedingungen (z.B. Verfügbarkeit 

von Terminen in Arztpraxen), die zum Aus

-

-

gangspunkt für weitere Überlegungen zur 

Förderung der Kindergesundheit genutzt 

werden können. 

Auch für die nächsten Jahre ist davon aus-

zugehen, dass es trotz fortschreitender 

Etablierung und Verbesserung des Einla-

dungs- und Erinnerungswesens immer ei-

nen kleinen Teil von Früherkennungsun-

tersuchungen geben wird, die trotz vorhe-

riger Einladung und Erinnerung sowie In-

tervention der Gesundheitsämter nicht 

wahrgenommen werden. Dennoch zeigt 

die hohe Teilnahmequote den Erfolg des 

Verfahrens: Bei den Jugendämtern wur-

den auf der nächsten Stufe 2023 1.949 

Fälle dokumentiert, in denen das Gesund-

heitsamt eine Meldung machte, d.h. nur 

ein Bruchteil aller versendeten Einladun-

gen (0,7 %) wurde letztendlich an die Ju-

gendämter weitergeleitet. 

Früherkennung von Risiken für das 
Kindeswohl und die Sicherstellung 
der erforderlichen Hilfen (Daten der 
Jugendämter) 

Die kinderärztlichen Früherkennungsunter-

suchungen sind in erster Linie ein Instru-

ment zur Förderung des gesunden Auf-

wachsens von Kindern. Dabei leistet das 

Einladungs- und Erinnerungswesen 

gleichwohl auch einen Beitrag zum Schutz 

des Kindeswohls. Zum einen wird durch 

die hohe Inanspruchnahme der Früher-

kennungsuntersuchungen sichergestellt, 

dass möglichst viele Kinder in regelmäßi-

gen zeitlichen Abständen zur Kontrolle ih-

res Gesundheits- und Entwicklungsstan-

des einem Arzt bzw. einer Ärztin vorge-

stellt werden. Zum anderen schaffen die 

Untersuchung selbst oder ein vorheriger 

Kontakt im Rahmen des Meldewesens 

zwischen den Gesundheitsämtern, Ju-

gendämtern und den Familien, Möglichkei-

ten, Hilfebedarfe oder Risiken für das Kin-

deswohl zu erkennen und darüber ins Ge-

spräch zu kommen. Im Laufe des gesam-

ten Verfahrens bis zur erfolgten Untersu-

chung bieten sich verschiedene Kontakt-

gelegenheiten und Zugangsmöglichkeiten 

zu Familien mit Säuglingen und kleinen 

Kindern, wodurch im Bedarfsfall frühzeitig 

notwendige Maßnahmen zur frühen För-

derung und zum Schutz von Kindern um-

gesetzt werden können. Diesen Auftrag 

erfüllen die örtlich zuständigen Jugendäm-

ter, die nach den Gesundheitsämtern auf 

der nächsten Stufe des Verfahrens tätig 
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werden. Das EEW ist wie ein Trichter auf-

gebaut: Die Gesundheitsämter machen 

eine Meldung an das zuständige Jugend-

amt in jenen Fällen, bei denen es in der 

Kontaktaufnahme seitens der Gesund-

heitsämter Anhaltspunkte für eine Ver-

nachlässigung, einen Missbrauch oder 

eine Misshandlung eines Kindes gab oder 

die Familie selbst Hilfebedarf äußert. Au-

ßerdem können die Gesundheitsämter 

auch Fälle an die Jugendämter melden, in 

denen trotz der eigenen Intervention keine 

Früherkennungsuntersuchung stattgefun-

den hat oder sich dies nicht feststellen 

ließ. Seit der Gesetzesänderung vom Ok-

tober 2014 ist keine regelhafte ver-

pflichtende Weiterleitung dieser Fälle an 

die Jugendämter mehr vorgesehen. Statt-

dessen wird den Gesundheitsämtern ein 

Ermessensspielraum eingeräumt: Sie kön-

nen von einer Meldung an das Jugendamt 

absehen, wenn ihnen plausible Gründe für 

die Nichtteilnahme genannt werden. Viele 

Gesundheits- und Jugendämter regeln in-

dividuell, nach welchen Kriterien Weiterlei-

tungen erfolgen sollen. Das Jugendamt 

wiederum hat die gesetzliche Pflicht, auf-

grund der übermittelten Daten unverzüg-

lich zu prüfen, ob bei der Familie ein Hilfe-

bedarf besteht und sodann die notwendi-

gen und geeigneten Maßnahmen zur frü-

hen Förderung und zum Schutz von Kin-

dern zur Verfügung zu stellen (vgl. § 9 

Abs. 2 LKindSchuG). 

Im Jahr 2023 erhielten die Jugendämter 
auf der letzten Stufe des Verfahrens 
1.949 Meldungen der Gesundheitsäm-
ter. Dies entspricht einem Anteil von 
0,7 % an allen versendeten Einladun-
gen. Die Gesamtzahl der Meldungen an 
die Jugendämter ist im Vergleich zum 
Vorjahr leicht abgesunken. 

Insgesamt lösten 2023 14,5% der versen-

deten 263.317 Einladungen zu den Früh-

erkennungsuntersuchungen eine Unter-

richtung der Gesundheitsämter aus. Die 

Jugendämter wurden jedoch nur noch in 

0,7 % der Einladungen von den Gesund-

heitsämtern unterrichtet. Die 41 rheinland-

pfälzischen Jugendämter dokumentierten 

im Berichtsjahr 2023 1.949 Meldungen 

durch die Gesundheitsämter. 

Damit ist die Zahl der Weiterleitungen 

auch von 2022 auf 2023 wie schon bereits 

von 2021 auf 2022 gesunken (2021: 

2.827; 2022: 2.569). Der deutliche Anstieg 

aus dem Jahr 2021, der seitens der Fach-

kräfte in den Jugendämtern auf (Nachhol-) 

Effekte der COVID-19-Pandemie zurück-

geführt wurde (vgl. de Paz Martinez, Küh-

nel 2023: 21), setzt sich demnach nicht 

fort. Wertet man die Jahre 2020 bis 2022 

als Ausreißer nach oben, lässt sich für den 

Zeitraum von 2016 bis 2022 ein kontinuier-

licher moderater Anstieg der Fallzahlen 

feststellen, 2023 sinken sie knapp unter 

die Fallzahl von 2019 zurück. 

Analog zur Streuung der Meldungen bei 

den Gesundheitsämtern nach Bezirken, 
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zeigen sich auch im interkommunalen Ver-

gleich der Jugendämter deutliche Unter-

schiede in der Anzahl der Meldungen. Die 

Höhe der Meldungen ist allerdings auch 

auf individuelle Vereinbarungen zum Ver-

fahren zwischen Jugend- und Gesund-

heitsämtern zurückzuführen. 

Im Jahr 2023 beläuft sich der rheinland-

pfälzische Eckwert auf 8,2, d. h. auf 1.000 

Kinder unter sechs Jahren kamen rund 

acht Meldungen der Gesundheitsämter an 

die Jugendämter. Der Eckwert für die 

kreisfreien Städte liegt mit durchschnittlich 

11,6 Meldungen je 1.000 der unter 6-Jähri-

gen über, die Eckwerte für die kreisange-

hörigen Städte und Landkreise mit 7,2 und 

7,0 Meldungen unter dem rheinland-pfälzi-

schen Durchschnitt. Dies ist vermutlich 

auch darauf zurückzuführen, dass sozio-

strukturelle Belastungsfaktoren wie Lang-

zeitarbeitslosigkeit und Armut in den 

Stadtjugendamtsbezirken stärker ausge-

prägt sind als in den Landkreisjugend-

amtsbezirken (vgl. MFFJIV 2019; Dittmann 

u.a. 2021b: 223 ff.). Auch Ergebnisse des 

Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 

(KiGGS) und deren Nachfolgeerhebungen 

(vgl. Kamtsiuris u.a. 2007; Robert Koch-

Institut 2014; 2015; 2018) zeigen, dass ein 

tendenzieller Zusammenhang zwischen ei-

nem niedrigen Sozialstatus der Familie 

und einer geringeren Inanspruchnahme 

der Früherkennungsuntersuchungen be-

steht. 

Neben den benannten Stadt-Land-Diffe-

renzen lassen sich jedoch auch innerhalb 

der Gruppe der Städte und Landkreise 

große Spannbreiten an Meldungen je 

1.000 Kinder unter sechs Jahren feststel-

len. Damit verdeutlichen die Befunde, 

dass sich die Unterschiede in der Anzahl 

der Unterrichtungen der Jugendämter 

nicht allein auf soziostrukturelle Unter-

schiede bzw. die Belastungen von Fami-

lien (durch Armut, Arbeitslosigkeit etc.) zu-

rückführen lassen. 

Hinsichtlich der Handhabung der Weiter-

leitung der Meldungen an die Jugendäm-

ter gibt es unterschiedliche Vereinbarun-

gen in den Gesundheitsamtsbezirken. Ob 

eine Weiterleitung der Meldungen an das 

Jugendamt erfolgt, hängt dabei in hohem 

Maße auch von der vorherigen Interven-

tion des Gesundheitsamtes und vor allem 

vom Erfolg der persönlichen Kontaktauf-

nahme mit der Familie ab. 

Etwas mehr als die Hälfte der Meldun-
gen (59,4 %) bezog sich auf Kinder mit 
Migrationshintergrund. Sie sind damit 
im Vergleich zu ihrem Anteil an der Ge-
samtbevölkerung in Rheinland-Pfalz bei 
den Meldungen überrepräsentiert, was 
auf einen anhaltenden Informations-
und Aufklärungsbedarf zu den Früher-
kennungsuntersuchungen für Familien 
mit Migrationshintergrund verweist. Ge-
schlechtsspezifische Unterschiede zei-
gen sich kaum (52,2 % der Meldungen 
beziehen sich auf Jungen, 47,8 % auf 
Mädchen). 

Im Jahr 2023 erweist sich der Anteil der 

Meldungen an die Jugendämter, die sich 
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auf ein Kind mit Migrationshintergrund be-

ziehen (59,4 %), im Vergleich zum Vorjahr 

(2022: 58,6 %) als weitestgehend stabil. 

Mit Blick auf einen längeren Zeitraum zeigt 

sich ein ansteigender Trend: 2019 lag der 

Wert noch bei 53,5 %. 

Auch die allgemeine Bevölkerungsent-

wicklung, im Rahmen derer die Anteile der 

Kinder mit Migrationshintergrund insge-

samt ansteigen, dürfte für den Anstieg der 

letzten Jahre mit verantwortlich gewesen 

sein. Der Anteil der Kinder mit Migrations-

hintergrund an der Gesamtbevölkerung 

unter sechs Jahren in Rheinland-Pfalz be-

trägt 2023 43 %. 

Die höchsten Anteile entfallen auf die 

kreisfreien Städte (71,0 %), in den kreisan-

gehörigen Städten liegt der Wert bei 

67,1 %. Die Landkreise weisen diesbezüg-

lich mit 51,6 % den niedrigsten Wert auf. 

Besondere bzw. erhöhte Hilfebedarfe zei-

gen sich bei Familien mit Migrationshinter-

grund im Vergleich zu Familien ohne Mig-

rationshintergrund jedoch nicht. Fachkräfte 

stellen bei Familien mit Migrationshinter-

grund sogar etwas seltener (in 7,6 % der 

Fälle) einen Hilfebedarf fest als bei Fami-

lien ohne Migrationshintergrund (11,8 % 

der Fälle). 

Die Überrepräsentanz der Migrantenfami-

lien bei den Meldungen über nicht erfolgte 

Früherkennungsuntersuchungen an die 

Jugendämter durch die Gesundheitsämter 

gibt Hinweise darauf, dass es weiterhin In-

formations- und Aufklärungsmängel, 

sprachliche Hürden sowie Schwierigkeiten 

in der Erreichbarkeit gibt, die dazu führen, 

dass Familien mit Migrationshintergrund 

Früherkennungsuntersuchungen ver-

gleichsweise seltener in Anspruch neh-

men. Besondere bzw. erhöhte Hilfebe-

darfe lassen sich hingegen im Vergleich 

zu Familien ohne Migrationshintergrund 

nicht feststellen. 

Gründe für die schlechtere Erreichbarkeit 

der Migrantenfamilien können in verschie-

denen Inanspruchnahme- und Zugangs-

barrieren liegen. Neben Sprachbarrieren 

und Informationsdefiziten werden in der Li-

teratur auch die fehlende Orientierung der 

Angebote an Zielgruppen mit einem niedri-

gen sozioökonomischen Status benannt 

(vgl. hierzu z. B. 13. Kinder- und Jugend-

bericht, vgl. BMFSFJ 2009, Beauftragte 

2024). 

In der „Arbeitshilfe zur Kooperation zwi-

schen Gesundheitsamt und Jugendamt im 

Rahmen des Landesgesetzes zum Schutz 

von Kindeswohl und Kindergesundheit“ 

(vgl. Landesamt 2013; 2019) werden erst-

mals 2013 und ebenso in der aktualisier-

ten 2. Fassung von 2019 verschiedene 

Strategien vorgestellt, wie die Ansprache 

von Familien mit Migrationshintergrund ge-

lingen und die Bedeutung der Früherken-

nungsuntersuchungen vermittelt werden 

kann (z.B. über gezielte Informationsver-

anstaltungen zum Gesundheits-, Jugend-

und Sozialsystem mit Hilfe von mutter-

sprachlichen Expertinnen und Experten, 

die Übersetzung der Einladungsschreiben 
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in die voraussichtlich erforderlichen Spra-

chen oder die gezielte Gewinnung von 

Bürgerinnen und Bürgern mit fremd- oder 

muttersprachlichen Kenntnissen bzw. ei-

genem Migrationshintergrund als ehren-

amtliche Vermittler (vgl. Landesamt 2013, 

S. 19f.; 2019, S. 19). Auch im Hinblick auf 

geflüchtete Kinder wurde 2015/2016 das 

Vorgehen zum Einladungs- und Erinne-

rungswesen in Aufnahmeeinrichtungen 

(AfA) und Kommunen optimiert und an die 

neuen Erfordernisse angepasst. Für Asyl-

begehrende stellen Informationen über 

Früherkennungsuntersuchungen und Imp-

fungen wichtiges Basiswissen zum Ge-

sundheitswesen in Deutschland dar. Medi-

zinisch gebotene Früherkennungsuntersu-

chungen gehören zu dem Leistungskata-

log gem. § 4 AsylbLG. 

Angesichts der weiterhin feststellbaren ge-

ringeren Inanspruchnahme der Früherken-

nungsuntersuchungen durch Familien mit 

Migrationshintergrund erscheint es sinn-

voll, die erfolgten Bemühungen um diese 

Gruppe fortzusetzen und gegebenenfalls 

an besondere Bedürfnisse der Gruppe der 

Geflüchteten anzupassen. 

Etwa jede vierte gemeldete Familie 
(25,5 %) war dem Jugendamt – in der 
Regel aus formlosen Beratungen und 
Betreuungen oder den Hilfen zur Erzie-
hung – bereits bekannt. 

Im Jahr 2023 bezogen sich 25,5 % der 

Meldungen der Gesundheitsämter an die 

Jugendämter auf eine Familie, die dem Ju-

gendamt aus einem früheren (18,1 %) und 

/ oder aktuell laufenden Beratungs- und / 

oder Hilfebezug bereits bekannt war 

(16,0 %). Dieser Anteil erweist sich im 

Rahmen des Monitorings seit 2014 mit 

leichten Schwankungen insgesamt als re-

lativ konstant, der Anteil verläuft seit 2019 

in einem Korridor von 25 % bis 30 %. Es 

scheint demnach eine konstante Gruppe 

von Familien zu geben, die sowohl hin-

sichtlich gesundheitlicher als auch jugend-

hilferelevanter Aspekte Unterstützungsbe-

darfe aufweist. 

Im Jahr 2023 war aus Sicht der Fach-
kräfte bei 122 Familien ein (weiterer) 
Hilfebedarf erkennbar. Das entspricht 
einem Anteil von rund 10 % der Meldun-
gen an die Jugendämter. 26 dieser Fa-
milien waren dem Jugendamt bisher 
nicht bekannt gewesen – so entstand 
für diese Familien und Kinder über die 
Meldung erstmals ein Zugang zu Frü-
hen Hilfen und früher Förderung. 

Wie im Gesetz vorgeschrieben prüfen die 

Jugendämter aufgrund der ihnen übermit-

telten Daten unverzüglich, ob ein Hilfebe-

darf vorliegt und stellen die notwendigen 

und geeigneten Maßnahmen zur frühen 

Förderung und zum Schutz von Kindern 

zur Verfügung (§ 9 Abs. 2 Landeskinder-

schutzgesetz). Für die fachliche Einschät-

zung eines möglichen Hilfebedarfs ist eine 

persönliche Kontaktaufnahme erforderlich, 

die bei einem großen Teil der Familien 

auch gelingt (59,1 %). Bei etwa jedem 

fünften dieser Fälle erfolgte 2023 die Kon-

20 



 

 
 

  

        

  

  

  

     

       

 

     

   

    

     

    

      

   

     

 

 

   

    

   

     

   

   

     

    

   

       

     

 

     

     

    

  

    

     

     

      

    

    

    

    

     

      

   

  

       

 

  

 

 

     
    

    
  

  
  

   

    

    

  

    

  

  

  

  

    

    

    

    

    

   

taktaufnahme in Form eines Hausbesu-

ches (19,4 %). In knapp 8 % der Fälle 

konnte eine Einschätzung im Rahmen ei-

nes bestehenden Hilfekontaktes vorge-

nommen werden, sodass keine zusätzli-

che Kontaktaufnahme notwendig war. Bei 

einem Drittel der Familien (33,3 %) gelang 

die Kontaktaufnahme aus verschiedenen 

Gründen nicht. Am häufigsten erfolgte die 

Kontaktaufnahme durch die Fachkräfte im 

Jahr 2023 jedoch schriftlich (69,6 %). Da-

mit hat sich der Anteil schriftlicher Kontakt-

aufnahmen gegenüber den Vorjahren wei-

ter erhöht (2019: 56,8 %), wohingegen 

sich der Anteil an Hausbesuchen rückläu-

fig entwickelt hat, was in den Jahren der 

COVID-19-Pandemie nachvollziehbar er-

scheint. 

Ein (weiterer) Hilfebedarf war aus Sicht 

der Fachkräfte bei 122 Familien erkenn-

bar. Dies entspricht in etwa jeder zehnten 

Familie (9,6 %), zu der die Jugendämter 

eine Meldung durch die Gesundheitsämter 

erhalten haben. 

26 dieser 122 Familien waren dem Ju-

gendamt bisher noch nicht aus laufenden 

oder abgeschlossenen Hilfen zur Erzie-

hung, Beratungen u. Ä. bekannt. Für diese 

ergab sich über das Einladungs- und Erin-

nerungswesen erstmals ein Kontakt zum 

Jugendamt, über den die Familien Zugang 

zu früher Förderung und anderen Hilfen 

erhalten konnten (im Vorjahr waren dies 

26 Familien). 

Bei den durch die Jugendämter neu instal-

lierten oder weitergeführten Hilfen handelt 

es sich überwiegend (44,1 %; 52 Familien) 

um Beratungen. Gut ein Drittel (35,0 %; 48 

Familien) erhielt eine ambulante Hilfe zur 

Erziehung. Stationäre Hilfen zur Erziehung 

wurden in sieben Fällen eingerichtet, An-

gebote der Elternbildung nutzten neun Fa-

milien. Eine teilstationäre Hilfe wurde im 

Jahr 2023 in zwei Fällen eingeleitet. 

Im Zuge des Einladungs- und Erinne-

rungswesens gelingt es folglich immer wie-

der, eine konstante Zahl von Familien mit 

Hilfebedarf zu erreichen und diesen Zu-

gang zu niedrigschwelligen Beratungs-

und Unterstützungsmöglichkeiten anzubie-

ten. 

In rund 1 % der Meldungen (18 Fälle) 
wurde durch die Fachkräfte der Ju-
gendämter im Jahr 2023 im Kontext des 
Einladungs- und Erinnerungswesens 
eine Gefährdung des Kindeswohls fest-
gestellt. 

Die Fachkräfte der Jugendämter kamen im 

Zuge der Kontaktaufnahme bei 18 Kindern 

zu der fachlichen Einschätzung, dass eine 

Gefährdung des Kindeswohls vorlag. Der 

Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr kon-

stant geblieben. 

Am häufigsten wurden Vernachlässigung 

(13 Fälle) sowie andere Gefährdungen 

(sieben Fälle) dokumentiert (Mehrfachnen-

nungen möglich). Eine körperliche Miss-

handlung wurde in einem Fall angegeben. 

Zu den anderen Gefährdungen gehörten 

z.B. häusliche Gewalt bzw. Partnerschafts-

gewalt, Drogenkonsum, Problemlagen der 

Eltern, die psychische Verfassung der 
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Kindsmutter sowie ein vermüllter Haushalt. 

Eine seelische Misshandlung oder ein se-

xueller Missbrauch wurde 2023 in keinem 

der Fälle dokumentiert. In der Bundessta-

tistik zu den Gefährdungseinschätzungen 

im Kontext von § 8a SGB VIII (auch für 

Rheinland-Pfalz) und in der Fachliteratur 

stellt Vernachlässigung die häufigste Form 

der Kindeswohlgefährdung dar. 

Die Familien, in denen im Rahmen des 

Einladungs- und Erinnerungswesens eine 

Kindeswohlgefährdung festgestellt wird, 

sind den Jugendämtern in der Regel be-

reits bekannt (so auch 2023 17 von 18 Fa-

milien). Dieser Befund deckt sich mit Er-

gebnissen aus der Evaluation der Kinder-

schutzverdachtsmeldungen und Gefähr-

dungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII 

in Rheinland-Pfalz (vgl. MFFKI 2024). Die 

seitens der Jugendämter bereits bekann-

ten Familien befanden sich aktuell (15 

Fälle) und/oder in der Vergangenheit (9 

Fälle) im Hilfebezug. Zwei Kinder wurden 

durch das Jugendamt in der Vergangen-

heit in Obhut genommen. 

In acht der Fälle mit festgestellter Kindes-

wohlgefährdung war 2023 zur Abwendung 

der Gefährdung das Tätigwerden des Fa-

miliengerichts notwendig. Waren die Eltern 

oder Erziehungsberechtigten fähig bzw. 

bereit, an der Abwendung der Gefährdung 

mitzuwirken, erhielten sie am häufigsten 

eine Beratung (sechs Fälle) oder eine am-

bulante Hilfe zur Erziehung (vier Fälle). 

Stationäre Hilfen zur Erziehung wurden in 

zwei Fällen eingeleitet. 

Die Befunde machen deutlich, dass die 

Kinder- und Jugendhilfe bereits über ge-

eignete Zugänge zu Familien mit Säuglin-

gen und Kleinkindern verfügt – gerade 

auch zu Familien, die sich in schwierigen 

Lebenslagen befinden. Familien mit Hilfe-

bedarf oder Hinweisen auf eine Gefähr-

dung des Kindeswohls sind den Jugend-

ämtern damit häufig bereits bekannt, auch 

schon vor dem regelhaften Zugang über 

die Kindertagesbetreuung. Damit es den 

Jugendämtern gelingt, ihrem gesetzlichen 

Schutzauftrag gerecht zu werden, bedarf 

es einer adäquaten personellen wie fach-

lich qualifizierten Ausstattung der Jugend-

ämter, die diese in die Lage versetzt, auch 

im Nachgang der Meldungen im Rahmen 

des Einladungs- und Erinnerungswesens 

Hilfe- und Beratungsprozesse zu initiieren, 

engmaschig zu begleiten und die Eignung 

eingeleiteter Hilfen kontinuierlich zu über-

prüfen. 
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Aufbau lokaler Netzwerke und Ge-
währleistung notwendiger nied-
rigschwelliger Angebote zur Förde-
rung des Kindeswohls (Netzwerkbo-
gen) 

Der Aufbau der lokalen Netzwerke Kinder-

schutz und Frühe Hilfen stellt die zweite 

zentrale Säule des Landeskinderschutzge-

setzes zur Förderung von Kindeswohl und 

Kindergesundheit dar. Leistungsbereichs-

übergreifende Netzwerkstrukturen sind zur 

Ausgestaltung eines aktiven Kinderschut-

zes und bedarfsgerechter Früher Hilfen 

zentral. Entsprechend sollen die lokalen 

Netzwerke seit 2008 alle relevanten Ak-

teurinnen und Akteure im Bereich Kinder-

schutz einbinden und ihre Zusammenar-

beit befördern. 

Die Ziele der lokalen Netzwerke Kinder-

schutz werden in § 3 Abs. 4 des Landes-

kinderschutzgesetzes formuliert: 

1. Geeignete Rahmenbedingungen zur 

frühen Förderung und für die wirksame 

Umsetzung des Schutzauftrages nach 

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz schaf-

fen, 

2. die Transparenz über die Hilfemöglich-

keiten für Schwangere, werdende Väter, 

Eltern und Kinder erhöhen, 

3. Erkenntnisse für die bedarfsgerechte 

Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestruk-

turen gewinnen, 

4. Angebote zur Förderung von Kindes-

wohl und Kindergesundheit entsprechend 

bedarfsgerecht weiterentwickeln. 

Der Ausbau Früher Hilfen, d.h. qualifizier-

ter und bedarfsgerechter Angebote zur 

frühzeitigen Förderung von Erziehungs-

und Beziehungskompetenz, wird im LKind-

SchuG noch einmal explizit als eine Auf-

gabe der öffentlichen Jugendhilfe veran-

kert (§ 2 LKindSchuG), die im Zusammen-

wirken insbesondere mit Einrichtungen 

und Diensten der Gesundheitshilfe reali-

siert werden soll. Seit der Novellierung des 

Landeskinderschutzgesetzes im Dezem-

ber 2020 umfasst die Arbeit der Netzwerke 

zudem Maßnahmen zur Verbesserung der 

Lebenssituation von Kindern und Jugendli-

chen aus Familien mit einem psychisch o-

der suchterkrankten Elternteil. 

Die lokalen Netzwerke in Rheinland-
Pfalz sind fester Bestandteil der sozia-
len Infrastruktur und reagieren dyna-
misch auf sich verändernde gesell-
schaftliche und soziale Bedarfe. 

Seit Inkrafttreten des Landeskinderschutz-

gesetzes im Jahr 2008 haben sich die 

Strukturen der lokalen Netzwerke zum 

Schutz von Kindeswohl und Kinderge-

sundheit kontinuierlich verstetigt und wei-

terentwickelt. Sie sind mittlerweile zum 

festen Bestandteil der sozialen Infrastruk-

tur im Kontext von Kinderschutz und Frü-

hen Hilfen geworden. Dabei hat die Vielfalt 

an Aufgaben dieser Netzwerke zugenom-

men. Neben den jährlich stattfindenden 

Netzwerkkonferenzen – mit denen auch im 

Jahr 2023 wieder eine große Anzahl an 

Teilnehmenden aus Jugend- und Gesund-

heitshilfe sowie anderen Handlungsfeldern 
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erreicht werden konnte (Durchschnitt: 122 

Personen) – wird von den zuständigen 

Fachkräften eine Vielzahl verschiedener 

Aktivitäten, Angeboten und Maßnahmen 

initiiert, die teils stadteilbezogen, teils auf 

der Ebene von Verbandsgemeinden oder 

größeren Sozialräumen durchgeführt wer-

den. 

Gleichzeitig erweisen sich die Netzwerke 

als agil und beweglich, und werden konti-

nuierlich weiterentwickelt, um aktuelle 

Themen aufzugreifen und zu bearbeiten 

(z. B. unterschiedliche starke Flucht- und 

Migrationsbewegungen, COVID-19-Pan-

demie und ihre Folgen, Veränderungen 

gesetzlicher Rahmenbedingungen (KiTaG, 

KJSG) sowie thematischer Schwerpunktle-

gungen wie Kinder psychisch- und sucht-

erkrankter Eltern seit 2020). 

Digitale oder hybride Formate aus der 
Pandemiezeit werden auch 2023 noch 
weitergeführt, wenn auch in geringerem 
Umfang. 

Etwa jede sechste Netzwerkkonferenz 

(16,4 %; 11) wurde im Jahr 2023 als On-

line-Veranstaltung organisiert und digital 

oder auch hybrid durchgeführt. Dabei 

zeichnet sich ab, dass die in den drei Pan-

demie-Jahren neu entwickelten Arbeits-

und Kommunikationsstrukturen an geeig-

neten Stellen fortgesetzt und gleichzeitig 

vielerorts wieder verstärkt analoge Ange-

bote umgesetzt werden konnten. Die wäh-

rend der Pandemie aufgebaute digitale Inf-

rastruktur wird dabei weiterhin bei der Or-

ganisation zentraler Arbeitsformate der 

Gestaltung im Netzwerk, wie z. B. Konfe-

renzen, Arbeitsgruppen und -kreise (er-

gänzend) genutzt. 

Die Netzwerke sind immer in Bewe-
gung: 2023 wurden viele Angebote auf-
oder ausgebaut. Ihren inhaltlichen 
Schwerpunkt legten die Netzwerke im 
Jahr 2023 neben den Frühen Hilfen vor 
allem auf spezielle Zielgruppen wie z. B. 
Kinder psychisch- und suchterkrankter 
Eltern. 

Auch im Berichtsjahr 2023 lässt sich fest-

stellen, dass die Netzwerkarbeit und die 

Netzwerkstrukturen kontinuierlich in Bewe-

gung sind: So werden Arbeitsgruppen be-

endet und neue gebildet, Angebote und 

Maßnahmen der Netzwerke ausgebaut 

und neue initiiert. Derart sind individuelle 

Schwerpunktsetzungen und Reaktionen 

auf sich verändernde regionale Bedarfe 

möglich. In sehr vielen Netzwerken gibt es 

einen festen „Stamm“ an Angeboten, die 

zum Teil im Jahr 2023 weiter ausgebaut 

wurden. Dazu gehören 2023 insbesondere 

Informationsmaterialen zu den Themen 

Kinderschutz, Frühe Hilfen für Eltern/Kin-

der/Jugendliche und/oder Fachkräfte 

(2023 in 30 Netzwerken vorhanden, in 

weiteren 4 ausgebaut und in weiteren 6 

neu geschaffen), ein Überblick über fami-

lienunterstützende Angebote in Form von 

Flyer, Datenbank, Beratungsführer, Fami-

lien Apps etc. (2023 in 30 Netzwerken vor-

handen, in weiteren 2 ausgebaut und in 

weiteren 7 neu geschaffen) sowie Bil-
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dungs-, Beratungs- und Unterstützungsan-

gebote für alle Familien (universelle Prä-

vention) und für Familien in Problemlagen. 

Ein deutlicher Ausbau hat im Jahr 2023 

wie schon im Vorjahr im Bereich der ziel-

gruppenspezifischen Angebote bzw. 

Dienstleistungen für Kinder psychisch oder 

suchterkrankter Eltern stattgefunden. 

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Arbeit der 

Netzwerkkonferenzen und sonstigen Ar-

beitszusammenhänge liegt immer auch 

auf der Auseinandersetzung mit den eige-

nen Zielen und Aufgaben für die weitere 

Netzwerkarbeit. Im Jahr 2023 gaben 35 

Netzwerke an, hierzu gearbeitet zu haben. 

Die lokalen Netzwerke bearbeiten eine 
wachsende Anzahl an Themen und dif-
ferenzieren sich weiter aus. 

Neben den Frühen Hilfen (33 Netzwerke), 

die dauerhaft im Fokus der Netzwerke ste-

hen, fällt wie schon 2022 auch im Jahr 

2023 eine wachsende Anzahl an Netzwer-

ken auf, die spezielle Zielgruppen, wie 

z. B. Kinder psychisch und suchterkrankter 

Eltern in den Blick nehmen. Im Jahr 2023 

gaben 30 Netzwerke diesen inhaltlichen 

Schwerpunkt an. 

Außerdem gehört die Vorstellung regiona-

ler Beratungs- und Unterstützungsangebo-

ten in fast allen Netzwerken zum Kern der 

thematischen Arbeit (33 Netzwerke). Stetig 

an Bedeutung gewonnen hat die Öffent-

lichkeitsarbeit, die mittlerweile in 26 Netz-

werken Bestandteil der Arbeit war (2021 

noch in lediglich 21). Auch das Interesse 

an Aufgaben, Organisation und Angeboten 

des Jugendamtes sowie der Gesundheits-

ämter ist anhaltend oder steigend hoch, 

auch mit Blick auf Schnittstellenfragen zwi-

schen den beiden Bereichen. Darüber hin-

aus bearbeiteten 15 Netzwerke weitere 

„sonstige“ Themen. Bei den sonstigen 

Themen benannten die Jugendämter ne-

ben inhaltlichen Schwerpunkten und spe-

ziellen Zielgruppen (z.B. Traumata, Eltern-

Kind-Bindung, Jungenpädagogik, Armuts-

familien, Kinderschutz bei Familien mit 

Migrationshintergrund/Fluchthintergrund, 

Übergang Kita- Grundschule, Schule – Be-

ruf, Trauer und Tod) auch verschiedene 

Methoden (Kommunikation, Medienkom-

petenz in der Einrichtung/Familie). Dar-

über hinaus wurden Veränderungen ge-

setzlicher Rahmenbedingungen, wie das 

KiTa-Gesetz in Rheinland-Pfalz (vgl. MIB 

2021) oder das Kinder- und Jugendstär-

kungsgesetz (vgl. BMFSFJ 2021) in den 

Blick genommen. 

Die Netzwerke Frühe Hilfen und Kinder-
schutz umfassten 2023 eine Vielzahl an 
Akteurinnen und Akteuren aus unter-
schiedlichen Bereichen. Die Zufrieden-
heit mit den Kooperationen ist überwie-
gend hoch. 

An den Netzwerken beteiligt sich eine 

große Vielfalt an Akteurinnen und Akteu-

ren aus unterschiedlichen Handlungsfel-

dern, Einrichtungen und Diensten. Diese 

Vielfalt macht die Stärke der Netzwerke 

aus. Auf einen längeren Berichtszeitraum 

zurückschauend (seit 2011) gelingt insbe-

sondere die Beteiligung von Professionen 
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und Institutionen aus dem Bereich der Ge-

sundheitshilfe immer besser. Der Einsicht 

entsprechend, dass Kinderschutz nur als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfolg-

reich umgesetzt werden kann, gehören 

viele weitere Berufsgruppen und Institutio-

nen zu den Netzwerken (neben dem Ge-

sundheitswesen aus dem Bereich Bera-

tung, Kinder- und Jugendhilfe und sons-

tige Bereiche). 

Die Netzwerke reagieren in ihrer Zusam-

mensetzung auf individuelle lokale Be-

darfslagen und verändern sich je nach 

Zielgruppen und Themen vor Ort. So sind 

auch im Jahr 2023 wieder einzelne Akteu-

rinnen und Akteure ausgeschieden und 

neue hinzugekommen. 

2023 dokumentieren die Fachkräfte so-
wohl Schwierigkeiten als auch vielfäl-
tige Highlights der Netzwerkarbeit. 

Die Jugendämter zeigen sich insgesamt 

zufrieden mit der Netzwerkarbeit, gleich-

wohl können im Rahmen des Monitorings 

auch Schwierigkeiten dokumentiert wer-

den. Etwas weniger als die Hälfte der 

Netzwerke gab an, 2023 Schwierigkeiten 

erlebt zu haben (16 Netzwerke). 

Waren Schwierigkeiten vorhanden, so 

handelte es sich 2023 am häufigsten um 

Probleme in der Einbindung bestimmter 

Berufsgruppen und Institutionen (10 Ju-

gendämter, 2019 noch 23 Jugendämter) 

sowie die Personalfluktuation bei den 

Netzwerkpartnerinnen und -partnern (8 Ju-

gendämter, neue Antwortmöglichkeit seit 

2021). Auch in mangelnden zeitlichen 

Ressourcen für eine regelmäßige Beteili-

gung sehen die Jugendämter häufig eine 

Herausforderung (6 Jugendämter). 

Besondere Highlights beziehen sich aus 

Sicht der Netzwerkkoordinatorinnen und -

koordinatoren auf ganz unterschiedliche 

Aspekte: Am häufigsten wurde von gro-

ßem Interesse an und hoher Beteiligung 

bei (Fach-) Veranstaltungen und Netz-

werkkonferenzen berichtet, die die Netz-

werkarbeit belebt haben und nach dem 

Aussetzen von Präsenzveranstaltungen in 

der Corona-Pandemie nun sehr stark 

nachgefragt sind. 

Auch neue Projekte und Angebotsentwick-

lungen werden als Highlights beschrieben, 

sowie Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit 

und Sensibilisierung, und innovative und 

nachhaltige Netzwerkaktivitäten. 

Die im Rahmen des Landeskinder-
schutzgesetzes zur Verfügung gestell-
ten Fördermittel (§ 4 Abs. 2 LKind-
SchuG) werden weiterhin hauptsächlich 
zur Finanzierung von Personalressour-
cen im Jugendamt genutzt. 

Eine Etablierung von Netzwerkstrukturen 

sowie deren kontinuierliche Weiterentwick-

lung erfordert eine verlässliche und konti-

nuierliche Koordination und Moderation 

der Zusammenarbeit im Netzwerk. Für 

diese müssen entsprechende personelle 

Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Im Jahr 2023 wurden die zur Verfügung 

gestellten Mittel von den Jugendämtern 
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daher auch hauptsächlich für Personalmit-

tel aufgewendet: In 40 der 41 Jugendäm-

tern wurden Personalstellen im Jugendamt 

aus Mitteln des Landeskinderschutzgeset-

zes finanziert. Dabei konnten 19,5 Vollzeit-

äquivalente – insbesondere in der Netz-

werkkoordination (15,67) – finanziert wer-

den (Angaben von 39 Jugendämtern). 

Im Jahr 2023 haben viele Jugendämter 
ihre Planungen im Schwerpunkt Kinder 
psychisch und suchterkrankter Eltern 
vorerst abgeschlossen und investieren 
verstärkt in den Auf- und Ausbau von 
personellen Kapazitäten und Angeboten 
für die Zielgruppe. 

Seit dem Jahr 2020 liegt mit der Gesetzes-

änderung des LKindSchuG ein Schwer-

punkt auf der Zielgruppe der Kinder, die 

mit einem psychisch und/oder suchter-

krankten Elternteil aufwachsen. Zur Unter-

stützung dieser Kinder und zur Verbesse-

rung ihrer Lebenssituation werden den 

Kommunen seit 2020 jährlich zusätzliche 

Fördergelder in Höhe von 750.000 Euro 

durch das Land zur Verfügung gestellt. In 

diesem Zuge wurde das Monitoring zum 

Landeskinderschutz im Jahr 2021 um Fra-

gen zur Verwendung dieser Mittel erwei-

tert: Der Großteil der Mittel für den 

Schwerpunkt Kinder psychisch und sucht-

erkrankter Eltern (85,3 %) wurde für den 

Auf- und Ausbau von niedrigschwelligen, 

familienunterstützenden Angeboten und 

Projekten in den Kommunen aufgewendet. 

Damit liegt dieser Anteil deutlich höher als 

in den Förderbedingungen vorgegeben 

(mindestens 50% der Mittel für Angebote). 

Der größte Anteil der Mittel wurde für 

Gruppenangebote für psychisch- oder 

suchterkrankte Eltern und/oder ihre Kinder 

eingesetzt. Ein kleinerer Teil der Gelder 

(8,0 %) floss in Einzelangebote (beratende 

Angebote und Trainings). Auf die Konzept-

erarbeitung/-erstellung, Bedarfserhebung 

und Angebotsentwicklung – in die 2020/21 

noch etwa ein Viertel der Gelder investiert 

wurde – entfallen im Jahr 2023 (ebenso 

wie 2022) 5,3 % der Mittel. Die Jugendäm-

ter haben die Planung und Vorbereitung 

der Angebote demnach vielerorts vorerst 

abgeschlossen. 

In die Sensibilisierung von Fachkräften 

und sonstigen Verantwortlichen für die be-

sonderen Belange von Kindern psy-

chisch- oder suchterkrankter Eltern wur-

den 5,0 % der Mittel investiert. Hierzu wur-

den insbesondere Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen (z. B. Fachtage zum 

Thema im Netzwerk oder institutionen-

übergreifende Fortbildungsangebote zum 

Thema) organisiert. Im Vergleich zu den 

Jahren 2020/21 (10,0 %) ist dieser Anteil 

leicht gesunken. 

Für die strukturelle Qualifizierung des be-

stehenden Hilfesystems durch Auf- oder 

Ausbau von Personalstellen wurde 2023 

4,2 % der Mittel verausgabt, weitere 5,5 % 

der Mittel flossen 2023 in Öffentlichkeitsar-

beit zum Thema psychische und Suchter-

krankungen mit dem Ziel der Information 

und Enttabuisierung. Nach einem leichten 
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Absinken in 2022 (2,7 %) steigt dieser An-

teil 2023 wieder. 

Über die zusätzlichen Mittel für den 

Schwerpunkt Kinder psychisch- und sucht-

erkrankter Eltern konnten im Jahr 2023 in 

sieben Jugendämtern Stellen neu ge-

schaffen werden (2022 waren dies noch 

acht, 2021 nur zwei). In fünf Ämtern konn-

ten 2023 Personalstellen bei freien Trä-

gern finanziert werden (2022: 6 Jugend-

amtsbezirke; 2021: 5 Jugendamtsbezirke). 

Die Jugendämter verwenden den größten 

Anteil der Mittel für die Finanzierung von 

Gruppenangeboten. Damit wird zugleich 

der Ausbau dieses von mehreren Evaluati-

onsstudien nachweislich wirksamen Unter-

stützungsangebot ermöglicht. Denn trotz 

der vielfach nachgewiesenen Wirksamkeit 

dieser Angebote sind diese vielerorts im-

mer noch unsicher oder prekär finanziert 

(vgl. bspw. Schmenger/Schmutz 2021). 

Die Jugendämter sehen Bedarf an Wei-
terentwicklung in Ihrer Kommune in 
verschiedenen Bereichen, insbeson-
dere bei der Sicherung von Präventi-
onsketten, d.h. der Übergänge und Ver-
mittlung zwischen verschiedenen An-
geboten und Maßnahmen. 

Seit 2021 können die Jugendämter ange-

ben, wie groß in ihrer Kommune der Be-

darf an Weiterentwicklung in verschiede-

nen Bereichen eingeschätzt wird. Dabei 

können sie den Bedarf der Weiterentwick-

lung jeweils auf einer Skala von 5 (=sehr 

hoher Bedarf) bis 1 (= kein Bedarf) ange-

ben. Nimmt man die beiden Kategorien 

sehr hoher und hoher Bedarf zusammen, 

so wird zunächst einmal deutlich, dass in 

allen im Fragebogen vorgeschlagenen Be-

reichen von einem großen Teil der Ju-

gendämter Weiterentwicklungsbedarf ge-

sehen wird: 2023 sehen 17 Jugendämter 

(sehr) hohen Bedarf in der Weiterentwick-

lung von Präventionsketten, den Übergän-

gen und der Vermittlung zwischen ver-

schiedenen Angeboten und Maßnahmen, 

um deren Nachhaltigkeit für die Familien 

zu sichern. In je 15 Kommunen wird 2023 

darüber hinaus ein (sehr) großer Weiter-

entwicklungsbedarf in der Partizipation 

von Eltern gesehen, in je 14 Kommunen in 

der Planung und Steuerung der Infrastruk-

turentwicklung von Angeboten für Eltern 

mit Kindern von 0 bis 6 Jahren, der (Wei-

ter-)Entwicklung von einzelnen Angeboten 

für Eltern mit Kindern von 0 bis 6 Jahren 

sowie bei Qualifizierung und interprofessi-

onellem Lernen. 
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3. Datenteil: Die Befunde 
des Jahres 2023 
Im Folgenden werden die in der Zusam-

menfassung kompakt beschriebenen 

Trends ausführlicher mit Grafiken im Zeit-

vergleich (Vorjahresvergleich oder Ver-

gleich der Jahre 2019 bis 2023 oder Zeit-

punkte 2019, 2021 und 2023) dargestellt. 

Die ersten beiden Abschnitte sind dabei 

der ersten Säule des Landeskinderschutz-

gesetzes, dem Einladungs- und Erinne-

rungswesen (Daten der Gesundheitsämter 

in 3.1, Daten der Jugendämter in Teil 3.2) 

gewidmet. Das Kapitel 3.3 befasst sich 

ausführlicher mit den Ergebnissen zur 

zweiten Säule des Landeskinderschutzge-

setzes, nämlich den Aktivitäten der lokalen 

Netzwerke Kindesschutz und Frühe Hilfe 

einschließlich der Schwerpunktsetzung auf 

die Verbesserung der Unterstützung von 

Kindern psychisch- und suchterkrankter 

Eltern. 

Abbildung 1 Das Meldewesen 2023 im Überblick 

3.1 Inanspruchnahme der 
Früherkennungsuntersuchun-
gen: Unterrichtung und Inter-
vention der Gesundheitsämter 
(Daten der Gesundheitsämter) 
Ausgangspunkt des Einladungs- und Erin-

nerungswesens (EEW) ist die Verschi-

ckung der Einladungsschreiben zu den 

Früherkennungsuntersuchungen U4 bis 

U9 durch das Zentrum für Kindervorsorge 

(ZfK). 2023 versendete das ZfK im Auftrag 

der Zentralen Stelle Landeskinderschutz-

gesetz insgesamt 263.317 Einladungs-

schreiben. Die Höhe der Einladungen ist 

von der Größe der Bevölkerungsgruppe 

der unter 6-Jährigen in RLP abhängig. 
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2019 wurden 261.476 Einladungen ver-

sendet, 2021 267.630. Bei etwa einem 

Drittel der Einladungen wurde in den ver-

gangenen Jahren nach der Einladung eine 

Erinnerung versendet. Auf der ersten 

Stufe des Verfahrens wurden aufgrund der 

Einladung und Erinnerung 2023 bereits 

86,9 % aller eingeladenen Früherken-

nungsuntersuchungen durchgeführt 

(228.863). Erst wenn auf diese Erinnerung 

ebenfalls keine Bestätigung über die 

Durchführung der pädiatrischen Untersu-

chung bei der Zentralen Stelle Kinder-

schutz eingeht, wird eine Meldung an die 

Gesundheitsämter ausgelöst. Aufgrund 

fehlender Untersuchungsbestätigungen 

aus den Arztpraxen beim ZfK reichte die-

ses bei den 24 Gesundheitsämtern in 

Rheinland-Pfalz im Jahr 2023 34.454 Mel-

dungen ein. Die aus der Zahl der Einla-

dungen und Meldungen berechnete Mel-

dequote entspricht damit 13,1 %, d.h. 

13,1 % der versendeten Einladungen zo-

gen die Unterrichtung des Gesundheits-

amtes nach sich, was etwa jeder achten 

Einladung entspricht. Im Vergleich zum 

Vorjahr ist die absolute Anzahl der Einla-

dungen leicht gesunken (um 1,3 %), die 

Anzahl der Meldungen ist um 10,7 % ge-

sunken. Jedoch ist die Meldequote im Ver-

gleich mehrerer Jahre relativ konstant ge-

blieben, erreichte im Vorjahr 2022 mit 

14,5 % einen Höchststand und sinkt 2023 

wieder leicht auf 13,1 % ab (vgl. Abbildung 

2). Ende März 2020 wurden die Einla-

dungs- und Erinnerungsschreiben um ei-

nen Passus zur COVID-19-Pandemie er-

gänzt, der betont, dass sich das Einla-

dungswesen durch die COVID-19-Pande-

mie nicht ändere, die Früherkennungsun-

tersuchungen und Impfungen auch weiter-

hin sinnvoll seien und das weitere Vorge-

hen mit der jeweiligen Kinderarztpraxis be-

sprochen werden solle. Die Daten der Mo-

nitoringberichte 2020 bis 2023 bestätigen, 

dass das Einladungs- und Erinnerungswe-

sen auch in der Pandemiezeit aufrecht-

erhalten werden konnte, auch wenn es 

2022 eine Erhöhung der Meldequote gab, 

die im Jahr 2023 wieder abflacht. Die in 

2022 erhöhte Meldequote, insbesondere 

für die frühen Untersuchungsstufen (U5, 

U6), zeigen, dass gerade diese „neuen“ 

Eltern weiterhin von den Einladungen, Er-

innerungen und Informationen profitieren. 

Trotz des bisherigen Erfolgs des Einla-

dungs- und Erinnerungswesens mit kon-

stant hohen Teilnahmequoten von rund 

97 % in den vergangenen Jahren macht 

sich das Einladungs- und Erinnerungswe-

sen demnach nicht überflüssig. 

In den folgenden Abschnitten werden die 

für 2023 dokumentierten 29.171 Meldun-

gen näher betrachtet. Die in den Jahren 

2022 und 2023 nicht dokumentierten Mel-

dungen des Rhein-Pfalz-Kreises ebenso 

wie die dort erfolgten Einladungen fallen 

aus den detaillierten Berechnungen jen-

seits der Gesamtzahlen heraus. 
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Abbildung 2 Entwicklung der Meldungen an die Gesundheitsämter von 2010 bis 2023 (absolute Zah-
len, vor der Intervention durch die Gesundheitsämter) und Meldequoten (Anzahl der Meldungen im 
Verhältnis zu den versendeten Einladungen) in Rheinland-Pfalz 
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Verteilung der Meldungen nach Ge-
sundheitsamtsbezirken 

Die Gesamtzahl der Meldungen streut von 

431 Meldungen im Gesundheitsamtsbezirk 

Cochem-Zell bis 5.283 Meldungen im 

Rhein-Pfalz-Kreis. Der hellblaue Balken in 

Abbildung 3 zeigt die Höhe der Meldungen 

im Vorjahr an. Deutlich wird, dass sich an 

der Reihenfolge 2023 wenig geändert hat. 

Die Gesundheitsämter des obersten Drit-

tels sind auch 2023 stark vertreten. Gut er-

kennbar sind Anstiege und Rückgänge: 

Lediglich in drei Gesundheitsamtsbezirken 

wurden 2023 mehr Meldungen als 2022 

bearbeitet, dies sind die Gesundheitsamts-

bezirke Bernkastel-Wittlich, Kaiserslautern 

und Eifelkreis Bitburg-Prüm (vgl. Abbil-

dung 3). In allen anderen Gesundheits-

amtsbezirken sind Rückgänge zu ver-

zeichnen, insbesondere in Cochem-Zell, 

Kusel, der Vulkaneifel, dem Donnersberg-

kreis und dem Westerwaldkreis (Absinken 

der Meldequote um rund 25%). 
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Abbildung 3 Anzahl der Meldungen nach Gesundheitsamtsbezirken in den Jahren 2022 und 2023 
(absolute Zahlen, 2022 n=38.600, 2023 n=34.454) 

GA Rhein-Pfalz-Kreis 
GA Kreis Mayen-Koblenz 
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Meldequote nach einzelnen Gesund-
heitsamtsbezirken 

Die absolute Anzahl der Meldungen wird 

auch von der Größe und Bevölkerungs-

dichte der einzelnen Gesundheitsämter 

beeinflusst (Anzahl von Kindern unter 

sechs Jahren). Daher wird in der folgen-

den Abbildung die Anzahl der eingegange-

nen Meldungen bei den einzelnen Ge-

sundheitsämtern in Relation gesetzt zu 

den versendeten Einladungen für das je-

weilige Gesundheitsamt. Die daraus be-

rechnete Meldequote stellt dar, wie stark 

die einzelnen Gesundheitsamtsbezirke 

von Meldungen über nicht erfolgte Früher-

kennungsuntersuchungen betroffen sind, 

unabhängig davon, wie viele Kinder dort 

lebten (vgl. Abbildung 4). Im interkommu-

nalen Vergleich zeigt sich auch bei den 

Meldequoten eine große Streubreite über 

die Gesundheitsamtsbezirke hinweg: Sie 

reicht von 8,7 % bis 17,8 %. Bei drei Äm-

tern zeigen sich Zuwächse (die gleichen 

wie bei den absoluten Zahlen, s.o.), bei 21 

Ämtern Rückgänge in unterschiedlichem 

Umfang. Einige Ämter, die im Vorjahr noch 

über dem rheinland-pfälzischen Durch-

schnitt waren, liegen nun darunter. 
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Abbildung 4 Meldequoten an die Gesundheitsämter 2022 und 2023 (Anzahl der Meldungen je Ge-
sundheitsamt im Verhältnis zu den jeweils versendeten Einladungen) 
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Verteilung auf die Untersuchungs-
stufen 

Wie auch schon in den Vorjahren verteilen 

sich die Meldungen im Jahr 2023 über alle 

Untersuchungsstufen (vgl. Abbildung 5). 

Die meisten Meldungen über eine feh-

lende Untersuchungsbestätigung beziehen 

sich anteilig 2023 auf die U8, gefolgt von 

der U7a und der U9. Dies ist ein stabiles 

Ergebnis über alle Berichtsjahre hinweg. 

Die Abbildung 5 bildet dabei einen etwas 

längeren Zeitraum von fünf Jahren ab. 

20 
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Abbildung 5 Meldungen über fehlende Untersuchungsbestätigungen nach Art der Früherkennungs-
untersuchung in 2019 bis 2023 (in Prozent, 2019 n=30.078, 2021 n=32.886, 2023 n=29.151) 
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Form der Kontaktaufnahme 

Im Erhebungsbogen zur Inanspruchnahme 

der Früherkennungsuntersuchungen im 

Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes 

können die Fachkräfte der Gesundheits-

ämter dokumentieren, in welcher Form sie 

nach einer Meldung durch die Zentrale 

Stelle mit der Familie Kontakt aufnehmen. 

Die Daten bilden ein abgestuftes Vorge-

hen in der Kontaktaufnahme zur Familie 

ab: Am häufigsten erfolgt der Erstkontakt 

2023 wie auch schon in den Vorjahren in 

Schriftform (82,2 %) (vgl. Abbildung 6). Te-

lefonisch wird der Kontakt in etwa jedem 

siebten Fall hergestellt (14,5 %). Hausbe-

suche sind im ersten Kontakt noch selten 

(nur 0,1 %). Bei über der Hälfte der Mel-

dungen dokumentieren die Fachkräfte 

auch die Form der Kontaktaufnahme bei 

weiteren Kontaktversuchen oder Kontak-

ten (ohne Abbildung). 

Bei den weiteren Kontaktversuchen wer-

den die Familien hauptsächlich angerufen 

(52,5 %) oder angeschrieben (48,9 %). 

Diese beiden Anteile haben sich seit 2019 

interessanterweise gegenläufig entwickelt 

und angenähert: die hohen Anteile telefo-

nischer Kontaktaufnahme sinken (2019 

noch 61,2 %), die Anteile schriftlicher Kon-

taktaufnahme steigen (2019 noch 38,2 %). 

Der sinkende Anteil telefonischer Kontakt-

aufnahmen über die letzten Jahre könnte 

mit eingeschränkten Bürozeiten oder 

Home-Office-Regelungen der Mitarbeiten-

den zusammenhängen, wobei hier 2023 e-

her eine Normalisierung der Arbeitsab-

läufe zu erwarten wäre. Interessant und 

ein Indiz für die Normalisierung der Ar-

beitsabläufe in den Gesundheitsämtern ist 
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der zudem Befund, dass 2023 der Anteil 

der Hausbesuche als Form des weiteren 

Kontaktversuchs deutlich angestiegen ist, 

und dies sogar über den Wert aus 2019 

(vor der Pandemie). Ein Hausbesuch er

folgt in etwa jedem vierten Fall (24,2 %), 

d.h. doppelt so häufig wie noch 2019 (le

diglich 12,5 %). Gespräche im Gesund

heitsamt finden 2023 in 9,4 % der Fälle 

statt, 2019 lag dieser Wert noch höher (bei 

16,2 %) (bei weiteren Kontaktversuchen 

sind Mehrfachnennungen möglich). 

-

-

-

Abbildung 6 Form der Aufnahme des ersten Kontaktes zur Familie 2019, 2021 und 2023 (Angaben in 
Prozent aller gültigen Fälle, n=17.189/17.700/16.3889

9 Fehlende Werte kommen zustande, wenn die jeweilige Frage in der Statistik nicht ausgefüllt wurde. Die Prozentwerte in den 
Grafiken beziehen sich auf die gültigen Fälle, also nur jene, bei denen die Frage beantwortet wurde. Bei dieser Frage kommen 
sogenannte missings beispielsweise zustande, wenn eine Kontaktaufnahme mit der Familie durch die Fachkräfte der Gesund-
heitsämter nicht notwendig war, weil zeitnah eine Nachmeldung von der Zentralen Stelle erfolgte, dass die Früherkennungsun-
tersuchung durchgeführt worden war, ehe der Kontakt aufgenommen worden war. 

) 
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Zeitraum bis zum Kontakt 

Die Mitarbeitenden der Gesundheitsämter 

haben den Auftrag, in Folge einer Meldung 

(d.h. bei fehlender Untersuchungsbetäti-

gung) unverzüglich in Kontakt mit der Fa-

milie zu treten, die Ursache für die feh-

lende Untersuchungsbestätigung zu erfra-

gen und schließlich für die Inanspruch-

nahme zu werben, falls an der Früherken-

nungsuntersuchung tatsächlich nicht teil-

genommen wurde. Anhand der dokumen-

tierten Daten lässt sich der Zeitraum zwi-

schen der Meldung und der Kontaktauf-

nahme mit den gesetzlichen Vertreterin-

nen und Vertretern berechnen. 2023 
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wurde in knapp 73,3 % der Fälle versucht, 

noch am gleichen Tag Kontakt aufzuneh-

men (vgl. Abbildung 7). In jedem vierten 

Fall erfolgte die Kontaktaufnahme der 

Fachkräfte innerhalb von drei Tagen 

(23,6 %). Den weiteren Meldungen wurde 

erst zu einem späteren Zeitpunkt nachge-

gangen (in der Summe nur noch 3,1 %). 

Im Vergleich zu 2019 oder 2021 wird deut-

lich, dass die Kontaktaufnahme 2023 deut-

lich häufiger sehr zeitnah erfolgt (bereits 

2022 angestiegen). Eine mögliche Hypo-

these dafür könnte sein, dass sich nach 

der Phase der COVID-19-Pandemie und 

nach Wechseln in den Zuständigkeiten 

von Fachkräften in einigen Ämtern in der 

Vergangenheit (z.B. durch Renteneintritte) 

die Routinen und personellen und zeitli-

chen Ressourcen der Mitarbeitenden in 

den Gesundheitsämtern wieder normali-

siert haben. 

Abbildung 7 Dauer vom Eingang der Meldung beim Gesundheitsamt bis zur Aufnahme des Kontak-
tes mit der Familie 2019, 2021 und 2023 (Angaben in Prozent aller gültigen Fälle, 
n=28.410/29.740/26.777)10 

10 Fehlende Angaben kommen hier zustande, wenn kein Kontaktdatum angegeben wurde, z.B. weil kein Kontakt aufgenommen 
werden musste, weil eine zeitnahe Nachmeldung der Zentralen Stelle erfolgte. 
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Gründe für das Fehlen der Untersu-
chungsbestätigung 

Die Fachkräfte der Gesundheitsämter ha-

ben bei der Dokumentation der Fälle die 

Möglichkeit, aus einer Itemliste Gründe 

auszuwählen, warum keine Untersu-

chungsbestätigung für die jeweilige Früh-

erkennungsuntersuchung vorliegt bzw. 

was der Grund für eine „echte“ Nichtteil-

nahme ist (Mehrfachnennungen sind mög-

lich, d.h. in einem Fall können mehrere 

Gründe markiert werden, vgl. Abbildung 8, 

9 und 10). Diese Gründe werden im Fol-

genden genauer erläutert und differenziert 

dargestellt. Die ersten beiden Gründe in 

der Item-Liste deuten auf sogenannte „fal-

sche“ Meldungen, d.h. wenn eine Meldung 

der Zentralen Stelle über das Fehlen einer 

Untersuchungsbestätigung bei den Ge-

sundheitsämtern erfolgt, obwohl die Unter-

suchung bereits durchgeführt wurde. In 

diesen Fällen wurde die Früherkennungs-

untersuchung tatsächlich durchgeführt, 

wodurch sich die eigentliche Teilnah-

mequote weiter erhöht. 

Daneben gibt es noch Fälle, die in eine ei-

gene Kategorie fallen, nämlich die zeitliche 

Überschneidung von Meldung und Unter-

suchungsbestätigung. Hier liegt eine zeitli-

che Überschneidung zwischen der Durch-

führung der Früherkennungsuntersuchung 

und Meldung durch die Zentrale Stelle vor, 

d.h. diese Fälle sind bereits durchgeführt, 

aber systembedingt kann sich eine Mel-

dung ergeben, weil die Ärzte bzw. Ärztin-

nen drei Tage Zeit haben, die Durchfüh-

rung einer Früherkennungsuntersuchung 

zu melden. Da das Verfahren hier korrekt 

abläuft, handelt es sich nicht um „falsche“ 

Meldungen. 

Die weiteren Gründe in der Liste beziehen 

sich auf „echte“ Nichtteilnahmen und wer-

den in den folgenden Abschnitten näher 

betrachtet. Die Verteilung der Gründe für 

eine fehlende Untersuchungsbestätigung 

ist in den folgenden Abbildungen darge-

stellt. 

37 



 

 
 

   
   

 

 

  

                                                           
              

               
            

    
 

Abbildung 8 Überblick zu Kategorien der Gründe für Meldungen über fehlende Untersuchungsbestäti-
gungen in 202311 

11 Die Summe aus den „falschen“ Meldungen (11.721), den „echten“ Nichtteilnahmen (14.089) und den zeitlichen Überschnei-
dungen (2.700) ergibt nicht die Gesamtsumme der dokumentierten Meldungen (29.171). Das liegt daran, dass es einige Fälle 
ohne Angaben zu Gründen gibt (1.741 „missings“) sowie Überschneidungen innerhalb und zwischen den Kategorien (Mehrfach-
nennungen im gleichen Fall sind möglich). 
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Abbildung 9 Gründe für fehlende Untersuchungsbestätigungen 2022 und 2023 (absolute Angaben, 
gültige Fälle 2022 n=31.891, 2023=27.430, fehlende Angaben 2022: 1.194, 2023: 1.741, Mehrfach-
nennungen möglich12

12 Bei Mehrfachsets können im gleichen Fall mehrere Antworten zutreffen (Mehrfachnennungen möglich). Daher kann die Ge-
samtsumme der einzelnen absoluten Nennungen die Gesamtzahl der gültigen Fälle übersteigen. Gültige Fälle sind jene Fälle, 
bei denen im Fragebogen in der entsprechenden Variable Angaben gemacht wurden, hier Gründe für die fehlende Untersu-
chungsbetätigung. Bei den Fällen mit „fehlender Angabe“ wurde die Variable ausgelassen. 
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Abbildung 10 Gründe für fehlende Untersuchungsbestätigungen 2019, 2021 und 2023 (in %, gültige 
Fälle 2019 n=30.845, 2021 n=33.701, 2023=27.430, fehlende Angaben 2019: 2.107, 2021: 1.773, 
2023: 1.741, Mehrfachnennungen möglich 13

13 Bei Mehrfachsets können im gleichen Fall mehrere Antworten zutreffen (Mehrfachnennungen möglich). Prozentual dargestellt 
wird die Anzahl der Nennungen zu jeder Antwortkategorie in Relation zu allen gültigen Fällen (alle Fälle, bei denen Gründe an-
gegeben wurden, nicht Gesamtzahl der Nennungen). Daher kann die Gesamtsumme der %-Werte mehr als 100 % ergeben. 
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Schwierigkeiten im Vollzug des Ver-
fahrens – der Anteil der „falschen“ 
Meldungen 

Seit der Etablierung des Einladungs- und 

Erinnerungswesens ergeben sich jedes 

Jahr sogenannte „falsche“ Meldungen, wo-

bei sich ihr Anteil seit Einführung des Ver-

fahrens auf unter 50 % verringert hat: In 

diesen Fällen hat das Zentrum für Kinder-

vorsorge die Gesundheitsämter unterrich-

tet, weil keine Untersuchungsbestätigung 

aus den Arztpraxen vorliegt. Tatsächlich 

stellt sich aber im Kontakt mit den Familien 

oder durch eine Nachmeldung des Zent-

rums für Kindervorsorge heraus, dass die 

Sorgeberechtigten die Untersuchung be-

reits innerhalb oder außerhalb von Rhein-

land-Pfalz haben durchführen lassen. Der 

Anteil der „falschen“ Meldungen verbleibt 
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in den letzten Berichtsjahren auf einem 

stabilen Niveau von etwa der Hälfte aller 

Meldungen, wobei der Trend leicht abneh-

mend ist. 2023 lag der Anteil der „fal-

schen“ Meldungen gemessen an den gülti-

gen Fällen bei 42,7 %, und damit ähnlich 

wie im Vorjahr (41,5 %) auf einem eher 

niedrigen Niveau verglichen mit den Antei-

len von z.B. 2019 (48,9). Offensichtlich 

konnte in den vergangenen Jahren durch 

geeignete Maßnahmen in den Gesund-

heitsämterbezirken der Anteil der „fal-

schen“ Meldungen vielerorts gesenkt wer-

den (vgl. auch Abbildung 11). 

Gründe für „falsche“ Meldungen 

„Falsche“ Meldungen kommen hauptsäch-

lich dadurch zustande, dass keine Bestäti-

gung beim Zentrum für Kindervorsorge er-

folgt ist, obwohl die Früherkennungsunter-

suchung in Rheinland-Pfalz durchgeführt 

wurde (2023 in 10.489 Fällen). Daneben 

gibt es Fälle, bei denen die Früherken-

nungsuntersuchung in einem anderen 

Bundesland durchgeführt wurde und eben-

falls keine Information des Zentrums für 

Kindervorsorge erfolgte (1.232 Nennun-

gen). In der Summe ergeben sich somit 

11.721 Fälle, bei denen die Untersuchung 

innerhalb oder außerhalb von Rheinland-

Pfalz bereits durchgeführt wurde, ohne 

dass eine Untersuchungsbestätigung beim 

Zentrum für Kindervorsorge einging. 

In der folgenden Abbildung ist dargestellt, 

wie häufig diese beiden Gründe für eine 

Meldung in den einzelnen Gesundheits-

amtsbezirken vorkommen. Dieser Anteil 

„falscher“ Meldungen ist über die verschie-

denen Gesundheitsamtsbezirke sehr un-

terschiedlich verteilt: er streut 2023 inter-

kommunal von 64,4 % (Birkenfeld) bis 

18,7 % (Pirmasens). In einigen Gesund-

heitsamtsbezirken hat sich der Anteil der 

„falschen“ Meldungen im Vergleich zum 

Vorjahr deutlich verringert (z.B. in Mayen-

Koblenz, Germersheim oder Mainz-Bin-

gen, dargestellt durch die hellblauen Bal-

ken/Vorjahreswerte). Hier zeigen möglich-

erweise Bemühungen, gemeinsam mit den 

Ärztinnen und Ärzten an der Optimierung 

des Verfahrens zu arbeiten, Erfolge (z.B. 

dafür Sorge zu tragen, dass die Arztpra-

xen nach erfolgter Früherkennungsunter-

suchung eine Bestätigung an das Zentrum 

für Kindervorsorge senden) (vgl. Abbil-

dung 11).14 

14 Zu beachten ist, dass es teils Verschiebungen bei der 
Betrachtung der Verteilung der Anteile falschen Meldun-
gen bezogen auf die gültigen Fälle für Frage 6 gibt im Un-
terschied zur Betrachtung der Verteilung der falschen Mel-
dungen bezogen auf die Gesamtzahl der Meldungen des 

jeweiligen Gesundheitsamtes. Das liegt daran, dass die 
Ämter untersch. hohe missings bei der Frage zu Gründen 
haben), Wenn ein Amt seine Datenqualität verbessert (we-
niger missings, mehr gültige Fälle), sinken die Anteile der 
falschen Meldungen. 

41 



 

 
 

     
   

   
 

 

 

  

 

  

 

   

    

      

      

                                                          

   

  

 

 

   

  

  

   

  

Abbildung 11 Anteil der Meldungen bei den Gesundheitsämtern, in denen die Früherkennungsunter-
suchung innerhalb oder außerhalb Rheinland-Pfalz ohne eine nachfolgende Bestätigung bei der Zent-
ralen Stelle erfolgt ist (Angaben in % für 2022 und 2023, sortiert nach 2023, an allen gültigen Fällen 
für Frage 6 (Gründe je GA)) 
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Die „echten“ Nichtteilnahmen an 
den Früherkennungsuntersuchun-
gen 

In der Itemliste finden sich verschiedene 

Merkmale für tatsächlich nicht durchge-

führte Untersuchungen, d.h. „echte“ Nicht-

teilnahmen. Diese wurden 2023 im Um-

fang von 14.089 Fällen dokumentiert (vgl. 

Abbildungen 8, 9, und 10)15

15 Die Summe aus den „falschen“ Meldungen (11.721) und 
den „echten“ Nichtteilnahmen (14.089) ergibt nicht die Ge
samtsumme der dokumentierten Meldungen (29.171, ohne 

Rhein-Pfalz-Kreis). Das liegt daran, dass es einige Fälle 
ohne Angaben zu Gründen (1.741 „missings“) gibt, vgl. 
auch Abbildung 8. 

. Folgende 

Gründe werden der Kategorie „echte“ 

Nichtteilnahmen zugeordnet: 

- Untersuchung war bereits termi-

niert; 

- Eltern hatten bisher nichts veran-

lasst bzw. noch keinen Termin ver-

einbart; 

- Eltern hatten den vereinbarten Ter-

min versäumt; 

-
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- Ablauf der Toleranzgrenze; 

- Kind im Ausland; 

- Ablehnung des verbindlichen Einla-

dungswesens, 

- fehlende Krankenversicherung des 

Kindes; 

- anderweitige ärztliche Betreuung 

des Kindes ist nachgewiesen; 

- Grund unbekannt; 

- andere Gründe 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme durch 

die Fachkräfte der Gesundheitsämter mit 

den Sorgeberechtigten zeigen sich ver-

schiedene Gründe für eine „echte“ Nicht-

teilnahme, die 2023 in unterschiedlichem 

Umfang vorkommen: In 764 Fällen hatten 

die Eltern den vereinbarten Termin ver-

säumt, in weiteren 1.520 Fällen hatten sie 

bisher nichts veranlasst bzw. noch keinen 

Termin vereinbart (vgl. Abbildung 9). An-

hand dieser Befunde wird die Relevanz 

des Einladungs- und Erinnerungswesens 

als angemessene Strategie zur Steigerung 

der Inanspruchnahme der Früherken-

nungsuntersuchungen und Teil der Ge-

sundheitsprävention deutlich. Durch die 

Kontaktaufnahme der Fachkräfte des Ge-

sundheitsamtes konnten gerade in diesen 

Fällen Familien an die Untersuchungen er-

innert und zur Inanspruchnahme motiviert 

werden. Daneben gibt es auch 2023 eine 

Gruppe, die aus unterschiedlichen Grün-

den die gemeldete Früherkennungsunter-

suchung nicht in Anspruch nimmt: Für 905 

Fälle war die Toleranzgrenze für die 

Durchführung der Untersuchung abgelau-

fen. Hier könnte auch eine Rolle spielen, 

dass Eltern z.B. in Ballungsgebieten zu-

nehmend Schwierigkeiten haben, nach der 

Erinnerung durch das Gesundheitsamt ei-

nen Termin zu vereinbaren, da die Praxen 

stark ausgelastet sind. Aus diesem Grund 

werden die Einladungen schon früh ver-

schickt, damit Eltern mit viel Vorlauf Ter-

mine vereinbaren können. In 658 Fällen 

wurde das verbindliche Einladungswesen 

abgelehnt oder es lag ein Auslandsaufent-

halt des Kindes (324) vor. Die fehlende 

Krankenversicherung des Kindes wurde in 

44 Fällen als Grund für die Nichtteilnahme 

angegeben. In diesen Fällen übernimmt 

das Land die Kosten für die Vorsorgeun-

tersuchung und eventuelle Impfungen, die 

Fachkräfte in den Gesundheitsämtern in-

formieren die Eltern über diese Möglich-

keit. Diese Befunde decken sich mit jenen 

der Vorjahre – hier wird eine deutliche Sta-

bilität in den Motivationslagen sichtbar, die 

zum Ausgangspunkt für weitere Überle-

gungen zur Förderung der Kindergesund-

heit genutzt werden kann. Da in den ver-

gangenen Jahren ein sehr hoher Anteil 

„andere Gründe“ angeführt wurde, wurden 

in der Erhebung 2017 zwei weitere Items 

eingeführt, die weiterhin für 2023 vorlie-

gen: Bei 398 der Fälle wurde eine ander-

weitige ärztliche Betreuung nachgewiesen, 

und bei 3.446 Fällen ist der Grund nicht 

bekannt (wenn z. B. eine Nachmeldung er-

folgte und deshalb keine Kontaktaufnahme 

mehr nötig war oder wenn die Eltern nicht 

erreicht wurden). Zusätzlich bleiben auch 
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2023 noch „andere Gründe“ (2.101), die 

anhand der Erhebung aktuell nicht weiter 

aufgeschlüsselt werden können (im Vor-

jahr waren es noch 2.504) (vgl. Abbildung 

9). Der hohe Anteil „anderer“ Gründe legt 

nahe, dass es neben den abgefragten 

Gründen auch vielfältige, teilweise indivi-

duelle Ursachen für eine Nichtteilnahme 

geben kann. Für die meisten „echten“ 

Nichtteilnahmen war die Früherkennungs-

untersuchung zum Zeitpunkt der Meldung 

bereits terminiert (6.144 Fälle). In den ver-

bleibenden nicht terminierten Fällen 

(7.945) hatten die Gesundheitsämter den 

Auftrag, weiter aktiv für die Inanspruch-

nahme der Untersuchungen zu werben. 

Die „echten“ Nichtteilnahmen nach 
Art der Früherkennungsuntersu-
chung 

Werden die „echten“ Nichtteilnahmen 

(14.089) nach der Art der Früherken-

nungsuntersuchung differenziert, zeigt 

sich auch hier ein ähnliches Bild wie bei 

den Meldungen im Allgemeinen: Mit dem 

Alter des Kindes steigt tatsächlich die 

„echte“ Nichtteilnahme und sinkt wieder 

bei der U9 (vgl. Abbildung 12). Jede vierte 

„echte“ Nichtteilnahme bezieht 2023 sich 

auf die U8 kurz vor Vollendung des vierten 

Lebensjahres (25,1%). Die Früherken-

nungsuntersuchungen, die im jungen Alter 

des Kindes stattfinden (U4 bis U6 bis zum 

ersten Geburtstag des Kindes) werden da-

mit vergleichsweise seltener als versäumt 

gemeldet als die späteren Untersuchun-

gen (die U7a und U8 finden zum Ende des 

dritten bzw. vierten Lebensjahres statt, bei 

der U9 ist das Kind mindestens fünf Jahre 

alt). Mit zunehmendem Alter des Kindes 

steigt – absolut gesehen – die Nichtteil-

nahme. Das bedeutet, dass die Untersu-

chungen im jungen Alter bis ca. 2 Jahre 

(U7) häufiger wahrgenommen werden. 

Dieses Ergebnis zeigt sich stabil für die 

letzten Berichtsjahre. Eine Ausnahme 

stellt regelmäßig die U9 dar: Hier sinken 

die Meldungen wieder, was bedeutet, dass 

die U9 regelmäßiger in Anspruch genom-

men wird. Ein Grund könnte sein, dass El

tern sich wegen des anstehenden Schul

-

-

besuches des Kindes häufiger ein Bild 

zum Entwicklungsstand machen möchten 

und die Früherkennungsuntersuchung da-

her durchführen lassen. 
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Abbildung 12 Die „echten“ Nichtteilnahmen nach Art der Früherkennungsuntersuchung in den Jahren 
2019, 2021 und 2023 (Angaben in % aller gültigen Fälle) 
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Weiterleitungen an das Jugendamt 
und Gründe dafür 

Unter den als „echte“ Nichtteilnahmen 

markierten Meldungen (14.089) können 

jene abgezogen werden, die bereits termi-

niert waren (6.144). Dann verbleiben 

7.945 Fälle, bei denen die Gesundheits-

ämter im eigenen Ermessen die Möglich-

keit hatten, bei den Familien weiterhin für 

eine Inanspruchnahme zu werben. Die Ju-

gendämter dokumentierten im weiteren 

Verlauf des Verfahrens 1.949 Fälle, die 

von den Gesundheitsämtern an sie weiter-

gemeldet wurden (vgl. Kap. 3.2). Die restli-

chen Fälle bleiben offen. Aufgrund der Ge-

setzesänderung von Oktober 2014 

(§ 9 LKindSchuG) ist keine regelhafte Ver-

pflichtung der Gesundheitsämter zur Un-

terrichtung des Jugendamtes mehr vorge-

sehen, wenn keine Früherkennungsunter-

suchung durchgeführt wurde und dafür 

plausible Gründe benannt wurden oder 

sich eine Teilnahme nicht feststellen lässt 

(vgl. MIFKJF 2015a; b). 

Die Fachkräfte können im Erhebungsbo-

gen der Gesundheitsämter Gründe für 

eine Weiterleitung an das Jugendamt an-

geben (Mehrfachnennungen möglich). Am 

häufigsten wurde, wie schon in den Vor-

jahren, als Begründung dokumentiert, 

dass dem Gesundheitsamt keine Kontakt-

aufnahme zur Familie möglich gewesen 

war (1.100 Fälle, 61,3 %). Bei weiteren 

418 Meldungen (23,3 %) dokumentierten 

die Fachkräfte als Grund, dass die Früher-

kennungsuntersuchung nicht durchgeführt 

worden war. Bei 32 Fällen (1,8 %) äußerte 
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die kontaktierte Familie selbst einen Hilfe

bedarf, in fünf Fällen (0,3 %) zeigten sich 

im Kontakt zwischen Gesundheitsamt und 

Familie gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung (Vernachlässi

gung, Misshandlung oder Missbrauch), 

weshalb das Jugendamt einbezogen 

wurde. Bei 404 Fällen (22,5 %) wurden 

sonstige Gründe für die Information des 

Jugendamtes angegeben, die nicht weiter 

aufgeschlüsselt werden können (vgl. Ab

bildung 13). 

-

- -

Abbildung 13 Gründe für die Unterrichtung des zuständigen Jugendamtes 2019, 2021 und 2023 (in 
Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 
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Tatsächliche Teilnahmequote nach 
Kontaktaufnahme durch die Ge-
sundheitsämter 

Die Teilnahmequote an den Früherken-

nungsuntersuchungen beträgt im Berichts-

jahr 2023 nach der Intervention der Ge-

sundheitsämter 96,6 %: Von 263.317 ein-

geladenen Untersuchungen verbleiben le-

diglich 7.945 „echte“ Nichtteilnahmen, die 

nicht terminiert waren. 

Bei diesen Fällen warben die Gesund-

heitsämter für eine Teilnahme bzw. infor-

mierten das Jugendamt oder sahen von 

einer Information ab, weil es plausible 

Gründe für eine Nichtteilnahme gab oder 

sich die Teilnahme nachträglich bestätigte. 

In der Rückschau auf die Daten der zu-

rückliegenden Berichtsjahre lässt sich 

demnach festhalten, dass es trotz fort-

schreitender Etablierung und Verbesse-
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rung des Einladungs- und Erinnerungswe-

sens immer einen kleinen Teil von Früher-

kennungsuntersuchungen geben wird, die 

trotz vorheriger Einladung und Erinnerung 

sowie Intervention der Gesundheitsämter 

nicht wahrgenommen werden. Dennoch 

zeigt die hohe Teilnahmequote den Erfolg 

des Verfahrens: Bei den Jugendämtern 

wurden auf der nächsten Stufe 2023 1.949 

Fälle dokumentiert, in denen das Gesund-

heitsamt eine Meldung machte, d.h. nur 

ein Bruchteil aller versendeten Einladun-

gen (0,7 %) wurde letztendlich an die Ju-

gendämter weitergeleitet. 

3.2 Erkennen von Hilfebedar-
fen und Risiken in Folge der 
Meldungen durch die Gesund-
heitsämter (Daten der Jugend-
ämter) 
Auf der nächsten Stufe des Verfahrens 

des Einladungs- und Erinnerungswesens 

erreichten die 41 Jugendämter in Rhein-

land-Pfalz für den Zeitraum 2023 1.949 

Meldungen der Gesundheitsämter. Die 

Anzahl der Meldungen ist damit wie schon 

im Vorjahr leicht abgesunken, nachdem im 

Jahr 2021 mit 2.827 ein Höchststand der 

Meldungen erreicht worden war. Das Ab-

sinken betrifft dabei in ähnlicher Weise die 

Jugendämter in Städten, Landkreisen und 

kreisangehörigen Städten (vgl. Abbildung 

14). Der deutliche Anstieg aus dem Jahr 

2021 wurde seitens der Fachkräfte in den 

Jugendämtern auf (Nachhol-)Effekte der 

COVID-19-Pandemie zurückgeführt (vgl. 

de Paz Martinez, Kühnel 2023: 21), und 

setzt sich 2022 und 2023 demnach nicht 

fort. Wertet man die Jahre 2020 bis 2022 

als Ausreißer nach oben, lässt sich für den 

Zeitraum von 2016 bis 2023 ein kontinuier-

licher moderater Anstieg der Fallzahlen 

feststellen mit einer Konsolidierung 2023 

(ähnlicher Wert wie 2019). 

Gemessen an den 263.317 versendeten 

Einladungen im Einladungs- und Erinne-

rungswesen entspricht die Anzahl von 

19.49 Meldungen einem Anteil von 0,7 % 

an allen Einladungen. 
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Abbildung 14 Entwicklung der Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter in Rheinland-
Pfalz (2010 bis 2023, absolute Zahlen) 
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Verteilung der Meldungen auf die 
Jugendamtsbezirke 

Ob eine Weiterleitung der Meldungen an 

die Gesundheitsämter auch an das jeweils 

zugeordnete Jugendamt erfolgt, hängt in 

hohem Maße von der vorherigen Interven-

tion des Gesundheitsamtes und vor allem 

vom Erfolg der persönlichen Kontaktauf-

nahme mit der Familie ab. Eine Weiterlei-

tung der Meldungen an die Jugendämter 

findet i.d.R. statt, wenn die Früherken-

nungsuntersuchungen trotz Intervention 

durch die Gesundheitsämter weiterhin 

nicht wahrgenommen wurden und diese 

eine Weiterleitung für notwendig erachten 

oder weil die Gesundheitsämter im Zuge 

ihrer Intervention Anhaltspunkte für eine 

Vernachlässigung, einen Missbrauch oder 

eine Misshandlung eines Kindes feststel-

len. Darüber hinaus gibt es vielerorts indi-

viduelle Vereinbarungen zum Verfahren 

zwischen Jugend- und Gesundheitsämtern 

Im interkommunalen Vergleich der Ju-

gendämter zeigen sich vor diesem Hinter-

grund für das Jahr 2023 wie auch schon in 

den Vorjahren deutliche Unterschiede hin-

sichtlich der Anzahl der Meldungen. Die 

Spannbreite reicht von 300 Meldungen 

(Stadt Mainz) bis zu gar keiner Meldung 

(Stadt Trier, Landkreis Birkenfeld, Land-

kreis Donnersbergkreis) (vgl. Abbildung 

15). 
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Abbildung 15 Anzahl der Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter nach Jugendamts-
bezirken (2023, absolute Zahlen) 
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Eckwerte der Meldungen an die Ju-
gendämter 

Der Eckwert setzt die absolute Zahl der 

Meldungen in Relation zur relevanten Be-

völkerungsgruppe (in diesem Fall zur Be-

völkerungszahl der unter 6-Jährigen im je-

weiligen Jugendamtsbezirk). Der rhein-

land-pfälzische Eckwert beläuft sich im 

Jahr 2023 auf 8,2 (im Vorjahr 10,8). D. h. 

auf 1.000 Kinder unter sechs Jahren ka-

men in Rheinland-Pfalz im Jahr 2023 acht 

Weiterleitungen der Gesundheitsämter an 

die Jugendämter. Der Eckwert für die 

kreisangehörigen Städte (7,2) und Land-

kreise (7,0) liegt etwas unter dem Durch-

schnittswert für Rheinland-Pfalz, wohinge-

gen der Eckwert für die kreisfreien Städte 

mit 11,6 Eckwertpunkten darüber liegt. 

Dies ist vermutlich auch auf eine stärkere 

Ausprägung soziostruktureller Belastungs-

faktoren wie Langzeitarbeitslosigkeit und 

Armut in den Stadtjugendamtsbezirken zu-

rückzuführen (vgl. MFFJIV 2019; 

MFFKI 2022; Dittmann u.a. 2021b: 223 

ff.), die in Zusammenhang mit einer gerin-

geren Inanspruchnahme der Früherken-

nungsuntersuchungen stehen 

(vgl. Kamtsiuris u. a. 2007; Robert Koch-

Institut 2014; 2015; 2018). Gleichzeitig 

sind die Unterschiede in der Anzahl der 

Unterrichtungen der Jugendämter nicht al-

lein auf soziostrukturelle Unterschiede zu-

rückzuführen. So lassen sich neben den 

benannten Stadt-Land-Differenzen auch 

innerhalb der Gruppe der Städte und 

Landkreise große Spannbreiten an Mel-

dungen je 1.000 Kinder unter sechs Jah-

ren feststellen (vgl. Abbildung 16). 

Auch mit Blick auf den Eckwert zeigen sich 

im interkommunalen Vergleich Disparitä-

ten. So variiert dieser bei jenen Ämtern, 

die mindestens eine Meldung hatten, zwi-

schen 0,1 (Landkreis Kaiserlautern) und 

41,2 (Landkreis Ahrweiler). 

Im Vergleich zum Vorjahr ist der landes-

weite Eckwert um 2,6 Eckwertpunkte ge-

sunken. Diesem Trend folgen die meisten 

Ämter: In 26 Jugendamtsbezirken ist er 

gesunken (insb. Pirmasens (-19,7), Idar-

Oberstein (-19,2) und Ludwigshafen (-

16,8). In 15 Bezirken ist der Eckwert im 

Zeitverlauf hingegen gestiegen (insbeson-

dere in der kreisangehörigen Stadt Bad 

Kreuznach (+6,9) und Mainz (+5,9)). 
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Abbildung 16 Meldungen der Gesundheitsämter an die Jugendämter (2023, Eckwerte pro 1.000 Kin-
der unter 6 Jahren) 
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Verteilung der Meldungen nach Un-
tersuchungsstufen 

Die Verteilung der Meldungen auf die ver-

schiedenen Untersuchungsstufen ergibt 

ein ähnliches Bild wie die Verteilung bei 

den Gesundheitsämtern (vgl. Abbildung 5 

im vorangegangenen Kapitel). Die Anteile 

steigen zur U8 hin an und sinken erst bei 

der U9 wieder. Der größte Anteil der Mel-

dungen bezieht sich bei den Meldungen 

an die Jugendämter im Jahr 2023 auf die 

U8 (21,3 %). Auch wenn insgesamt alle 

Untersuchungsstufen vertreten sind, liegt 

ein Schwerpunkt auf der U7a bis U9 

(57,1 %) (vgl. Abbildung 17). 

Abbildung 17 Anteil der Meldungen an die Jugendämter nach Art der jeweiligen Früherkennungsun-
tersuchung (2019 bis 2023, Angaben in % aller gültigen Fälle) 
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Geschlecht und Migrationshinter-
grund der Kinder 

Mit Blick auf das Geschlecht lassen sich 

auch 2023 nur sehr geringe Unterschiede 

feststellen: So beziehen sich die Meldun-

gen 2023 etwas häufiger auf Jungen 

(52,2 %) als auf Mädchen (47,8 %). 

Bei mehr als der Hälfte der Meldungen 

(59,4 %, 2019 waren dies noch 53,3%) 

handelt es sich um Kinder mit Migrations-

hintergrund (vgl. Abbildung 18). Nach ei-

ner kontinuierlichen Steigerung dieses An-

teils in den Jahren bis 2017 (2014: 42,9%; 

2015: 49,1%; 2016: 50,7%; 2017: 55,1%), 

sank der Anteil zunächst 2018 und 2019 

(jeweils 53,3 %), seitdem steigt der Anteil 

wieder leicht (2020: 54,3 %, 2021: 58,6 %; 

2022: 58,6%) und erreicht im Jahr 2023 

mit 59,4 % einen Höchststand. 

Mit einem Anteil von 71,0 % fällt der Wert 

2023 für die rheinland-pfälzischen Städte 
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überdurchschnittlich aus. Seltener betra-

fen die Meldungen Kinder mit Migrations-

hintergrund in den Landkreisen (51,6 %). 

In der Gesamtbevölkerung in Rheinland-

Pfalz liegt der Anteil der Kinder unter 

sechs Jahren mit Migrationshintergrund 

2023 ähnlich wie im Vorjahr bei 43 % 

(2019: 41,1%): Im Vergleich zeigt sich 

demnach weiterhin eine Überrepräsentanz 

von Migrantenfamilien bei den Meldungen 

der Gesundheitsämter an die Jugendäm-

ter (vgl. Statistisches Landesamt 2024). 

Bei weniger als jeder zehnten Familie mit 

Migrationshintergrund (7,6 %) wurde nach 

fachlicher Einschätzung ein (weiterer) Hil-

febedarf in der Familie erkennbar. Unter 

den Familien ohne Migrationshintergrund 

liegt der entsprechende Anteil mit 11,8 % 

etwas höher. Daher ist nicht davon auszu-

gehen, dass eine „migrationsspezifische“ 

Überforderung oder Belastung in der Ver-

sorgung und Erziehung des Kindes vor-

liegt, sondern eher ein Informations- und 

Aufklärungsmangel für die Nichtteilnahme 

an der Früherkennungsuntersuchung sei-

tens Familien mit Migrationshintergrund 

verantwortlich ist. 

Auch kann die fehlende Orientierung der 

Angebote an Zielgruppen mit einem niedri-

gen sozioökonomischen Status (vgl. 

hierzu z. B. BMFSFJ 2009 (13. Kinder-

und Jugendbericht), Beauftragte der Bun-

desregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration 2016) zu einer geringeren 

Inanspruchnahmequote führen. 

In der „Arbeitshilfe zur Kooperation zwi-

schen Gesundheitsamt und Jugendamt im 

Rahmen des Landesgesetzes zum Schutz 

von Kindeswohl und Kindergesundheit“ 

(vgl. LSJV 2013; 2019) wurden erstmals 

2013 und ebenso in der aktualisierten 2. 

Fassung von 2019 verschiedene Strate-

gien vorgestellt, wie die Ansprache von 

Familien mit Migrationshintergrund gelin-

gen und die Bedeutung der Früherken-

nungsuntersuchungen vermittelt werden 

kann (vgl. LSJV 2013, S. 19f.; 2019, S. 

19). Auch im Hinblick auf geflüchtete Kin-

der wurde 2015/2016 das Vorgehen zum 

Einladungs- und Erinnerungswesen in Auf-

nahmeeinrichtungen (AfA) und Kommunen 

optimiert und an die neuen Erfordernisse 

angepasst. Für Asylbegehrende stellen In-

formationen über Früherkennungsuntersu-

chungen und Impfungen wichtiges Basis-

wissen zum Gesundheitswesen in 

Deutschland dar. Medizinisch gebotene 

Früherkennungsuntersuchungen gehören 

zu dem Leistungskatalog gem. § 4 

AsylbLG. 

Um dem anhaltenden Informations- und 

Aufklärungsbedarf zu den Früherken-

nungsuntersuchungen für Familien mit 

Migrationshintergrund entgegenzuwirken, 

gilt es die bisher erfolgten Bemühungen 

fortzusetzen. 
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Abbildung 18 Migrationshintergrund des Kindes (2019 bis 2023, Angaben in % aller gültigen Fälle) 
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Kontaktaufnahme 

Die Kontaktaufnahme seitens des Jugend-

amtes mit den Familien war in knapp drei 

Viertel der Meldungen erfolgreich (59,1 %, 

1.125 Familien). Bei 7,6 % (144 Familien) 

wurde eine explizite Kontaktaufnahme 

nicht notwendig, da im Kontext eines aktu-

ell bereits bestehenden Hilfekontakts auf 

die Inanspruchnahme der Untersuchung 

hingewirkt werden konnte. In 33,3 % (634 

Familien) ist die Kontaktaufnahme ge-

scheitert. Damit ist der Wert im Vergleich 

zum Vorjahr (940, 36,9 %) leicht gesunken 

(vgl. Abbildung 19). 

Die von den Fachkräften dokumentierten 

Gründe für eine nicht zustande gekom-

mene Kontaktaufnahme durch die Jugend-

ämter sind vielfältig. Besonders häufig 

wird geschildert, dass trotz wiederholter 

Versuche über verschiedene Kanäle – wie 

etwa Anschreiben, Telefonate oder Haus-

besuche – kein Kontakt zu den Familien 

hergestellt werden konnte oder diese nicht 

reagierten. Mehrfach kam es auch vor, 

dass bereits vereinbarte Beratungstermine 

oder persönliche Gespräche von den Fa-

milien nicht wahrgenommen wurden, in-

dem sie dem Termin fernblieben. 

Oftmals lässt sich der aktuelle Aufenthalts-

ort der Familien nicht feststellen – etwa, 

wenn Briefe als unzustellbar zurückgesen-

det werden oder ein unbekannter Umzug 

erfolgt ist. In einigen Fällen sind die Fami-

lien ins Ausland verzogen. 
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Ein Teil der Familien ist innerhalb von 

Rheinland-Pfalz in eine andere Stadt oder 

einen anderen Landkreis umgezogen oder 

hat das Bundesland gewechselt. Solche 

Fälle werden in der Regel an das dann zu

ständige Jugendamt weitergegeben. 

Vereinzelt kommt es vor, dass Eltern die 

Früherkennungsuntersuchung(en) oder 

das Verfahren grundsätzlich ablehnen und 

eine Mitwirkung verweigern. 

Zum Teil wird die Untersuchung nachträg

lich gemeldet, sodass auf eine Kontaktauf

nahme verzichtet werden kann.  

-

Abbildung 19 Zustandekommen eines Kontaktes mit der Familie (2019 bis 2023, Angaben in % aller 
gültigen Fälle) 
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Der Blick auf die Kontaktformen macht 

deutlich, dass die Kontaktaufnahme der 

Familien durch die Mitarbeitenden des Ju-

gendamtes an dieser Stufe des Einla-

dungs- und Erinnerungswesens zeit- und 

personalintensiv ist. So wurde in knapp je-

dem fünften Fall (19,4 %) ein Hausbesuch 

durchgeführt. 

Am häufigsten erfolgte die Kontaktauf-

nahme durch die Fachkräfte im Jahr 2023 

jedoch schriftlich (69,6 %). Damit hat sich 

der Anteil schriftlicher Kontaktaufnahmen 

gegenüber den Vorjahren weiter erhöht 

(2019: 56,8 %), wohingegen sich der An-

teil an Hausbesuchen rückläufig entwickelt 

hat, was in den Jahren der COVID-19-

Pandemie nachvollziehbar erscheint. Für 

2023 wären bereits wieder ansteigende 

Anteile erwartbar (vgl. Abbildung 20). In 

20,7% der Fälle wurden die Eltern (auch) 

telefonisch kontaktiert. Es gilt zu beachten, 

dass bei dieser Frage Mehrfachnennun-

gen möglich sind, so dass im gleichen Fall 

auch verschiedene Kombinationen der 

Kontaktaufnahme zum Einsatz kommen 

können. 
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Abbildung 20 Form des ersten Kontakts und ggf. weiterer Kontakte mit den Eltern (2019 bis 2023, 
Angaben in % aller Fälle, in denen die Kontaktaufnahme erfolgreich war, Mehrfachnennungen mög-
lich) 

schriftlich 

Hausbesuch 

telefonisch 

indirekter Kontakt über Dritte 

Gespräch im JA 

Sonstiges 

1,7 

4,1 

11,7 

20,7 

19,4 

69,6 

1,8 

3,2 

13,0 

28,1 

21,0 

62,8 

3,1 

1,9 

11,8 

28,3 

23,3 

63,0 

4,0 

5,1 

14,0 

28,4 

21,4 

61,1 

2,1 

9,7 

13,6 

25,6 

32,7 

56,8 

0 10 20 30 40 50 60 70 

2019 (n = 1.212) 2020 (n = 1.308) 2021 (n = 1.751) 2022 (n = 1.473) 2023 (n = 1.122) 

80 

Bekanntheit der Familien 

Etwa jede vierte Familie (25,5 %) war dem 

Jugendamt bereits bekannt und hat entwe-

der aktuell (16,0 %) und/oder in der Ver-

gangenheit (18,1 %) eine Hilfe zur Erzie-

hung oder eine formlose Beratung erhal-

ten. Bei einem kleinen Teil wurde das Kind 

in der Vergangenheit bereits in Obhut ge-

nommen (33 Familien; 1,7 %) (vgl. Abbil-

dung 21). Diese Anteile sind im Vergleich 

zum Vorjahr konstant geblieben, auch 

wenn die geringeren absoluten Zahlen ei-

nen Rückgang der bekannten Familien 

vermuten lassen. Dies ist aber nicht der 

Fall, da die Gesamtzahl der Meldungen an 

die Jugendämter 2023 im Vergleich zu 

2022 deutlich gesunken ist. 

56 



 

 
 

    
 

 

 

 

     

    

      

     

   

      

     

  

   

    

   

   

   

   

     

   

    

    

  

  

 

 
  

Abbildung 21 Ist die Familie dem Jugendamt bekannt? (2019 bis 2023, Angaben absolut und in % 
aller gültigen Fälle, Mehrfachnennungen möglich) 
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Feststellung von Hilfebedarfen 

Bei 122 Familien war in der Einschätzung 

der Fachkräfte ein (weiterer) Hilfebedarf 

erkennbar, das entspricht einem Anteil von 

9,6 % der Meldungen an die Jugendämter 

(vgl. Abbildung 22). 

Ein kleiner Teil dieser Familien (26 von 

122) war dem Jugendamt bisher noch 

nicht aus laufenden oder abgeschlosse-

nen Hilfen zur Erziehung, Beratungen u. ä. 

bekannt. Über das Einladungs- und Erin-

nerungswesen ergab sich für diese Fami-

lien erstmals ein Kontakt zum Jugendamt, 

der ihnen Zugang zu früher Förderung und 

anderen Hilfen eröffnete. 

Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Anteil 

der Fälle, bei denen ein weiterer Hilfebe-

darf nicht eingeschätzt werden konnte, mit 

rund 27 % auffallend hoch aus. Hierbei 

handelt es sich allerdings überwiegend um 

Fälle aus einzelnen Jugendamtsbezirken. 
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Abbildung 22 Fachliche Einschätzung eines (weiteren) Hilfebedarfs in der Familie (2019 bis 2023, 
Angaben in % aller gültigen Fälle) 
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Einleitung von Hilfen 

Für 118 Fälle, in denen nach fachlicher 

Einschätzung ein (weiterer) Hilfebedarf der 

Familie festgestellt wurde, haben die 

Fachkräfte Angaben dazu gemacht, wel-

che Hilfe(n) eingeleitet wurde(n) (Mehr-

fachnennungen möglich): 44,1 % (52 Fa-

milien) erhielten eine Beratung, gut ein 

Drittel (35,0 %; 42 Familien) eine ambu-

lante Hilfe zur Erziehung. Stationäre Hilfen 

zur Erziehung wurden in sieben Fällen ein-

gerichtet, Angebote der Elternbildung 

nutzten neun Familien (vgl. Abbildung 23). 

Bei den sonstigen Hilfen (17) gaben die 

Jugendämter insbesondere an, andere 

Stellen/Fachkräfte hinzugezogen zu haben 

(Frauenhaus, Tagesgruppe) oder Hilfen 

wurden fortgeführt (SPFH). 
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Abbildung 23 Verteilung der Fälle mit Hilfebedarf nach der Art der neu eingeleiteten Hilfen (Angaben 
absolut und in % aller gültigen Fälle (für 2023 n=118, Mehrfachnennungen möglich)) 
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Erkennen von Kindeswohlgefähr-
dungen 

Seit Beginn des Monitorings gibt es im 

Kontext des Einladungs- und Erinnerungs-

wesens jedes Jahr Fälle, bei denen die 

Fachkräfte eine Gefährdung des Kindes-

wohls feststellen. Im Jahr 2023 kamen die 

Fachkräfte in 18 Fällen zu der Einschät-

zung, dass eine Kindeswohlgefährdung 

vorliegt. Dies entspricht einem Anteil von 

1,4 % aller Meldungen an die Jugendäm-

ter (1.949). Damit ist der Anteil im Ver-

gleich zum Vorjahr (1,4 %) konstant ge-

blieben. Am häufigsten wurde in den 

Landkreisen eine Kindeswohlgefährdung 

festgestellt (zwölf Fälle). In den kreisfreien 

Städten wurden fünf weitere Fälle doku-

mentiert, in den kreisangehörigen Städten 

ein Fall. 
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Abbildung 24 Anzahl der Fälle, in denen nach fachlicher Einschätzung eine Gefährdung des Kindes-
wohls erkennbar war, 2010 bis 2023 im Vergleich (absolute Zahlen und Anteil an allen Meldungen an 
die Jugendämter in %) 
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Art der Kindeswohlgefährdung 

Als Art der Kindeswohlgefährdung wurden 

im Jahr 2023 am häufigsten Vernachlässi-

gung (13 Fälle) sowie andere Gefährdun-

gen (sieben Fälle) dokumentiert (Mehr-

fachnennungen möglich). Eine körperliche 

Misshandlung wurde in einem Fall ange-

geben. Zu den anderen Gefährdungen ge-

hörten z.B. häusliche Gewalt bzw. Partner-

schaftsgewalt, Drogenkonsum, Problemla-

gen der Eltern, die psychische Verfassung 

der Kindsmutter sowie ein vermüllter 

Haushalt. Eine seelische Misshandlung o-

der ein sexueller Missbrauch wurde 2023 

in keinem der Fälle dokumentiert. 

Die Gefährdungsform der Vernachlässi-

gung ist auch in der Bundesstatistik (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2023) sowie in 

der Statistik zu den Gefährdungseinschät-

zungen im Kontext von § 8a SGB VIII in 

Rheinland-Pfalz (vgl. MFFKI 2024) die 

häufigste Form der Kindeswohlgefähr-

dung. 

Einleitung von Hilfen bei Kindes-
wohlgefährdung 

Für die 18 Fälle mit Verdacht auf Kindes-

wohlgefährdung liegen Angaben zu den 

eingeleiteten Hilfen (Mehrfachnennungen 

möglich; ohne Abbildung) vor. Waren die 

Eltern fähig und bereit, an der Abwendung 

der Gefährdung mitzuwirken, erhielten sie 

am häufigsten eine Beratung (sechs Fälle) 

oder eine ambulante Hilfe zur Erziehung 

(vier Fälle). Stationäre Hilfen zur Erzie-

hung wurden in zwei Fällen eingeleitet. 

Unter sonstige eingeleitete Hilfen (zwei 

Fälle) wurde eine Unterbringung in einer 
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Mutter-Kind-Einrichtung sowie Verwand-

tenpflege benannt. 

In acht der Fälle mit festgestellter Kindes-

wohlgefährdung war 2023 zur Abwendung 

der Gefährdung das Tätigwerden des Fa-

miliengerichts notwendig. 

Bekanntheit der Familien bei Kin-
deswohlgefährdung 

Von den 18 Familien, in denen eine Kin-

deswohlgefährdung festgestellt wurde, wa-

ren 17 dem Jugendamt zum Zeitpunkt der 

Unterrichtung bereits bekannt. Sie erhal-

ten aktuell (15 Fälle) und/oder erhielten in 

der Vergangenheit (neun Fälle) eine form-

lose Beratung. Zwei Kinder wurden durch 

das Jugendamt in der Vergangenheit be-

reits in Obhut genommen. Auch im Be-

richtsjahr 2023 konnte über das Einla-

dungs- und Erinnerungswesen erstmals 

der Kontakt zu Familien hergestellt wer-

den, in denen das Wohl des Kindes ge-

fährdet war: So war eine Familie dem Ju-

gendamt bisher nicht bekannt. 

Bei Fällen, in denen über das Einladungs-

und Erinnerungswesen Kindeswohlgefähr-

dungen bekannt werden, handelt es sich 

folglich nach wie vor um Einzelfälle. Den-

noch zeigt sich, dass das Einladungs- und 

Erinnerungswesen dazu beiträgt, in einzel-

nen Familien Gefährdungslagen (frühzei-

tig) zu erkennen und durch entsprechende 

Maßnahmen abzuwenden. 

3.3 Aufbau lokaler Netzwerke 
und Gewährleistung notwendi-
ger niedrigschwelliger Ange-
bote zur Förderung des Kin-
deswohls (Netzwerkbogen) 
Seit 2008 wird im Rahmen des jährlichen 

Monitorings der Entwicklungsstand der lo-

kalen Netzwerkarbeit im Bereich des Kin-

desschutzes und der Frühen Hilfen in 

Rheinland-Pfalz dokumentiert. Der Aufbau 

dieser interdisziplinären Netzwerke stellt 

die zweite Säule des rheinland-pfälzischen 

Landeskinderschutzgesetzes zur Förde-

rung von Kindeswohl und Kindergesund-

heit dar. Die Planung und Steuerung der 

lokalen Netzwerke obliegen den 41 Ju-

gendämtern in Rheinland-Pfalz. 

Die Ziele der lokalen Netzwerke Kinder-

schutz sind in § 3 Abs. 4 des Landeskin-

derschutzgesetzes festgehalten: 

1. Geeignete Rahmenbedingungen zur 

frühen Förderung und für die wirksame 

Umsetzung des Schutzauftrages nach 

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz schaf-

fen, 

2. die Transparenz über die Hilfemöglich-

keiten für Schwangere, werdende Väter, 

Eltern und Kinder erhöhen, 

3. Erkenntnisse für die bedarfsgerechte 

Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestruk-

turen gewinnen, 

4. Angebote zur Förderung von Kindes-

wohl und Kindergesundheit entsprechend 

bedarfsgerecht weiterentwickeln. 
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Seit der Novellierung des Landeskinder-

schutzgesetzes im Dezember 2020 um-

fasst die Arbeit der Netzwerke zudem 

Maßnahmen zur Verbesserung der Le-

benssituation von Kindern und Jugendli-

chen aus Familien mit einem psychisch o-

der suchterkrankten Elternteil. 

Im Folgenden werden die Aktivitäten im 

Bereich der lokalen Netzwerke Kinder-

schutz und Frühe Hilfen im Jahr 2023 dar-

gestellt. 

Netzwerkkonferenzen 

Zentrales Element der Netzwerkarbeit ist 

die jährliche Durchführung von Netzwerk-

konferenzen. Im Jahr 2023 wurde in 36 

Jugendamtsbezirken mindestens eine 

Netzwerkkonferenz organisiert und umge-

setzt. In 31 Jugendamtsbezirken fand eine 

Netzwerkkonferenz statt, zwei Netzwerke 

richteten drei Konferenzen aus, drei wei-

tere Jugendamtsbezirke veranstalteten 

mehrere kleine Konferenzen (zwischen 

vier und 14 Konferenzen). Etwa jede 

sechste Netzwerkkonferenz (16,4 %; 11) 

wurde im Jahr 2023 als Online-Veranstal-

tung organisiert und digital oder auch hyb-

rid durchgeführt. In den Vorjahren lagen 

die entsprechenden Anteile – pandemie-

bedingt – mit 62,2 % im Jahr 2021 und 

34,7 % im Jahr 2022 noch deutlich dar-

über. 

Die Anzahl der Teilnehmenden bei den 

einzelnen Netzwerkkonferenzen reichte im 

Jahr 2023 von 15 bis 330 Personen. Im 

Durchschnitt nahmen 2023 landesweit 122 

Personen an einer Netzwerkkonferenz teil. 

Nach einem Rückgang der Teilnehmen-

denzahlen durch die COVID-19-Pandemie 

und den damit verbundenen Kontaktbe-

schränkungen, die vor allem in den Jahren 

2020 und 2021, aber auch noch im Jahr 

2022 spürbar waren, hat die Anzahl der 

Teilnehmenden im Jahr 2023 damit wieder 

deutlich zugenommen und erreicht in etwa 

das Niveau von 2019 – vor Ausbruch der 

Pandemie (vgl. nachfolgende Abbildung). 

Die in den zwei Pandemie-Jahren neu ent-

wickelten Arbeits- und Kommunikations-

strukturen konnten an geeigneten Stellen 

fortgesetzt werden und gleichzeitig wurden 

vielerorts wieder verstärkt analoge Ange-

bote umgesetzt. Die während der Pande-

mie aufgebaute digitale Infrastruktur wird 

dabei weiterhin bei der Organisation zent-

raler Arbeitsformate der Gestaltung im 

Netzwerk, wie z. B. Konferenzen, Arbeits-

gruppen und -kreise (ergänzend) genutzt. 
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Abbildung 25 Wie viele Personen haben an der/den Netzwerkkonferenz(en) teilgenommen? (Mittel-
werte; 2019 bis 2023, in Klammern die Anzahl der Jugendämter, die Angaben gemacht haben) 
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Struktur und Arbeitsform der Netz-
werke 

Die Netzwerke Kinderschutz sind im Jahr 

2023 in 25 Kommunen stadt-/landkreisweit 

strukturiert. In 15 Kommunen gab es ge-

meinsame Netzwerke mit Nachbarkommu-

nen – also stadt- bzw. landkreisübergrei-

fende Netzwerke (ohne Abbildung, n=40). 

Unterhalb der allgemeinen Netzwerkebene 

haben 38 Jugendämter themenspezifische 

Arbeitsgruppen eingerichtet, 32 arbeiten in 

zielgruppenspezifischen Formaten. Stadt-

teilbezogene Arbeitskreise, Runde Tische 

etc. wurden in 15 Netzwerken, Arbeits-

kreise in Verbandsgemeinden bzw. größe-

ren Sozialräumen in 19 Netzwerken orga-

nisiert (vgl. Abbildung 26). Im Zeitverlauf 

fällt auf, dass die Anzahl von Netzwerken 

mit stadtteilbezogenen Arbeitskreisen so-

wie Arbeitskreisen in Verbandsgemeinden 

seit 2021 abgenommen hat. Die Anzahl an 

Netzwerken mit themen- und zielgruppen-

spezifischen Arbeitsgruppen erweist sich 

hingegen im Betrachtungszeitraum als re-

lativ konstant. 

Dabei sind die Netzwerkarbeit und ihre 

Struktur immer in Bewegung: So gaben 

neun von 40 Jugendämtern an, Arbeits-

gruppen bzw. -kreise im Jahr 2023 neu 

eingerichtet zu haben. Derart sind indivi-

duelle Schwerpunktsetzungen und Reakti-

onen auf sich verändernde regionale Be-

darfe möglich. 

Hinsichtlich der Zielgruppen wurde von 

den 32 Jugendämtern mit zielgruppenspe-
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zifischen Arbeitsgruppen eine große Band-

breite verschiedener Berufs- bzw. Akteurs-

gruppen benannt. Besonders häufig han-

delt es sich im Jahr 2023 um Fachkräfte 

aus dem Bereich der Frühen Hilfen und 

dem Gesundheitswesen (insb. (Familien-) 

Hebammen) sowie um die Zielgruppe Kin-

der psychisch und/oder suchterkrankter El

tern. Viele Netzwerke nehmen zudem ver

-

-

schiedene Akteurinnen und Akteure aus 

dem Bereich der Kindertagesstätten (Er-

zieherinnen und Erzieher, Kita-Leitungen, 

Kita-Sozialarbeit, Kita-Fachberatung), der 

Schulen (Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, 

Schulleitungen) und der Jugendhilfe (freie 

Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Ju-

gendpflegerinnen und -pfleger, Jugendso-

zialarbeiterinnen und -arbeiter) und -Bera-

tungsstellen (Sucht-, Schwangeren- und 

Erziehungsberatung etc.) gesondert in den 

Blick. Vereinzelt wird zudem der Bereich 

der Justiz (Polizei, Gericht, Staatsanwalt-

schaft) genannt. 

Ebenso vielfältig fallen die im Jahr 2023 

behandelten Themen der Arbeitsgruppen 

und -kreise aus. Am häufigsten benannt 

wurden neben den Frühen Hilfen die The

men Kinder psychisch und suchterkrankter 

Eltern sowie Gewalt in engen sozialen Be

-

-

ziehungen. Fast ebenso häufig hatten die 

themenspezifischen Arbeitskreise Kinder-

schutz (Kooperation, Standards, Verfah-

ren, Kinderschutz in Institutionen), Tren-

nung und Scheidung oder Familienbildung 

zum Inhalt. Darüber hinaus wurde in inter-

disziplinären Fallzirkeln gearbeitet oder 

Themen wie Kooperations- und Schnitt-

stellenbearbeitung und Prävention behan-

delt. 
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Abbildung 26 Weitere Arbeitsformen unterhalb der Netzwerkebene (absolute Zahlen, Mehrfachnen-
nungen möglich, 2019 bis 2023). 
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Akteurinnen und Akteure im Netz-
werk 

Die Netzwerke Frühe Hilfen und Kinder-

schutz führen zahlreiche Akteurinnen und 

Akteure relevanter Bereiche zusammen 

und zeichnen sind durch Multiprofessiona-

lität und -institutionalität aus. Wie die Aus-

wertungen der vergangenen Jahre gezeigt 

haben, ist die Zufriedenheit mit den Ko-

operationen dabei überwiegend hoch. Um 

der Dynamik im Feld und der Ausweitung 

der Netzwerke Rechnung zu tragen, kön-

nen seit 2021 im Erhebungsbogen (Netz-

werkbogen) eine ganze Reihe von Akteu-

rinnen und Akteuren aus unterschiedlichen 

Bereichen dokumentiert werden. Statt wie 

bisher aus einer Liste von 31 können die 

Fachkräfte aus einer Liste von 57 Netz-

werkpartnerinnen und –partnern auswäh-

len. Diese sind in folgenden Gruppen zu-

sammengefasst und gehen im Einzelnen 

aus den folgenden Grafiken hervor: 

- Bereich Gesundheitswesen, 

- Bereich Kinder- und Jugendhilfe, 

- Bereich Beratungsstellen 

- Sonstige Bereiche 

Die große Vielfalt an Akteurinnen und Akt-

euren aus unterschiedlichen Handlungsfel-

dern, Einrichtungen und Diensten, die in 

den lokalen Netzwerken zusammengeführt 

werden, zeigt sich auch im Jahr 2023. 
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Diese Vielfalt macht die Stärke der lokalen 

Netzwerke ebenso aus, wie deren Reakti-

onsfähigkeit auf lokale Bedarfslagen, Ziel-

gruppen und Themen vor Ort. Die Netz-

werke sind dabei beständig im Fluss; jähr-

lich kommen einzelne Akteurinnen und Ak-

teure hinzu, andere scheiden aus. 

Zentrale Partnerinnen und Partner in der 

Zielsetzung des Landeskinderschutzgeset-

zes sind die Professionen und Institutio-

nen aus dem Bereich des Gesundheitswe-

sens. Insbesondere deren kontinuierliche 

Beteiligung stellt eine der großen Heraus-

forderungen der Netzwerkarbeit dar. Diese 

hat sich im Verlauf des Monitorings insge-

samt zwar sehr positiv entwickelt, im Jahr 

2023 ist jedoch bei einem Teil der Koope-

rationspartnerinnen und -partnern ein 

Rückgang der Beteiligung sichtbar (vgl. 

Abbildung 27). 

Während zu sozialpädiatrischen Zentren 

im Jahr 2021 noch in 37 Netzwerken Ko-

operationsbezüge bestanden, trifft dies im 

Jahr 2023 nur noch auf 29 Netzwerke zu 

(zu beachten ist allerdings, dass ein Ju-

gendamt für 2023 keine Angaben gemacht 

hat und damit grundsätzlich in der Auswer-

tung fehlt). Hinzu kommt, dass nicht alle 

Institutionen tatsächlich vor Ort überall vor-

handen sind: Stattdessen geben im Jahr 

2023 sieben Netzwerke an, dass vor Ort 

kein sozialpädiatrisches Zentrum vorhan-

den sei. Gesunken ist in einzelnen Netz-

werken auch die Beteiligung der niederge-

lassenen Hebammen, des Sozialpsychiat-

rischen Dienstes oder der Geburtskliniken. 

Die meisten Kooperationspartnerinnen 

und –partner sind jedoch im Vorjahresver-

gleich konstant oder sogar gestiegen: so 

z.B. Kinderkliniken, Krankenhaussozial-

dienste, die Koordination für Gemeinde-

psychiatrie, gynäkologische Praxen, Kin-

derschutzambulanzen und Krankenkas-

sen. Grundsätzlich stellt die Kooperation 

mit dem Gesundheitswesen im Netzwerk 

eine „Daueraufgabe“ dar. 

In Abbildung 28 wird ersichtlich, in wel-

chen Bereichen es schlicht keinen mögli-

chen Netzwerkpartner vor Ort gibt, z.B. 

weil Institutionen geschlossen wurden 

(z.B. Geburtskliniken). Seit 2021 ist es 

ebenfalls möglich, die Zufriedenheit mit 

den Netzwerkpartnerinnen und –partnern 

bzw. der Kooperation einzuschätzen. Im 

Bereich des Gesundheitswesens zeigen 

sich die befragten Fachkräfte aus den Ju-

gendämtern mit den Kooperationsbezie-

hungen zu Kinderschutzambulanzen 

(1,31) und zu Familienhebammen mit ei-

nem Durchschnitt von 1,38 am zufriedens-

ten – bei beiden sogar eine Verbesserung 

im Vergleich zum Vorjahr. Ebenfalls hoch 

– sofern vor Ort bzw. als Kooperation vor-

handen – fällt der Zufriedenheitswert für 

die Kooperation mit der Koordination für 

Gemeindepsychiatrie aus (1,79). Hier ist 

die Zufriedenheit im Vergleich zum Vorjahr 

leicht gestiegen. Eher unzufrieden zeigten 

sich die Befragten im Jahr 2023 wie auch 

im Vorjahr mit der Kooperation zu psychi-

atrischen bzw. psychotherapeutischen 

Praxen (2,85), sowie hausärztlichen (3,39) 
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sowie gynäkologischen  Praxen  (3,18).  Die 

Kooperationsbeziehungen zu niedergelas

senen  Ärztinnen  und  Ärzten  bzw.  Thera

peutinnen und Therapeuten  sind  somit  

-

-

-vielerorts  sowohl  quantitativ  als auch qua

litativ  noch ausbaufähig.  

Abbildung 27 Welche Akteurinnen und Akteure gehörten 2021 bis 2023 dem Netzwerk an? Bereich 
Gesundheitswesen (absolute Zahlen 2021, 2022 und 2023). 

 

 

 

 

 41 Familienhebammen / FGKiKPs 41 40 
41 Gesundheitsamt 40 39 

38 Kinderärztliche Praxen 37 35 
36 Geburtskliniken 37 34 

Kinder- & jugendpsychiatrische bzw. - 34 33psychotherapeutische Praxen 34 
37 (niedergelassene) Hebammen 37 33 

36 Sozialpsychiatrischer Dienst 36 33 
Abteilung/Klinik für Erwachsenenpsychiatrie/ - 33 32psychotherapie 33 
Kinderkliniken/Abteilung/Klinik für Kinder- und 32 31Jugendmedizin 33 

Kinder- & Jugendpsychiatrien/Abteilung/Klinik für 35 33Kinder- & Jugendpsychiatrie/-psychotherapie 32 
37 Sozialpädiatrische Zentren 31 29 

26 Koordination für Gemeindepsychiatrie 28 29 
31 Psychiatrische bzw. psychotherapeutische Praxen 26 26 

26 Krankenhaussozialdienste 21 24 
21 Gynäkologische Praxen 19 22 

26 Suchtkliniken/Suchtambulanzen 21 20 
20 Hausärztliche Praxen 18 18 

15 Krankenkassen 18 18 
20 Kinderschutzambulanzen/-gruppen 15 16 
20 Ergotherapeutinnen und -therapeuten 15 15 

18 Logopädinnen und Logopäden 15 14 

2021 (n = 41) 2022 (n = 41) 2023 (n = 40) 
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Abbildung 28 Welche Akteurinnen und Akteure gehörten im Jahr 2023 dem Netzwerk an? Bereich 
Gesundheitswesen (absolute Zahlen und durchschnittliche Zufriedenheit als Mittelwert von 1=sehr zu-
frieden bis 5=sehr unzufrieden, 2023, n=40). 
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Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

sind die Kooperationen erwartungsgemäß 

hoch, zeichnet das Jugendamt doch als 

strategische Planungs- und Koordinie-

rungsstelle für Angebote und Dienste der 

Kinder- und Jugendhilfe in der Kommune. 

Hier zeigt sich der Aufbau neuer Struktu-

ren insbesondere im Bereich der Kinderta-

geseinrichtungen durch die Umsetzung 

des Sozialraumbudgets seit 2021. Gemäß 

§ 25 Abs. 5 KiTaG stellt das Land seit Juni 

2021 jährlich zusätzlich Mittel zur Verfü-

gung16 

16 Im Jahr 2021 betrug das Sozialraumbudget 50 Millionen 
Euro und wächst seither jährlich um 2,5 Prozent (vgl. MIB 
2020). 

um Kindertageseinrichtungen ent-

sprechend der Herausforderungen, die 

sich aus dem jeweiligen Sozialraum einer 

Kita ergeben, zu unterstützen (vgl. MIB 

2020). Die meisten Mittel des Sozialraum-

budgets fließen dabei in die Finanzierung 

von Kita-Sozialarbeit, die vielerorts neu 

entstanden ist. Im Jahr 2023 geben so 

auch 37 Netzwerke an, mit der Kita-Sozial-

arbeit zu kooperieren. Im Jahr 2021 war in 

neun Netzwerken vor Ort noch keine Kita-

Sozialarbeit vorhanden, 2023 trifft dies nur 

noch auf wenige Netzwerke zu. Zudem 

haben sich im Bereich Kita Koordinie-

rungsstellen für das Sozialraumbudget 

nach dem KiTaG im Feld etabliert. Im 

Jahr 2023 kooperieren 35 Netzwerke mit 

diesen Stellen in den Jahren zuvor waren 

es 34 Netzwerke (2022), und 27 Netz-

werke (2021). 

Ebenfalls ausgeweitet hat sich die Koope-

ration der Netzwerke mit der Jugendhilfe-

planung. Diese ist im Jahr 2023 mit 39 in 

nahezu allen lokalen Netzwerken vertreten 

(in einem Jugendamt nicht vorhanden, ein 

Jugendamt hat keine Angaben gemacht). 

Letzteres gilt auch für Angebote und 

Dienste der Hilfen zur Erziehung, die 

Schulsozialarbeit und die Fachberatung 

für Kindertageseinrichtungen. 

Mit Blick auf die Zufriedenheit mit den Ko-

operationsbeziehungen im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe zeigten sich die 

Befragten insgesamt deutlich zufriedener 

als im Bereich des Gesundheitswesens. 

Besonders hoch ist die Zufriedenheit be-

züglich der Kooperation mit Koordinie-

rungsstellen „Familienbildung im Netz-

werk“ (Durchschnitt 1,28) sowie den Koor-

dinierungsstellen für das Sozialraum-

budget (1,49) und der Jugendhilfeplanung 

(1,51). 
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Abbildung 29 Welche Akteurinnen und Akteure gehörten im Jahr 2023 dem Netzwerk an? Bereich 
Kinder- und Jugendhilfe (absolute Zahlen 2021, 2022 und 2023). 
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Abbildung 30 Welche Akteurinnen und Akteure gehörten im Jahr 2023 dem Netzwerk an? Bereich 
Kinder- und Jugendhilfe (absolute Zahlen und durchschnittliche Zufriedenheit als Mittelwert von 
1=sehr zufrieden bis 5=sehr unzufrieden, 2023, n=40). 
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Im Bereich der Beratungsstellen zeigt sich, 

dass im Jahr 2023 Fachkräfte der Erzie-

hungs- bzw. Ehe-, Familien- und Lebens-

beratung in sämtlichen Netzwerken vertre-

ten sind. Auch die Schwangeren- und 

Suchtberatungsstellen sind in fast alle 

Netzwerke involviert. Gestiegen ist die An-

zahl der Kooperationen mit der Schuldner-

beratung (vgl. Abbildung 31). 

2023 zeigen sich die Befragten im Bereich 

der Beratungsstellen insbesondere mit 

den Kooperationen den Kinderschutz-

diensten (1,50) und zu Erziehungs- bzw. 

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstel-

len (1,65) sehr zufrieden (vgl. Abbildung 

32). 
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Abbildung 31 Welche Akteurinnen und Akteure gehörten 2021 bis 2023 dem Netzwerk an? Bereich 
Beratungsstellen (absolute Zahlen 2021, 2022 und 2023). 

41Erziehungsberatung/Ehe-, Familien- und 41Lebensberatung 40 
41 

Suchtberatung 38 
39 
39 

Schwangerenberatung 40 
38 

32 
Kinderschutzdienste 31 

30 
26 

Schulpsychologischer Dienst 29 
29 

21 
Schuldnerberatung 21 

26 
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2021 (n = 41) 2022 (n = 41) 2023 (n = 40) 

Abbildung 32 Welche Akteurinnen und Akteure gehörten 2023 dem Netzwerk an? Bereich Bera-
tungsstellen (absolute Zahlen und durchschnittliche Zufriedenheit als Mittelwert von 1=sehr zufrieden 
bis 5=sehr unzufrieden, 2023, n=40). 
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Zuletzt können die Fachkräfte der Jugend-

ämter Angaben zu Kooperationen in 

„sonstigen Bereiche“ machen. Hier sind 

Polizei, Schulen und Sozialamt im Jahr 

2023 am häufigsten vertreten. Etwas sel-

tener als noch im Vorjahr berichten die lo-

kalen Netzwerke von Kooperationsbezü-

gen zu Interventionsstellen im Kontext Ge-

72 



 

 
 

  

    

      

   

  

  

    

   

   

   

   

   

     

     

   

   

    

   

   

   

    

   

   

      

  

   

   
    

 

walt, zur Staatsanwaltschaft, sowie Selbst-

vertretungen von Eltern und jungen Men-

schen. Im Rahmen des im Juni 2021 in 

Kraft getretenen Kinder- und Jugendstär-

kungsgesetz (KJSG) wurden insbeson-

dere Selbstvertretungsstrukturen von El

tern und jungen Menschen gestärkt. Im 

Jahr 2023 sind sie nach wie vor in deutlich 

weniger als der Hälfte der Jugendamtsbe

-

-

zirke ins Netzwerk einbezogen. 

Beide Selbstvertretungen sind sogar selte-

ner vertreten als in den Vorjahren (Eltern-

vertretungen von 18 auf 14 Netzwerke ge-

sunken, junge Menschen von elf auf acht, 

vgl. Abbildung 33). 

Leicht ausgebaut werden konnten 2023 

dagegen z.B. die Kooperationen mit dem 

Sozialamt, dem Jobcenter, Migrationsein-

richtungen/-diensten, Einrichtungen und 

Dienste der Eingliederungshilfe und der 

Agentur für Arbeit. 

Besonders gut bewertet werden die Ko-

operationen mit den Interventionsstellen 

im Kontext Gewalt (1,81) sowie mit den 

Frauenunterstützungseinrichtungen (1,83) 

(vgl. Abbildung 34). 

Abbildung 33 Welche Akteurinnen und Akteure gehörten im Jahr 2023 dem Netzwerk an? Sonstige 
Bereiche (absolute Zahlen 2021, 2022 und 2023) 
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Abbildung 34 Welche Akteurinnen und Akteure gehörten 2023 dem Netzwerk an? Sonstige Bereiche 
(absolute Zahlen und durchschnittliche Zufriedenheit als Mittelwert von 1=sehr zufrieden bis 5=sehr 
unzufrieden, 2023, n=40). 
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Themen in der Netzwerkarbeit 

Seit ihrer Implementierung arbeiten die lo-

kalen Netzwerke kontinuierlich an ihren 

Themen, legen Schwerpunkte und passen 

ihre Arbeit an aktuelle Herausforderungen 

und Probleme vor Ort an. Die Fachkräfte 

können die Themen, die in der Netzwerk-

arbeit bearbeitet werden, im Fragebogen 

anhand einer Itemliste dokumentieren (vgl. 

Abbildung 35). Ihren inhaltlichen Schwer-

punkt legten die Netzwerke im Jahr 2023 

neben den Frühen Hilfen (33 Netzwerke) 

vor allem auf spezielle Zielgruppen wie 

z. B. Kinder psychisch und suchterkrankter 

Eltern (30 Netzwerke). Ein weiterer inhaltli-

cher Schwerpunkt der Arbeit in den Netz-

werkkonferenzen und sonstigen Arbeitszu-

sammenhängen liegt immer auch auf der 

Auseinandersetzung mit den eigenen Zie-

len und Aufgaben für die weitere Netz-

werkarbeit. So gaben im Jahr 2023 35 

Netzwerke an, hierzu gearbeitet zu haben. 

Außerdem gehört die Vorstellung regiona-

ler Beratungs- und Unterstützungsangebo-

ten in fast allen Netzwerken zum Kern der 

thematischen Arbeit (33 Netzwerke). Stetig 

an Bedeutung gewonnen hat die Öffent-

lichkeitsarbeit, die mittlerweile in 26 Netz-

werken Bestandteil der Arbeit war (2021 

noch in lediglich 21). Auch das Interesse 

an Aufgaben, Organisation und Angeboten 

des Jugendamtes sowie der Gesundheits-

ämter ist anhaltend oder steigend hoch, 

auch mit Blick auf Schnittstellenfragen zwi-

schen den beiden Bereichen: Leicht ge-

stiegenes Interesse lässt sich im Hinblick 

auf die Bearbeitung und Gestaltung der 

Schnittstellen zwischen Jugendamt und 

weiteren Kooperationspartnerinnen und -

partnern (22 Netzwerke) sowie dem Ge-

sundheitsamt und seinen Aufgaben (z. B. 

Rolle und Aufgaben kinder- und jugend-

ärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer 

Dienst) feststellen (10 Netzwerke). Zu den 

im Rahmen der Netzwerkarbeit behandel-

ten Themen gehörten auch die Aufgaben 

der Jugendämter, hierzu zählen z.B. die 

Aspekte Vorgehen bei gewichtigen An-

haltspunkten für eine Kindeswohlgefähr-

dung und Gestaltung der Schnittstelle zum 

intervenierenden Kinderschutz (Begriffs-

klärung, Meldeverfahren, Interventionen 

etc.). 

Bei den sonstigen Themen benannten die 

Jugendämter neben inhaltlichen Schwer-

punkten und speziellen Zielgruppen (z.B. 

Traumata, Eltern-Kind-Bindung, Jungen-

pädagogik, Armutsfamilien, Kinderschutz 

bei Familien mit Migrationshinter-

grund/Fluchthintergrund, Übergang Kita-

Grundschule, Schule – Beruf, Trauer und 

Tod) auch verschiedene Methoden (Kom-

munikation, Medienkompetenz in der Ein-

richtung/Familie). 

75 



Abbildung 35 Welche Themen wurden in den Netzwerkkonferenzen und Arbeitsgruppen bearbeitet? 
(absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2019 bis 2023) 
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* die Items „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Bedarfsermittlung und Angebotsplanung“ wurden 2021 neu in den Erhe-
bungsbogen aufgenommen. 

Berichte in fachpolitischen Gremien 

Ein Teil der (fachlichen) Öffentlichkeitsar-

beit ist die Präsentation von Ergebnissen 

der Netzwerkarbeit in fachpolitischen Gre-

mien. Die Zahl der Netzwerke, die sich 

hier ein Forum verschafft, lag 2023 bei 18 

und ist damit wieder etwas gestiegen im 

Vergleich zum Vorjahr (17), die Jahre da-

vor waren jedoch mehr Netzwerke hier ak-

tiv (2021 21 Netzwerke). Am häufigsten 

wurden Ergebnisse im Jugendhilfeaus-

schuss präsentiert, daneben auch im 

Kreisausschuss, 2023 sogar deutlich häu-

figer als in den Vorjahren (vgl. Abbildung 

36, Mehrfachnennungen möglich). 
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Abbildung 36 Waren Ergebnisse der Netzwerkarbeit Gegenstand in einem fachpolitischen Gremium? 
(absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2019 bis 2023) 
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Bewertungen der lokalen Netzwerk-
arbeit durch die Jugendämter 

Neben der Bewertung der Kooperationen 

mit verschiedenen Partner:innen im Netz-

werk ist es ebenfalls möglich, die Zusam-

menarbeit im lokalen Netzwerk insgesamt 

zu bewerten. Die Bewertung der Zusam-

menarbeit im Netzwerk durch die für die 

Netzwerkarbeit zuständigen Fachkräfte 

der Jugendämter fällt – wie auch in den 

Vorjahren – im Jahr 2023 überwiegend 

sehr positiv aus (der schlechteste Wert lag 

bei 2,0 auf einer Skala von 1-5, wobei 1 

für „sehr zufrieden“ und 5 für „sehr unzu-

frieden“ steht). Die durchschnittliche Be-

wertung der verschiedenen Aspekte der 

Zusammenarbeit reicht von 1,8 bis 2,0. 

Die Bewertung „4 = unzufrieden“ wurde 

nur von 2 Fachkräften vergeben, die Be-

wertung „5 – sehr unzufrieden“ gar nicht. 

Die positivste Bewertung erhielt mit einem 

Durchschnittswert von 1,8 die Zusammen-

arbeit im Einzelfall, gefolgt von der zeitna-

hen und passgenauen Reaktion auf eine 

Kindeswohlgefährdung (1,9) und dem In-

formationsfluss im Netzwerk (1,9) (vgl. Ab-

bildung 37). Diese Gewichtung ist seit 

2019 konstant. Die Bewertung der Kennt-

nis über andere Institutionen (Angebote, 

Aufgaben, Kompetenzen, Zugangswege) 

schneidet mit 2,0 etwas schlechter ab, 

ebenso die konzeptionelle Entwicklung 

von Angeboten und Maßnahmen (eben-

falls 2,0). In diesen beiden Bereichen zeigt 

sich am ehesten eine Diskrepanz sowohl 

in Richtung sehr gute als auch durch-

schnittliche Bewertung. Am größten ist die 

Diskrepanz allerdings beim Aspekt Reak-

tion auf Kindeswohlgefährdung, hier wird 

die Skala von 1 bis 4 ausgeschöpft (vgl. 

Abbildung 37). 
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Abbildung 37 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit im lokalen Netzwerk im Jahr 2023? (absolute 
Zahlen, Durchschnittswerte von 1 = „sehr zufrieden“ bis 5 = „sehr unzufrieden“, n = 40) 

 

 Zusammenarbeit im Einzelfall 1,8 

Zeitnahe/passgenaue Reaktion auf 
1,9 Kindeswohlgefährdung 

Informationsfluss im Netzwerk 1,9 

Kenntnis über andere Institutionen 2,0 

Konzeptionelle Entwicklung von Angeboten und 
2,0 Maßnahmen 8 

9 

11 

12 

14 

25 

23 

24 

23 

21 

7 

8 

5 

3 

5 

2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

sehr zufrieden zufrieden teils/teils unzufrieden sehr unzufrieden 

Schwierigkeiten und „Highlights“ 
der Netzwerkarbeit 

Die Jugendämter zeigen sich insgesamt 

zufrieden mit der Netzwerkarbeit, gleich-

wohl können im Rahmen des Monitorings 

auch Schwierigkeiten dokumentiert wer-

den. Etwas weniger als die Hälfe der Netz-

werke gab an, 2023 Schwierigkeiten erlebt 

zu haben (16 Netzwerke). Umgekehrt ha-

ben somit 24 Netzwerke keine Schwierig-

keiten erlebt. Hier zeigt sich ein großer Un-

terschied zu z.B. 2019: In diesem Jahr ga-

ben noch 28 Jugendämter an, Schwierig-

keiten erlebt zu haben. Der Anstieg auf 36 

im Coronajahr 2020 überrascht nicht. In 

den zurückliegenden Jahren sind es dann 

immer weniger Ämter, die von Schwierig-

keiten berichten, was auf eine positive 

Entwicklung hindeutet. Waren Schwierig-

keiten vorhanden, so handelte es sich 

2023 am häufigsten um Probleme in der 

Einbindung bestimmter Berufsgruppen 

und Institutionen (zehn Jugendämter, 

2019 noch 23 Jugendämter) sowie man-

gelnde zeitliche Ressourcen für eine regel-

mäßige Beteiligung (sechs Jugendämter) 

(vgl. Abbildung 38). Unter „sonstigen Prob-

lemen“ wurde von einzelnen Ämtern ange-

geben, dass Absprachen mit den Gesund-

heitsämtern und die zeitnahe Weiterleitung 

von Meldungen nicht funktioniere. Außer-

dem waren Stellen der Netzwerkkoordina-

tion über längere Zeiträume (bis zu einem 

Jahr) vakant. Ein Jugendamt nannte Fach-

kräftemangel, fehlende Ressourcen, z.B. 

Kapazitäten bei Einrichtungen der Jugend-

hilfe, der Gesundheitshilfe, fehlende Res-

sourcen zur Beratung, Therapie, lange 

Wartezeiten (teilweise über ein Jahr) für 

Diagnostik (SPZ) als sonstige Schwierig-

keiten. Die Umsetzung der Netzwerkarbeit 
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in der Pandemie spielt zwar 2023 bei kei

nem der Netzwerke mehr eine Rolle, ein 

Jugendamt benennt jedoch die Rückkehr 

- zu den Angeboten vor der Pandemie als 

Schwierigkeit. 

Abbildung 38 Kam es im Rahmen der Netzwerkarbeit zu Problemen bzw. Schwierigkeiten? (absolute 
Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2019 bis 2023) 

Schwierigkeiten in der Netzwerkarbeit vorhanden 

Einbindung bestimmter Berufsgruppen und 
Institutionen 

sonstige Probleme 

mangelnde zeitliche Ressourcen für eine 
regelmäßige Beteiligung 

Kooperationsvereinbarungen wurden unzureichend / 
gar nicht eingehalten 

mangelnde personelle Ressourcen für die 
Koordination der Netzwerkarbeit 

Personalfluktuation in der Koordinierungsstelle* 

Personalfluktuation bei den Netzwerkpartner:innen* 

unterschiedliche Vorstellungen über Kommunikation 
und Kommunikationswege 

Umsetzung der lokalen Netzwerkarbeit unter 
Pandemiebedingungen* 

2 3 2 1 3 
1 

3 

3 2 3 

2 

2 3 1 
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12 

15 16 
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3 
18 

22 

28 
24 

23 22 

32 

36 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

2019 (n = 41) 2020 (n = 41) 2021 (n = 41) 2022 (n = 41) 2023 (n = 40) 

* Die gekennzeichneten Items wurden 2021 neu in den Erhebungsbogen aufgenommen. 

16 Jugendämter gaben 2023 an, ein 

„Highlight“ in der Netzwerkarbeit erlebt zu 

haben. Dabei beziehen sie sich auf ganz 

unterschiedliche Aspekte: Am häufigsten 

wurde von großem Interesse an und hoher 

Beteiligung bei (Fach-) Veranstaltungen 

und Netzwerkkonferenzen berichtet, die 

die Netzwerkarbeit belebt haben und nach 

dem Aussetzen von Präsenzveranstaltun-

gen in der Corona-Pandemie nun sehr 

stark nachgefragt sind.17 

17 Dazu gehören z.B. der zweite kreisweite Fachtag des lo-
kalen Netzwerks Kindeswohl und Frühe Hilfen mit drei 
Fachvorträgen und rund 100 Teilnehmenden, sehr gut be-
suchte Netzwerkkonferenzen mit bis zu 160 Teilnehmen-
den aus unterschiedlichen Fachrichtungen, Ergänzung der 

Netzwerkkonferenz durch thematisch passende Veranstal-
tungsreihen zur besseren Vorbereitung (LK und Stadt Bad 
Kreuznach), große Beteiligung des Gesundheitswesens 
(insbesondere Ärztinnen und Ärzte) an der Netzwerkkonfe-
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Auch neue Projekte und Angebotsentwick-

lungen werden als Highlights beschrie-

ben18

18 Einrichtung eines Lotsendienstes für Kinder psychisch 
erkrankter Eltern; Empfehlung des Jugendhilfeausschus-
ses und Kreistagsbeschluss zur Umsetzung von Angebo-
ten für Kinder suchtbelasteter Eltern; Entwicklung eines 
Meldebogens für Netzwerkpartner bei Anhaltspunkten auf 
eine mögliche Kindeswohlgefährdung. 

, sowie Aktivitäten der Öffentlichkeits-

arbeit und Sensibilisierung19

19 Wanderausstellung zu FASD („Wenn schwanger, dann 
ZERO!“); Info-Spot Kindesmissbrauch: Präsentation auf ei-
nem zentralen Platz in Koblenz mit Jugendamt, Polizei und 
Kinderschutzdienst (Stadt Koblenz); Platz der Kinderrechte 
& Kinderschutzsong „Komm ans Licht“: Initiierung und Um-
setzung zur Bewusstseinsbildung; Teilnahme an der NA-
COA-Woche: Zwei Veranstaltungen zur Suchtprävention 

für Kinder aus suchtbelasteten Familien; Schulungsange-
bote: Durchführung mehrerer Fortbildungen, u. a. zu 
„KipskE“ für Kindertagespflegepersonen und zur Suchtprä-
vention. 

, und innova-

tive und nachhaltige Netzwerkaktivitäten20

20 Thematische Veranstaltungsreihen: Vor der Netzwerk-
konferenz finden zwei vorbereitende Veranstaltungen (or-
ganisiert von Kreis und Stadt) statt – mit durchweg positi-
ver Resonanz (Bad Kreuznach); Padlet zur Angebotsüber-
sicht: Erstmals von der KV genehmigt, erfreut sich das 
Padlet großer Beliebtheit zur schnellen Orientierung über 
verfügbare Angebote; Arbeitsgruppen für Optimierung der 
Netzwerkarbeit: Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden themen-
spezifische Unterarbeitsgruppen gegründet; Qualitätspro-
jektbegleitung: Teilnahme am bundesweiten Projekt zur 
Partizipation in den Frühen Hilfen mit hoher Netzwerkreso-
nanz. 

. 

Auf- und Ausbau von Angeboten im 
Bereich des Kindesschutzes und 
der Frühen Hilfen 

Die Netzwerke sind mit ihrer Angebotsent-

wicklung immer in Bewegung – so wurden 

auch im Jahr 2023 im Rahmen der Netz-

werkarbeit viele neue Angebote und 

Dienstleistungen im Bereich des Kinder-

schutzes und der Frühen Hilfen aus- und 

aufgebaut (vgl. Abbildung 39). Deutlich 

wird, dass es in sehr vielen Netzwerken ei-

nen festen „Stamm“ an Angeboten gibt 

(dunkelblaue Balken), die zum Teil im Jahr 

2023 weiter ausgebaut wurden. Dazu ge-

hören 2023 insbesondere Informationsma-

terialen zu den Themen Kinderschutz, 

Frühe Hilfen für Eltern/Kinder/Jugendliche 

und/oder Fachkräfte (2023 in 30 Netzwer-

ken vorhanden, in weiteren 4 ausgebaut 

und weiteren 6 neu geschaffen), ein Über-

blick über familienunterstützende Ange-

renz. In einer Kommune wurde ein gemeinsames Fami-
lienfest mit Kooperationspartnern des Runden Tisches 
Frühe Hilfen und Familienbildung durchgeführt. Und als 
Highlight erlebt. 

bote in Form von Flyer, Datenbank, Bera-

tungsführer, Familien Apps etc. (2023 in 

30 Netzwerken vorhanden, in weiteren 

zwei ausgebaut und in weiteren sieben 

neu geschaffen) sowie Bildungs-, Bera-

tungs- und Unterstützungsangebote für 

alle Familien (universelle Prävention) und 

für Familien in Problemlagen. Ein deutli-

cher Ausbau hat im Jahr 2023 wie schon 

im Vorjahr im Bereich der zielgruppenspe-

zifischen Angebote bzw. Dienstleistungen 

für Kinder psychisch oder suchterkrankter 

Eltern stattgefunden. Hier geben mittler-

weile 27 Jugendämter an, diese im Jahr 

2023 bereits vorzuhalten (2022 noch 20), 

weitere zwei Jugendämter berichten von 

einem diesbezüglichen Ausbau und in 

neun weiteren Jugendamtsbezirken wur-

den Angebote für diese Zielgruppe im Jahr 

2023 neu geschaffen. Wie schon bei der 

Themensetzung der Netzwerke zeigt sich 

auch bei der Angebotsausweitung, dass 

an der Umsetzung der Schwerpunktlegung 

im Rahmen der Novellierung des Landes-

kinderschutzgesetzes aus dem Jahr 2020 

intensiv weitergearbeitet wurde. 
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Weiterhin fällt auf, dass insgesamt fünf Ju-

gendämter neue Fortbildungsangebote für 

sozialpädagogische Fachkräfte geschaffen 

haben. Im Jahr 2022 traf dies auf acht, im 

Jahr 2021 auf drei Netzwerke zu. Dieser 

Bereich befindet sich demnach in den letz-

ten drei Jahren stark im Ausbau. Auch in-

terdisziplinäre Fortbildungen wurden wei-

ter ausgebaut (zwei) oder neu geschaffen 

(drei), so dass nun über die Hälfte der 

Netzwerke diese anbietet. Interdisziplinäre 

anonyme Fallberatungen/-besprechungen 

waren hingegen leicht rückläufig und wer-

den 2023 in einigen Netzwerken nicht 

mehr angeboten. 

Digitale Angebote spielten im Jahr 2023 

im Vergleich zu den beiden Vorjahren 

(insb. 2021) eine deutlich geringere Rolle: 

Während im Jahr 2021 Angebote in fast 

allen Jugendämtern auch digital umge-

setzt wurden (90,2 %; 37) und im Jahr 

2022 immerhin noch 61,0%, trifft dies im 

Jahr 2023 nur noch auf 45,0% (18 von 40) 

der Jugendämter zu. Damit werden bei 

nicht ganz der Hälfte der Jugendämter 

zwar nach wie vor Angebote (auch) digital 

vorgehalten, gleichzeitig ist jedoch – drei 

Jahre nach Ausbruch der COVID-19-Pan-

demie – eine Rückkehr zu analogen Ange-

boten erkennbar. Dies gilt sowohl für An-

gebote an die Familien, als auch für Ange-

bote an die Netzwerkpartnerinnen und -

partner, die von zwölf bzw. 15 Jugendäm-

tern im Jahr 2023 (zusätzlich) digital vor-

gehalten werden, während die entspre-

chenden Anzahlen im Jahr 2021 noch bei 

29 bzw. 35 Ämtern lagen (Mehrfachnen-

nungen möglich). 
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Abbildung 39 Wurden im Zusammenhang mit dem Landeskinderschutzgesetz bereits vorhandene 
Angebote bzw. Dienstleistungen ausgebaut bzw. neue geschaffen? (absolute Zahlen, 2021, 2022 und 
2023) 
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Im jeweiligen Jahr neu geschaffen Nicht vorhanden 

82 



 

 
 

 

    

    

   

  

   

     

    

     

      

   

    

    

  

     

   

    

   

    

    

    

    

   

     

     

    

     

  

     

  

  

    

    

     

   

   

     

  

     

   

   

    

    

     

    

     

    

    

 

 

 

 

  

Bedarf an Weiterentwicklung 

Seit 2021 können die Jugendämter ange-

ben, wie groß in ihrer Kommune der Be-

darf an Weiterentwicklung in verschiede-

nen Bereichen eingeschätzt wird. Dabei 

können sie den Bedarf der Weiterentwick-

lung jeweils auf einer Skala von 5 (=sehr 

hoher Bedarf) bis 1 (= kein Bedarf) ange-

ben. Nimmt man die beiden Kategorien 

sehr hoher und hoher Bedarf zusammen, 

so wird zunächst einmal deutlich, dass in 

allen im Fragebogen vorgeschlagenen Be-

reichen von einem großen Teil der Ju-

gendämter Weiterentwicklungsbedarf ge-

sehen wird: 2023 sehen 17 Jugendämter 

(sehr) hohen Bedarf in der Weiterentwick-

lung von Präventionsketten, den Übergän-

gen und der Vermittlung zwischen ver-

schiedenen Angeboten und Maßnahmen, 

um deren Nachhaltigkeit für die Familien 

zu sichern. In je 15 Kommunen wird 2023 

darüber hinaus ein (sehr) großer Weiter-

entwicklungsbedarf in der Partizipation 

von Eltern gesehen, in je 14 Kommunen in 

der Planung und Steuerung der Infrastruk-

turentwicklung von Angeboten für Eltern 

mit Kindern von 0 bis 6 Jahren, der (Wei-

ter-)Entwicklung von einzelnen Angeboten 

für Eltern mit Kindern von 0 bis 6 Jahren 

sowie bei Qualifizierung und interprofessi-

onellem Lernen. 

Bei Betrachtung der Entwicklung der Wei-

terentwicklungsbedarfe über den Zeitraum 

von drei Jahren zeigt sich an den Gesamt-

zahlen innerhalb der Bereiche, dass die 

Weiterentwicklungsbedarfe von 2021 zu 

2023 eher absinken oder konstant bleiben. 

Wahrscheinlich ist aber, dass unterschied-

liche Netzwerke hinter den Zahlen stehen: 

die Netzwerke setzen in den jeweiligen 

Jahren unterschiedliche Prioritäten und 

bearbeiten früher oder später die verschie-

denen Bereiche der Weiterentwicklung. 

Sind die Nennungen auf der rechten Seite 

der Abbildung ausgeprägt (hellblau für we-

nig Bedarf), so standen diese Bereiche ge-

gebenenfalls bereits auf der Agenda und 

sind ausreichend bearbeitet und etabliert 

worden. 
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Abbildung 40 Bitte schätzen Sie ein, wie groß in Ihrer Kommune der Bedarf der Weiterentwicklung in 
folgenden Bereichen ist (absolute Zahlen, 2021, 2022 und 2023) 
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Verwendung der Landesmittel 

Den Jugendämtern wurde im Rahmen des 

Landeskinderschutzgesetzes von der Lan-

desregierung im Jahr 2023 eine Summe 

von 1.652.364 Euro zur Verfügung ge-

stellt. Der größte Teil (71,3 %) dieser För-

dermittel wurde 2023 wie auch schon in 

den Vorjahren zur Finanzierung von Per-

sonalressourcen im Jugendamt eingesetzt 

(vgl. Abbildung 41, Angaben zur Verwen-

dung der Landesmittel wurden von 39 Ju-

gendämtern gemacht). Damit wurde die für 

die Etablierung und fortlaufende Weiter-

entwicklung von Netzwerkstrukturen erfor-

derliche personelle Ressource geschaffen. 

Knapp 13 % der Mittel flossen im Jahr 
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2023 in die Förderung konkreter Projekte. 

Dabei konnten 2023 in 36 Jugendämtern 

Personalstellen im Jugendamt im Umfang 

von insgesamt 19,5 Vollzeitäquivalenten 

aus Mitteln des Landeskinderschutzgeset-

zes finanziert werden. Die Personalres-

sourcen wurden insbesondere für die 

Netzwerkkoordination (15,67 Vollzeitäqui-

valente) eingesetzt. Kleinere Stellenanteile 

wurden z.B. im Allgemeinen Sozialen 

Dienst (0,95) sowie Spezialdiensten (0,56) 

und in der Planung (0,63) geschaffen. 

Auch eine gemeinsame Stelle im Jugend-

amt/Gesundheitsamt (1,0) wurde finanziert 

(ohne Abbildung). 

Zusammengefasst wurde im Jahr 2023 ein 

Anteil von insgesamt 83,4 % zur strukturel-

len Absicherung der Netzwerkarbeit ver-

wendet (Summe der Ausgaben für Perso-

nalmittel im Jugendamt; Infrastrukturkos-

ten und Personalkosten bei freien Trä-

gern). 16,6 % wurden für die Umsetzung 

konkreter Maßnahmen wie Projekte, Quali-

fizierungsmaßnahmen, Fortbildung, Öf-

fentlichkeitsarbeit und ähnliches einge-

setzt (vgl. Abbildung 41). 

Abbildung 41 Wofür wurden die Landesmittel zur Umsetzung des LKindSchuG im Jahr 2023 einge-
setzt? (Angaben in % der gesamten eingesetzten Mittel, 39 Jugendämter haben Angaben zu den Gel-
dern gemacht) 

  

 

  
 

  

Qualifizierungsmaßnahmen, 

Personalmittel im 
Jugendamt ; 71,3 

Förderung konkreter 
Projekte; 12,8 

Personalmittel beim 
freien Träger; 7,3 

Infrastrukturkosten für die 
Netzwerkarbeit; 4,9 

Fortbildung; 1,5 

Sonstiges; 2,2 
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In den meisten Kommunen ist eine Misch-

finanzierung zur Finanzierung ihrer Aufga-

ben im Rahmen des Landeskinderschutz-

gesetzes schon seit Beginn des Monito-

rings üblich. Im Erhebungsbogen wird ge-

nauer erhoben, wie viele Netzwerke diese 

Möglichkeit nutzten und um welche weite-

ren Fördergelder es sich handelt: Gut ein 

Drittel der Netzwerke (37,5 %; 15 Netz-

werke) hat im Jahr 2023 über die Mittel 

aus dem Landeskinderschutzgesetz hin-

aus weitere Fördergelder anderer Pro-

gramme für die Aktivitäten im Netzwerk 

eingesetzt. Damit konnten wichtige Ver-

netzungs- und Synergieeffekte erzeugt 

werden. Bei den eingesetzten weiteren 

Mitteln handelte es sich am häufigsten um 

Mittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen, 

Familienbildung im Netzwerk und Innovati-

onstitel. Neben der Aufstockung von per-

sonellen Ressourcen im Jugendamt (7 

Netzwerke) wurden die zusätzlichen Mittel 

vorrangig zur Förderung konkreter Pro-

jekte eingesetzt (11 Netzwerke). 

Verwendung der Landesmittel im 
neuen Schwerpunkt 

Bereits seit dem Jahr 2020 liegt mit der 

Gesetzesänderung des LKindSchuG ein 

Schwerpunkt auf der Zielgruppe der Kin-

der, die mit einem psychisch und/oder 

suchterkrankten Elternteil aufwachsen. Zur 

Unterstützung dieser Kinder und zur Ver-

besserung ihrer Lebenssituation werden 

den Kommunen seit 2020 jährlich zusätzli-

che Fördergelder in Höhe von 

750.000 Euro durch das Land zur Verfü-

gung gestellt. In diesem Zuge wurde das 

Monitoring zum Landeskinderschutz im 

Jahr 2021 um Fragen zur Verwendung 

dieser Mittel erweitert, die im Folgenden 

dargestellt werden. 

Der Großteil der Mittel für den Schwer-

punkt Kinder psychisch und suchterkrank-

ter Eltern (85,3 %) wurde für den Auf- und 

Ausbau von niedrigschwelligen, familien-

unterstützenden Angeboten und Projekten 

in den Kommunen aufgewendet. Damit 

liegt dieser Anteil deutlich höher als in den 

Förderbedingungen vorgegeben (mindes-

tens 50% der Mittel für Angebote). Der 

größte Anteil der Mittel wurde für Gruppen-

angebote für psychisch- oder suchter-

krankte Eltern und/oder ihre Kinder einge-

setzt (71,3 %, vgl. Abbildung 42). Ein klei-

nerer Teil der Gelder (8,0 %) floss in Ein-

zelangebote (beratende Angebote und 

Trainings). Auf die Konzepterarbeitung/-er-

stellung, Bedarfserhebung und Angebots-

entwicklung – in die 2020/21 noch etwa 

ein Viertel der Gelder investiert wurde – 

entfallen im Jahr 2023 (ebenso wie 2022) 

5,3 % der Mittel. Die Jugendämter haben 

die Planung und Vorbereitung der Ange-

bote demnach vielerorts vorerst abge-

schlossen. 

In die Sensibilisierung von Fachkräften 

und sonstigen Verantwortlichen für die be-

sonderen Belange von Kindern psy-

chisch- oder suchterkrankter Eltern wur-

den 5,0 % der Mittel investiert. Hierzu wur-
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den insbesondere Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen (z. B. Fachtage zum 

Thema im Netzwerk oder institutionen-

übergreifende Fortbildungsangebote zum 

Thema) organisiert. Im Vergleich zu den 

Jahren 2020/21 (10,0 %) ist dieser Anteil 

leicht gesunken. 

Für die strukturelle Qualifizierung des be-

stehenden Hilfesystems durch Auf- oder 

Ausbau von Personalstellen wurde 2023 

4,2 % der Mittel verausgabt, weitere 5,5 % 

der Mittel flossen 2023 in Öffentlichkeitsar-

beit zum Thema psychische und Suchter-

krankungen mit dem Ziel der Information 

und Enttabuisierung (z. B. Aktivitäten im 

Rahmen der Aktionswoche zur seelischen 

Gesundheit). Nach einem leichten Absin-

ken in 2022 (2,7 %) steigt dieser Anteil 

2023 wieder. 

Über die zusätzlichen Mittel für den 

Schwerpunkt Kinder psychisch- und sucht-

erkrankter Eltern konnten im Jahr 2023 in 

sieben Jugendämtern Stellen neu ge-

schaffen werden (2022 waren dies noch 

acht, 2021 nur zwei). In fünf Ämtern konn-

ten 2023 Personalstellen bei freien Trä-

gern finanziert werden (2022: 6 Jugend-

amtsbezirke; 2021: 5 Jugendamtsbezirke). 

Wie die Tabelle (Abbildung 42) zeigt, ver-

wenden die Jugendämter den größten An-

teil der Mittel für die Finanzierung von 

Gruppenangeboten. Damit wird zugleich 

der Ausbau dieses von mehreren Evaluati-

onsstudien nachweislich wirksamen Unter-

stützungsangebotes ermöglicht. Denn 

trotz der vielfach nachgewiesenen Wirk-

samkeit dieser Angebote sind diese vieler-

orts immer noch unsicher oder prekär fi-

nanziert (vgl. bspw. Schmenger/Schmutz 

2021). 
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Abbildung 42 Wofür wurden die zusätzlichen Landesmittel (des neuen Schwerpunkts nach § 4 Abs. 2 
Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit RLP) eingesetzt? (Angaben in % 
der verausgabten Mittel, 2021, 2022 und 2023) 

2021 

(n = 30) 

2022 

(n = 40) 

2023 

(n = 40) 

Auf- und Ausbau von niedrigschwelligen, familienun
terstützenden Angeboten und Projekten in den Kom
munen (mind. 50%) 

-
-

-

79,7 % 81,4 % 85,3 % 

…in Form von Gruppenangeboten für psychisch- oder 
suchterkrankte Eltern und/oder ihre Kinder 

51,5 % 67,4 % 71,3 % 

...in Form von Einzelangeboten (beratende Angebote und 
Trainings) 

5,7 % 3,8 % 8,0 % 

...in Form von Konzepterarbeitung/-erstellung, Bedarfser
hebung und Angebotsentwicklung) 

18,5 % 5,3 % 5,3 % 

...in Form von Sonstigem 4,1 % 4,9 % 0,6 % 
davon für strukturelle Qualifizierung des bestehenden 
Hilfesystems durch Auf- oder Ausbau von Personal-
stellen 

5,4 % 8,3 % 4,2 % 

davon für Sensibilisierung von Fachkräften und sons-
tigen Verantwortlichen durch Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für die besonderen Belange von 
Kindern psychisch oder suchterkrankter Eltern (z. B. 
Fachtage zum Thema im Netzwerk oder institutionenüber-
greifende Fortbildungsangebote zum Thema Netzwerk 
(Referierende und Raumkosten) 

8,9 % 7,7 % 5,0 % 

davon für Öffentlichkeitsarbeit zum Thema psychische 
und Suchterkrankungen mit dem Ziel der Information 
und Enttabuisierung (z. B. Aktivitäten im Rahmen von 
Aktionswochen zur seelischen Gesundheit) 

6,0 % 2,7 % 5,5 % 

Herausforderungen und Unterstüt-
zungswünsche in der Netzwerkar-
beit insgesamt 

Die mit der Koordination der lokalen Netz-

werke betrauten Fachkräfte in den Ju-

gendämtern können abschließend benen-

nen welches aktuell ihre größte Herausfor-

derung darstellt und wo sie sich Unterstüt-

zung in ihrer Arbeit wünschen. Im Rück-

blick auf das Jahr 2023 gaben die Fach-

kräfte eine ganze Reihe drängender Her-

ausforderungen an: dazu gehören z.B. 

strukturelle und regionale Bedingungen 

(weite Flächenlandkreise und mangelnde 

Mobilität erschweren die Erreichbarkeit 

und Teilhabe von Familien; unzureichende 

Infrastruktur in ländlichen Regionen (z. B. 

Rhein-Lahn-Kreis); Koordinationsaufwand 

bei großräumigen Zuständigkeitsbereichen 
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(z. B. Idar-Oberstein/Birkenfeld) oder Per-

sonalengpässe und Fachkräftemangel 

(akuter Fachkräftemangel in der Jugend-

hilfe, im Gesundheitssystem und in Netz-

werkpartnerinstitutionen; hohe Fluktuation 

und Personalausfälle führen zu Wissens-

verlust und erschweren Kontinuität in 

Netzwerken; Doppelfunktionen (z. B. ASD 

+ Netzwerkarbeit) führen zu Überlastung 

und Zielkonflikten). Weitere Herausforde-

rungen werden hinsichtlich des Mangels 

an Ressourcen (zeitliche Engpässe, insbe-

sondere für Netzwerkarbeit und Präven-

tion; unzureichende finanzielle Mittel, um 

steigende Aufgaben zu bewältigen, z. B. 

keine Ausweitung von Stellenanteilen trotz 

wachsender Anforderungen; steigende 

Kosten bei gleichbleibender Förderhöhen 

erschweren Bestandserhalt) sowie der Be-

wältigung der Folgen von Krisen beschrie-

ben (Corona-Pandemie und Flutkatastro-

phe haben zusätzliche Herausforderungen 

erzeugt (z. B. Rückzug von Familien, digi-

tale Formate, Mehraufwand); Zuwande-

rung und steigende Fallzahlen z. B. bei un-

begleiteten minderjährigen Ausländern 

(UMA)). 

Als Herausforderung wird zudem die Zu-

sammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 

(schwierige Kooperation mit Medizin, Klini-

ken, Gerichten – insbesondere zum 

Thema psychisch und suchterkrankte El

tern; mangelndes Interesse bzw. fehlende 

Einbindung medizinischer Fachkräfte in 

Netzwerkarbeit) benannt. Eine weitere 

große Herausforderung wird in der (fehlen

-

-

den) Anerkennung und Wahrnehmung der 

Netzwerkarbeit gesehen (geringe Sicht-

barkeit und Wertschätzung der Netzwerk-

arbeit im Allgemeinen und innerhalb des 

ASD; politische Anerkennung auf kommu-

naler Ebene nicht flächendeckend gege-

ben). Außerdem zeigen sich eine Reihe 

organisatorischer Herausforderungen (feh-

lende Einarbeitung neuer Netzwerkkoordi-

natorinnen und -koordinatoren; Komplexi-

tät der Aufgaben vs. geringe Stellenan-

teile; häufige Gesetzesänderungen erhö-

hen administrativen Aufwand; schwierige 

Umsetzung neuer Konzepte, u. a. wegen 

Personalwechsel). 

Die Fachkräfte formulieren auch weitere 

Unterstützungswünsche in ihrer Arbeit: Mit 

Blick auf die strukturellen Herausforderun-

gen wünschen sich die Fachkräfte eine 

• stärkere politische Unterstützung 

und strukturelle Verankerung der 

Frühen Hilfen. 

• bessere fachliche Vernetzung zwi-

schen Jugendhilfe und Gesund-

heitssystem. 

• mehr Therapieplätze und speziali-

sierte Fachkräfte, z. B. im Kontext 

Behinderung oder sexualisierte Ge-

walt 

• weitere Möglichkeiten des Ausbaus 

der Koordinierungsstellen wegen 

enormer Aufgabenmehrung in den 

vergangenen Jahren 
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Mit Blick auf das konkrete operative Ge-

schäft wünschen sich die Fachkräfte eine 

• Vereinfachung von Förderstruktu-

ren: weniger Einzelfördertöpfe, 

mehr Gesamtkonzepte mit einer 

zentralen Antragstellung. 

• verlässliche Moderationsunterstüt-

zung bei Netzwerktreffen (z. B. 

durch externe Fachkräfte). 

• Entlastung durch längere Zyklen 

bei Netzwerkkonferenzen (z. B. alle 

zwei Jahre). 

• systematische Einarbeitung neuer 

Fachkräfte in Netzwerkstrukturen. 

• bessere Einbindung und Sensibili-

sierung des ASD für Netzwerk- und 

Präventionsarbeit. 

• Übersichtlichkeit: Wunsch nach 

Übersicht über vorhandene Ange-

bote aber auch Fördermöglichkei-

ten, z.B. Organigramm über För-

dermittel landes-/bundesweit 
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4. Ausblick 
Die Ergebnisse des Jahres 2023 zeigen 

auch in der Rückschau der Entwicklungen 

der zurückliegenden Jahre, dass die mit 

dem Landeskinderschutzgesetz geschaf-

fenen Strukturen und Verfahren – insbe-

sondere das Einladungs- und Erinne-

rungswesen zu den Früherkennungsunter-

suchungen sowie der Auf- und Ausbau lo-

kaler Netzwerke Kinderschutz und Frühe 

Hilfen – in Rheinland-Pfalz fest etabliert 

sind. Dabei zeigt sich sowohl eine hohe 

Kontinuität als auch eine fortlaufende Wei-

terentwicklung dieser zentralen Bausteine. 

Die Teilnahmequoten an den Früherken-

nungsuntersuchungen sind dank des Ein-

ladungs- und Erinnerungswesens weiter-

hin hoch. Dennoch verdeutlichen die Er-

gebnisse, dass jedes Jahr neue Familien 

mit dem Verfahren in Berührung kommen 

und kontinuierliche Aufklärungs- und Infor-

mationsarbeit notwendig bleibt, um dieses 

Niveau zu halten. Besonders vor dem Hin-

tergrund der COVID-19-Pandemie und ih-

rer auch 2023 anhaltenden sozialen und 

psychischen Auswirkungen auf junge 

Menschen und Familien gewinnt das Ver-

fahren zusätzlich an Bedeutung. Es schafft 

einen wichtigen Zugang zu Familien, die 

bislang keine Berührung mit den Frühen 

Hilfen oder unterstützenden Beratungs-

strukturen hatten, aber einen Hilfebedarf 

aufweisen. Auch im Kontext bestehender 

Hilfebeziehungen bietet das Verfahren 

eine Möglichkeit, die gesundheitliche Ver-

sorgung und Prävention als Teil elterlicher 

Erziehungsverantwortung stärker in den 

Blick zu nehmen. 

Die enge Kooperation zwischen Jugend-

und Gesundheitsämtern wird im Rahmen 

des Einladungs- und Erinnerungswesens 

weiter gestärkt. Gleichwohl besteht in vie-

len Regionen weiterhin Entwicklungsbe-

darf bei der dauerhaften Einbindung weite-

rer relevanter Akteure des Gesundheits-

wesens – etwa niedergelassene psychiat-

rische oder psychotherapeutische Praxen, 

gynäkologische oder hausärztliche Versor-

gungseinrichtungen sowie Krankenkas-

sen. 

Die lokalen Netzwerke Kinderschutz und 

Frühe Hilfen haben sich zu tragfähigen 

und lebendigen Plattformen für den fachli-

chen Austausch und die multiprofessio-

nelle Zusammenarbeit entwickelt. Der ge-

meinsame Fokus liegt auf dem gesunden 

Aufwachsen der Kinder sowie der Stär-

kung elterlicher Beziehungs- und Erzie-

hungskompetenzen. Dabei sind die Netz-

werke selbst kontinuierlichen Veränderun-

gen unterworfen und reflektieren sowie 

justieren ihre Arbeitsweisen fortlaufend. Im 

Jahr 2023 wurde vielerorts an die pande-

miebedingten Herausforderungen ange-

knüpft: Neben der Rückkehr zu Präsenz-

formaten wurden auch bewährte digitale 

Strukturen weitergeführt. Inhaltlich lag ein 

besonderer Fokus auf dem Aufbau von 

Angeboten für Kinder psychisch und/oder 

suchterkrankter Eltern – ein Schwerpunkt, 
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der im Zuge der Novellierung des Landes-

kinderschutzgesetzes weiterhin verstärkt 

in den Blick genommen wird. 

Vor dem Hintergrund der Verabschiedung 

des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 

und den daraus resultierenden Anforde-

rungen an die inklusive Kinder- und Ju-

gendhilfe stellen sich weitere Themen und 

Aufgaben für die Netzwerke, z. B. rund um 

Fragen des Kinderschutzes im Kontext 

von Behinderung (vgl. Bange 2020). So ist 

mit dem im Juni 2021 in Kraft getretenen 

KJSG die Zusammenführung der Einglie-

derungshilfen nach dem SGB VIII und 

SGB IX vorgesehen. In einem dreistufigen 

Reformprozess sollen bis 2028 alle Leis-

tungen für junge Menschen – unabhängig 

ob mit oder ohne Behinderung – in die Zu-

ständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe 

überführt werden (vgl. Beckmann & Lohse 

2021). Damit wird spätestens 2028 eine 

nicht unerhebliche Zahl junger Menschen 

in die Zuständigkeit der Jugendhilfe wech-

seln, über die aktuell noch wenig bekannt 

ist. 

Die nachhaltige Gestaltung tragfähiger Ko-

operationsbeziehungen zwischen Jugend-

und Gesundheitshilfe bleibt auch und ge-

rade mit Blick auf diese Zielgruppe, aber 

auch bezogen auf alle jungen Menschen 

in Rheinland-Pfalz, eine zentrale Dauer-

aufgabe. Nur durch eine gelingende inter-

disziplinäre Zusammenarbeit können Fa-

milien möglichst frühzeitig und bedarfsge-

recht erreicht und unterstützt werden. In 

diesem Sinne leisten sowohl die lokalen 

Netzwerke als auch das Verfahren zu den 

Früherkennungsuntersuchungen seit vie-

len Jahren einen bedeutenden Beitrag 

zum präventiven Kinderschutz in Rhein-

land-Pfalz und stellen sich neuen gesell-

schaftlichen Entwicklungen und Herausfor-

derungen. 
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Abbildung 30  Welche Akteurinnen und Akteure gehörten im Jahr 2023 dem Netzwerk an? Bereich 

Kinder- und Jugendhilfe (absolute Zahlen und durchschnittliche Zufriedenheit als Mittelwert von 

1=sehr zufrieden bis 5=sehr unzufrieden, 2023, n=40). 71 

Abbildung 31  Welche Akteurinnen und Akteure gehörten 2021 bis 2023 dem Netzwerk an? 

Bereich Beratungsstellen (absolute Zahlen 2021, 2022 und 2023). 72 
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Beratungsstellen (absolute Zahlen und durchschnittliche Zufriedenheit als Mittelwert von 1=sehr 

zufrieden bis 5=sehr unzufrieden, 2023, n=40). 72 

Abbildung 33  Welche Akteurinnen und Akteure gehörten im Jahr 2023 dem Netzwerk an? 

Sonstige Bereiche (absolute Zahlen 2021, 2022 und 2023) 73 

Abbildung 34  Welche Akteurinnen und Akteure gehörten 2023 dem Netzwerk an? Sonstige 

Bereiche (absolute Zahlen und durchschnittliche Zufriedenheit als Mittelwert von 1=sehr 

zufrieden bis 5=sehr unzufrieden, 2023, n=40). 74 

Abbildung 35  Welche Themen wurden in den Netzwerkkonferenzen und Arbeitsgruppen 

bearbeitet? (absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2019 bis 2023) 76 

Abbildung 36  Waren Ergebnisse der Netzwerkarbeit Gegenstand in einem fachpolitischen 

Gremium? (absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2019 bis 2023) 77 

Abbildung 37  Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit im lokalen Netzwerk im Jahr 2023? 

(absolute Zahlen, Durchschnittswerte von 1 = „sehr zufrieden“ bis 5 = „sehr unzufrieden“, n = 40) 
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Abbildung 38  Kam es im Rahmen der Netzwerkarbeit zu Problemen bzw. Schwierigkeiten? 

(absolute Zahlen, Mehrfachnennungen möglich, 2019 bis 2023) 79 

Abbildung 39  Wurden im Zusammenhang mit dem Landeskinderschutzgesetz bereits vorhandene 

Angebote bzw. Dienstleistungen ausgebaut bzw. neue geschaffen? (absolute Zahlen, 2021, 2022 

und 2023) 82 

Abbildung 40  Bitte schätzen Sie ein, wie groß in Ihrer Kommune der Bedarf der 

Weiterentwicklung in folgenden Bereichen ist (absolute Zahlen, 2021, 2022 und 2023) 84 

Abbildung 41  Wofür wurden die Landesmittel zur Umsetzung des LKindSchuG im Jahr 2023 

eingesetzt? (Angaben in % der gesamten eingesetzten Mittel, 39 Jugendämter haben Angaben zu 
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Abbildung 42  Wofür wurden die zusätzlichen Landesmittel (des neuen Schwerpunkts nach 

§ 4 Abs. 2 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit RLP) eingesetzt? 
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